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1. Begehren

Mit diesem Ausgabenbericht beantragen wir Ihnen, der Sozialhilfe fir die Implementierung des er-
folgreichen Pilotprojekts «Reduktion der Sozialhilfekosten durch gezielten Einsatz von zusatzlichen
Personalressourcen» in den Regelbetrieb ab 2028 wiederkehrende Ausgaben in der Héhe von
insgesamt 975’000 Franken pro Jahr zu bewilligen.

Das fur die Jahre 2022 bis 2027 angesetzte Pilotprojekt |6st das Anliegen des Anzugs Luca Urgese
und Konsorten betreffend «Pilotprojekt flr eine Reduktion der Sozialhilfekosten durch eine tiefere
Fallbelastung» ein. Fir die Durchfiihrung des Pilotprojekts hatte der Grosse Rat am 20. Mai 2021
fur die Jahre 2022 bis 2027 6'804'666 Franken bewilligt.

Aufgrund des positiven Verlaufs des Pilotprojekts und der die Erwartungen Gbertreffenden Einspa-
rungen beantragt der Regierungsrat die Uberfiihrung der Massnahmen in die Regelstruktur der
Sozialhilfe.

2. Verlauf und Ergebnisse des Pilotprojekts

Der Grosse Rat bewilligte am 20. Mai 2021 fiir die Durchfihrung eines Pilotprojekts fur eine Re-
duktion der Sozialhilfekosten durch gezielten Einsatz von zusatzlichen Personalressourcen (inkl.
wissenschaftlicher Begleitung) fur die Jahre 2022 bis 2027 Ausgaben in der Hohe von
6'804'666 Franken. Er beauftragte den Regierungsrat, bis Ende des Jahres 2026 (ber die Evalua-
tionsergebnisse zu berichten.

2.1 Entstehung

Den Impuls fir das Pilotprojekt setzte der Anzug Luca Urgese und Konsorten betreffend «Pilotpro-
jekt fur eine Reduktion der Sozialhilfekosten durch eine tiefere Fallbelastung», welcher dem Regie-
rungsrat am 23. Oktober 2019 Uberwiesen wurde. Der Anzug hatte den Regierungsrat gebeten zu
prufen, ob bei der Sozialhilfe Basel ein wissenschaftlich begleitetes Pilotprojekt analog demjenigen
in der Stadt Winterthur initiiert werden kann. Aufgrund der zu unterschiedlichen Ausgangslage in
den beiden Sozialdiensten schlug der Regierungsrat vor, in Basel ein Pilotprojekt zu initiieren, bei
dem der Einsatz von zusétzlichen Personalressourcen anders als in Winterthur nicht direkt in der
Fallfihrung bzw. Sozialarbeit erfolgt, sondern im Bereich Arbeitsintegration und im Bereich Subsi-
diaritat (Geltendmachung von subsididren Anspriichen wie IV-Rente und Familienzulagen).

2.2 Ziele und Wirkungsmodell

Das Pilotprojekt hat in drei Bereichen bzw. Teams insgesamt 5.4 befristete zusatzliche Stellen
(Vollzeitaquivalent VZA) eingesetzt:

- Arbeitsintegrationszentrum AlZ

- Team Subsidiaritat und Controlling

- Rechtsdienst

Diese Stellen unterstutzen die fallfihrenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Spezialwissen
und tragen somit effektiv zu ihrer Entlastung bei, wenn auch nicht direkt in Form einer reduzierten
Fallbelastung.

Folgende Wirkungsziele wurden mit den zusétzlichen Stellen angestrebt:

221 Massnahme 1: Mehr Ablésungen in Arbeit und zuséatzliches Lohneinkommen

Eine zuséatzliche Fachperson im Arbeitsintegrationszentrum AlZ soll Beratung und Begleitung von
45 zusatzlichen Fallen gewahrleisten, die normalerweise nicht ins regulare AlZ-Angebot aufgenom-
men werden, da ihre Erfolgsaussichten als zu gering eingeschéatzt und die Massnahmen als
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ausgeschopft gelten. Damit sollen zum einen zusatzliche Personen in den Arbeitserwerb gebracht
und vollsténdig von der Sozialhilfe abgeldst werden. In anderen Féllen soll das Lohneinkommen
dank verbesserter Erwerbsintegration erhdht werden, sodass die Unterstiitzungskosten entspre-
chend sinken.

222 Massnahme 2: Mehr Ablésungen durch IV-Rente bei Langzeitfallen

2.4 zusatzliche Fachpersonen im Team Subsidiaritéat + Controlling sollen systematisch bei Lang-
zeitfallen (langer als zehn Jahre in Unterstiitzung der Sozialhilfe) sowie bei Personen tber 55 Jah-
ren Uberprifen, ob die Moglichkeit einer Ablésung durch eine IV-Rente besteht. Die Fachpersonen
klaren ab, ob sich Gber die Jahre die Gesundheitssituation verandert hat und allfallige IV-Anspriche
bestehen. Hierzu braucht es personliche Gesprache, das Einholen aktueller detaillierter Arztzeug-
nisse und Abklarungen bei behandelnden Arztinnen und Arzten sowie weiteren involvierten Perso-
nen. Falls eine (erneute) Anmeldung bei der IV angezeigt ist, Ubernehmen die Fachpersonen die
Anmeldung und die Begleitung der betroffenen Person im komplexen Verfahren bis zum rechts-
kraftigen Entscheid.

2.2.3 Massnahme 3: Mehr Ablésungen durch IV-Renten durch Rekurse bei ablehnenden
IV-Entscheiden

Eine zusatzliche Fachperson im Rechtsdienst soll sich auf ablehnende IV-Entscheide spezialisie-
ren. Sie nimmt eine kritische fachliche Beurteilung vor und prft allfallige juristische Interventionen
(Rekurs). Ein erster Versuch mit einem Einsatz von rund 30 Stellenprozenten seit 2018 hatte be-
reits gezeigt, dass sich ein systematisches Vorgehen in diesem Bereich lohnt.

Im Rahmen des Pilotprojektes werden die Kriterien fur rechtsdienstliche Abklarungen erweitert.

Neu sollen zuséatzlich folgende abschlagigen 1V-Vorbescheide vom Rechtsdienst geprift werden:

- Féalle bereits ab einem bemessenen Invaliditatsgrad von 15 Prozent (regulare Prifung erst ab
25 Prozent)

- Félle, bei denen die gemischte Methode zur Bemessung des Invaliditatsgrads angewandt wurde
(Teilerwerbstatige)

- weitere Falle zur Prufung gemass individueller Einschatzung der zustandigen Sozialarbeitenden

224 Massnahme 4: Mehr Einnahmen aus Familienzulagen

Eine zusatzliche Fachperson im Team Subsidiaritat + Controlling soll zur Abklarung und Geltend-
machung von komplexen Anspriichen auf Familienzulagen eingesetzt werden. Im Vordergrund ste-
hen Konstellationen von Erwerbstéatigen und selbststandig Erwerbenden ausserhalb der Sozialhilfe,
deren Kinder zusammen mit dem sorgeberechtigten Elternteil finanziell von der Sozialhilfe unter-
stitzt werden. Es entspricht einem haufig gedusserten Wunsch der fallfihrenden Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, bei der Geltendmachung komplexer Anspriiche auf Familienzulagen unterstiitzt zu
werden. Wenn ihnen diese aufwendige Abklarungs- und Rechercheaufgabe durch eine Spezialistin
oder einen Spezialisten abgenommen wird, findet eine wichtige Entlastung statt.
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Massnahmen

Vertiefte Begleitung
AlZ
bei erschwerten
Aussichten auf
berufliche Integration

Uberpriifung langer
untersthtzter Falle auf
IV-Anspruch

Ausbau
rechtsdienstlicher
Abklarungen bei
negativem IV-
Vorbescheid

Abklarung
mutmasslich nicht
eingeloster Anspriiche
auf Familienzulagen

Wirkungsziele

Verbesserte berufliche
Integration

Zusprache von
IV-Renten

Zusitzliche
Familienzulagen

Wirkungsmodell des Pilotprojekts «ReSoKo» der Sozialhilfe Basel

Messgrossen

Erwerbstatigkeit 1
Lohneinkommen t

Ablésungen wegen
Erwerbstatigkeit 1

Ablésungen
wegen
Leistungen
IV und EL 1

Rackwirkende
Zahlungen
IV und EL 7

Nachtragliche
Zahlungen
Familienzulagen t

Nicht-monetére, indirekte und nicht-intendierte Wirkungen der Massnahmen

Finanzielle Einsparungen fiir die Sozialhilfe Basel-Stadt

Verbesserung der gesundheitlichen, psychosozialen und familidren Situation der Klientinnen und Klienten,

organisatorische und prozessuale Weiterentwicklung der Sozialhilfe Basel-Stadt usw.

2.3 Geschatzte finanzielle Einsparungen

Im Ratschlag Nr. 21.0030.01 vom 20. Januar 2021 wurden bei erfolgreichem Verlauf folgende Ein-
sparungen pro Jahr geschatzt:

Massnahme Ertrage/Kosten
Vertiefte Begleitung durch das AlZ
Ertrage 1'456’000 CHF
Kosten -502'000 CHF
Einsparungen netto 954’000 CHF
Uberpriifung von bestehenden Unterstiitzungsfallen auf Anspruch auf IV-Leistungen
Ertrage 608'400 CHF
Kosten -332'500 CHF
Einsparungen netto 275900 CHF
Ausbau rechtsdienstlicher Abklarungen bei negativem IV-Vorbescheid
Ertrage 585’000 CHF
Kosten -164'000 CHF
Einsparungen netto 421’000 CHF
Abklarung von mutmasslich nicht eingeldsten Anspriichen auf Familienzulagen fiir Erwerbstatige
Ertrage 144’000 CHF
Kosten -116’000 CHF
Einsparungen netto 28’000 CHF

Total

Ertrage total

2'973'400 CHF

Kosten total

-1'132'166 CHF

Total Einsparungen netto (jahrlich)

1'678'900 CHF
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2.4 Umsetzung und Verlauf

Das Pilotprojekt startete im Lauf des Jahres 2022 mit dem Ausbau der zusétzlichen Ressourcen —
teilweise wurden bestehende Ressourcen aufgestockt, teilweise erfolgten Neuanstellungen. Bei
der Massnahme 4 verzdgerte sich der Start bis Ende 2022.

241 Massnahme 1: Mehr Ablésungen in Arbeit und zusatzliches Lohneinkommen

Diese Massnahme wurde wie vorgesehen umgesetzt. Die 100 zusatzlichen Stellenprozente wur-
den auf erfahrene Fachpersonen des bestehenden Teams aufgeteilt, welche die Félle der vertieften
Begleitung neben den regularen Fallen betreuen, wobei sie fur diese ein doppelt so hohes Stun-
denetat zur Verfiigung haben wie fir regulare Falle.

Die Erfahrungen zeigten, dass das Ziel der Erwerbsintegration bei den ausgewéahlten Personen mit
erschwerten Erfolgsaussichten oftmals der Ausloser war, um sich den bestehenden komplexen
gesundheitlichen, psychosozialen und familiaren Hindernissen zu stellen und sie zusammen mit
der begleitenden Fachperson anzugehen. Dies war méglich aufgrund des grésseren Stundenetats,
der fur diese Falle zur Verfiigung steht. In fast allen Fallen konnten Fortschritte erzielt werden, auch
wenn diese teilweise nur langsam zustande kamen und haufig (noch) keine erfolgreiche Erwerbsin-
tegration erreicht werden konnte.

24.2 Massnahme 2: Mehr Abl6sungen durch IV-Rente bei Langzeitfallen

Mit den zusatzlichen personellen Ressourcen wurden zwei kaufmannische Mitarbeitende mit ver-
tieften Kenntnissen im Bereich Sozialversicherungen neu angestellt (180 Prozent). Zuséatzlich
wurde im weiteren Verlauf des Pilotprojekts eine befristete 60 Prozent-Stelle Sozialarbeit geschaf-
fen, um die Falle sozialarbeiterisch zu begleiten und damit auch die Fallfhrung zu entlasten. Die
Erfahrungen zeigten, dass eine erfolgreiche IV-Anmeldung neben den administrativen Aufgaben
auch eine starke sozialarbeiterische Komponente enthélt. Dazu gehort, eine vertrauensvolle Be-
ziehung aufzubauen, die Betroffenen zu motivieren und ihre Mitwirkung im 1V-Verfahren sicherzu-
stellen.

2.4.3 Massnahme 3: Mehr Ablésungen durch IV-Renten durch Rekurse bei ablehnenden
IV-Entscheiden

Diese Massnahme wurde Uber die gesamte Laufzeit wie vorgesehen durchgefihrt. Das Auswahl-
kriterium «Falle zur Prifung gemass individueller Einschatzung der zustdndigen Fachperson»
wurde in Zusammenarbeit mit den zuweisenden Stellen wahrend der Laufzeit des Pilotprojektes
weiter gescharft.

244 Massnahme 4: Mehr Einnahmen aus Familienzulagen

Der Personalbestand des Teams Riickerstattung und Familienzulagen hat sich zu Beginn der Um-
setzung der Massnahme nicht erhdht, weil fir andere Tatigkeiten eingesetzte Ressourcen aufgrund
des allgemeinen Fallriickgangs reduziert werden konnten. Die vier Teammitglieder setzten jeweils
25 Prozent ihrer Arbeitszeit fur die Abklarungen beziiglich Familienzulagen im Rahmen des Pilot-
projekts ein.

Da sich dieses Vorgehen als nicht optimal erwies, wurde die Massnahme per Ende 2024 neu aus-
gerichtet und bis zum Zeitpunkt des Datenabzugs Mitte 2025 intensiviert und mit héherer Ressour-
cenausstattung weitergefuhrt. Die Evaluation fokussiert auf diese Zeit ab Neuausrichtung der Mas-
snahme. Die eingesetzten personellen Ressourcen fur die erste Halfte des Jahres 2025
entsprechen dabei den Stellenprozenten, wie sie ansonsten bei der normalen Durchfiihrung inner-
halb eines gesamten Jahres aufgewendet worden waren (1 VZA).

Konkret werden seit der Neuausrichtung die im Rahmen der Massnahme identifizierten Falle kon-
sequent vom Team Rulckerstattung und Familienzulagen bis zum Abschluss der
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Anspruchsklarungen und bis zur entsprechenden Auszahlung weiterverfolgt. Zuvor waren die Zu-
standigkeiten zwischen Fallfihrung und dem fir die Familienzulagen zustandige Team nicht klar
geregelt.

25 Zwischenbericht 2024

Im Mai 2024 legte das beauftragte externe Buro fur arbeits- und sozialpolitische Studien BASS eine
Zwischenevaluation vor. Sie basiert auf den Daten bis Januar 2024, d.h. es standen zwei Kalen-
derjahre (2022, 2023) des Pilotprojektes zur Verfigung. Im Mai 2024 legte das Evaluationsbiro
eine Zwischenevaluation vor. Die Ergebnisse wurden entsprechend dem Beschluss des Gros-
sen Rates der Gesundheits- und Sozialkommission des Grossen Rats am 12. September 2024
vorgestellt.

Insgesamt ergab die Zwischenevaluation eine klar positive Gesamtbilanz mit Einsparungen von
jahrlich insgesamt 764'600 Franken. Die hochgerechneten Einsparungen fielen allerdings weniger
hoch aus als im Ratschlag vom 20. Januar 2021 urspringlich geschatzt (1'678'900 Franken pro
Jahr). Der «return on investment» (ROI) betrug geméass Hochrechnung 193 Prozent, d.h. fur jeden
eingesetzten Franken resultiert ein «Gewinnx» von 1.93 Franken.

Die Bilanz fur die vier einzelnen Massnahmen fiel unterschiedlich aus. Bei den zwei Massnahmen,
welche mdgliche Anspriiche auf IV-Leistungen genauer abklaren, zeigte sich eine deutlich positive
Bilanz, besonders ausgepragt bei den rechtsdienstlichen Abklarungen bei negativem IV-Vorbe-
scheid. Bei den beiden anderen Massnahmen gingen die Hochrechnungen im Zwischenbericht von
einer negativen Bilanz aus, auch wenn jeweils ein betrachtlicher Teil der anfallenden Kosten durch
die erzielten Ertrage wieder wettgemacht wird. Gerade bei diesen beiden Massnahmen waren die
Hochrechnungen jedoch aufgrund des kurzen Beobachtungszeitraumes von besonders hoher Un-
sicherheit gepréagt. Aufgrund der Ergebnisse und Empfehlungen des Zwischenberichts wurden alle
Massnahmen des Pilotprojekts weitergefuhrt und der Schlussbericht abgewartet.

Darlber hinaus wurde als Zusatzmandat eine qualitative Analyse der Falle der vertieften Begleitung
durch das AlZ (Massnahme 1) in Auftrag gegeben. Erganzend zur Evaluation des Gesamtprojekts
soll die Qualitat und Wirksamkeit der einzelnen Beratungsprozesse untersucht werden. Damit kon-
nen die quantitativen Analysen (Kosteneinsparungen aufgrund beruflicher Integration) mit Erkennt-
nissen zum Beratungsprozess an sich sowie zu den nicht intendierten Effekten der vertieften Be-
gleitung erganzt werden.

3. Schlussbericht

Die Schlussevaluation erfolgte Mitte 2025. Der Abzug der fiur die Analyse verwendeten Daten er-
folgte im Juli 2025, d.h. es standen als Beobachtungszeitraum dreieinhalb Jahre zur Verfligung.
Nachfolgend werden die wichtigsten Ergebnisse dargestellt. Fur detaillierte Ausfihrungen verwei-
sen wir auf den Evaluationsbericht des Bliro BASS (siehe Beilage).

3.1 Ergebnisse der Wirkungsanalyse

3.1.1 Massnahme 1: Vertiefte Begleitung von Personen mit erschwerten Aussichten zur
beruflichen Integration durch das AlZ

Gesamthaft wurden seit Beginn des Pilotprojekts bis Mitte 2025 42 Personen vertieft begleitet.
Werden nur jene 32 Personen betrachtet, die seit mindestens zwolf Monaten vertieft begleitet wur-
den, kam es in 16 Prozent der Falle bis zum Ende des Untersuchungszeitraums zu einer Aufnahme
einer Erwerbstatigkeit. Dies fuhrt aufgrund des neu erzielten Erwerbseinkommens zu tieferen mo-
natlichen Fallkosten oder zu einer Abldsung aus der Sozialhilfe.
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Bei den regularen Betreuungsangeboten des AlZ betragt der entsprechende Anteil an Fallen mit
erfolgreichem Abschluss im selben Zeitraum 26 Prozent. Die niedrigere Erfolgsquote der vertieften
Begleitung (16 Prozent) gegeniiber den regularen Angeboten des AlZ deckt sich mit den Erwartun-
gen bei Projektbeginn — die Auswahl der Personen fir die vertiefte Begleitung basiert schliesslich
explizit auf vermuteten schlechteren Erfolgsaussichten. Es handelt sich um Félle, die gemass re-
gularem Vorgehen nicht (mehr) durch das AlZ begleitet worden wéaren, weil die Mdglichkeiten als
ausgeschopft gelten. Eine tiefere, aber immer noch bedeutsame Erfolgsquote ist somit grundsatz-
lich als Erfolg zu werten. Die urspriinglich im Ratschlag vom 20. Januar 2021 prognostizierte An-
zahl Ablésungen (18 Ablosungen bei 45 Fallen) war deutlich zu hoch geschatzt und wurde zu Pro-
jektbeginn angepasst.

Von den sechs Klientinnen und Klienten der vertieften Begleitung, die bis Mitte 2025 eine Erwerbs-
tatigkeit aufgenommen haben, werden vier weiterhin von der Sozialhilfe erganzend unterstitzt, je-
doch aufgrund des neu erzielten Erwerbseinkommens in geringerer Hohe. Zwei begleitete Perso-
nen sind nicht mehr auf Sozialhilfeunterstiitzung angewiesen und konnten abgel6st werden.
Insgesamt zeigt die Massnahme die erwartete Wirkung in Form von zusatzlichen Einkunften aus
Erwerbseinkommen, welche die monatlichen Fallkosten senken oder gar zu einer Abldsung von
der Sozialhilfe fuhren kdnnen.

Bemerkenswert ist, dass in rund einem Sechstel der Falle weiterfihrende Massnahmen aus ge-
sundheitlichen Griinden erfolgten, etwa die Anmeldung in ein spezialisiertes Programm flr Suchter-
krankungen oder die Einleitung einer IV-Anmeldung. Diese und weitere relevante Auswirkungen
der Massnahme uber die direkten finanziellen Effekte hinaus wurden im Rahmen des Zusatzman-
dats vertieft ausgeleuchtet (Bannwart & Sager, siehe Beilage). Die Ergebnisse zeigen unter ande-
rem auf, dass fur eine erfolgreiche Erwerbsintegration bei diesen komplexen Fallen mit Mehrfach-
problematiken im Rahmen der vertieften Begleitung héufig zuerst andere Hindernisse zu bewalti-
gen waren, beispielsweise die Stabilisierung der psychischen Gesundheit, der Ausstieg aus einer
gewaltgepragten Paarbeziehung oder die Verbesserung der Wohnsituation.

Aus finanzieller Perspektive relevant sind unter diesen weiteren Auswirkungen insbesondere die
eingeleiteten IV-Anmeldungen. Im Beobachtungszeitraum kam es zu funf IV-Anmeldungen, wovon
eine bis zum Ende des Untersuchungszeitraums bereits zu einem positiven Rentenentscheid flihrte
(Bannwart & Sager, Seite 13f). Mit Blick auf das primére Ziel der Massnahme - der Erwerbsintegra-
tion - handelt es sich hier um eine nicht-intendierte Nebenfolge, die jedoch finanziell Auswirkungen
hat. Aufgrund der statistisch geringen Anzahl Félle sind die Ergebnisse jedoch anfallig auf zufallige
Schwankungen und deshalb mit Vorsicht zu interpretieren.

3.1.2 Massnahme 2: Uberprufung von bestehenden Unterstiitzungsfallen auf Anspruch
auf IV-Leistungen

Bis zum Zeitpunkt des Datenabzugs wurden insgesamt rund 1'800 Falle Uberpruft, wovon als Folge
bei 124 Fallen und somit bei sieben Prozent der Gberpruften Félle eine IV-Anmeldung erfolgte.

Bei den Uberpriften Fallen handelt es sich um ausgewéhlte Langzeitbeziigerinnen und -bezlger
(Uber zehn Jahre), altere Personen oder Personen mit Suchterkrankungen. Bei rund einem Dirittel
der Falle war zu einem friheren Zeitpunkt bereits einmal eine IV-Abklarung erfolgt. Die erneute
Prifung soll zeigen, ob sich der Gesundheitszustand der Betroffenen verschlechtert oder sich die
Praxis der Rentengewahrung der IV verandert hat.

Ein IV-Entscheid Uber Rentenleistungen dauert ab Anmeldung bei der IV-Stelle je nach Abklarungs-
aufwand haufig zwischen sechs bis 24 Monate, teilweise auch langer. Von den im Pilotprojekt bei
der IV angemeldeten Fallen mit Abschluss der Prifung vor zwdlf Monaten oder langer erhielten
41 Prozent eine IV-Rente zugesprochen. Dieser Anteil dirfte sich mit zunehmender Dauer nach
Abschluss der Prufung noch weiter erhéhen.
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Grundsatzlich belegt die hohe Erfolgsquote einer Rentenzusprache bei einer IV-Anmeldung, dass
die Massnahme aussichtsreiche Falle gut zu identifizieren vermag. Die urspriinglich bei Projektbe-
ginn angestrebte Erfolgsquote von 15 Prozent Rentenzusprache bei den angemeldeten Féllen
wurde weit Ubertroffen. Fir die Hochrechnung wird gestitzt auf diese Ergebnisse mit im Zeitverlauf
noch zunehmender Tendenz eine langfristige Erfolgsquote von 50 Prozent angenommen.

Insgesamt belegen die durchgefihrten Analysen, dass die Massnahme eine wesentliche Wirkung
entfaltet: Bei einer IV-Rentenzusprache kommt es, von seltenen Einzelfallen abgesehen, mittelfris-
tig zu einer Ablosung des unterstitzten Haushalts von der Sozialhilfe sowie zu substanziellen Nach-
zahlungen an die Sozialhilfe aufgrund der auch riickwirkend ausbezahlten 1V-Leistungen und Er-
ganzungsleistungen.

3.1.3 Massnahme 3: Ausbau rechtsdienstlicher Abklarungen bei negativem IV-Vorbe-
scheid

Insgesamt hat der Rechtsdienst der Sozialhilfe im Lauf des Pilotprojekts 142 Falle mit negativem
IV-Vorbescheid abgeklart. Fir die Bestimmung der Erfolgshaufigkeit dieser Abklarungen wird in
der Evaluation auf jene Féalle fokussiert, bei welchen die rechtsdienstliche Abklarung bereits vor
zwolf Monaten oder friiher gestartet wurde, so dass sich ein Erfolg Giberhaupt erst zeigen kann.
Von diesen 60 Abklarungen mit einer Mindest-Abklarungslaufzeit von zwolf Monaten wurden bei
28 Prozent (16 Falle) letztlich doch eine IV-Rente zugesprochen. Bei knapp der Halfte waren die
Abklarungen ohne Erfolg, bei einem Viertel waren die Abklarungen zum Zeitpunkt des Datenab-
zugs noch nicht abgeschlossen.

Bei den im Pilotprojekt zusatzlich abgeklarten Fallen handelt es sich um ausgewahlte Falle geméass
erweiterten Kriterien, die gemass regularen Kriterien standardmassig nicht bearbeitet werden. So
wurde zum Beispiel das Kriterium des bemessenen Invaliditdtsgrades auf 15 bis 25 Prozent erwei-
tert, im reguléaren Prozess werden nur Falle mit Invaliditatsgrad ab 25 Prozent abgeklart.

Es ist hier, analog zur Massnahme 2, davon auszugehen, dass sich der Anteil an erfolgreichen
Abklarungen mit zunehmender Dauer tendenziell noch erhéht, wenn aktuell offene Félle abge-
schlossen werden. Diese Erwartung bestétigt sich, wenn Falle mit einer langeren Mindestdauer
ausgewertet werden: Die Erfolgsquote steigt bei Fallen mit Abklarungsbeginn vor mindestens
24 Monaten (N=36) auf 36 Prozent, bei Abklarungsbeginn vor mindestens 36 Monaten (N=11) auf
55 Prozent. Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse wird eine langfristige Erfolgsquote von einem
Drittel angenommen. Dies ist dabei als eher konservative Schatzung zu betrachten.

Insgesamt belegen die durchgefiihrten Analysen bei dieser Massnahme eine wesentliche Wirkung.
Und ebenfalls sind die finanziellen Folgen einer erfolgreichen Abklarung ausserordentlich hoch, da
dies fast ausnahmslos zu einer Ablésung der angesprochenen Personen von der Sozialhilfe fiihrt.
Zusatzlich kommt es auch noch zu grésseren Nachzahlungen von IV und EL. Die urspriinglich bei
Projektbeginn angenommene Erfolgsquote von funf Ablésungen pro Jahr wurde deutlich Ubertrof-
fen.

3.14 Massnahme 4: Abklarung von mutmasslich nicht eingeldsten Ansprichen auf Fa-
milienzulagen fir Erwerbstatige

Da die urspringlich geplante Umsetzung der Massnahme sich als nicht optimal erwies, wurde sie
Ende 2024 neu ausgerichtet und ab Beginn 2025 mit h6herer Ressourcenausstattung intensiviert
bis Mitte 2025 durchgefiihrt. Die Evaluation fokussiert auf diese Zeit ab Neuausrichtung der Mass-
nahme. Die eingesetzten personellen Ressourcen fur die erste Halfte des Jahres 2025 entsprechen
dabei den Stellenprozenten, wie sie ansonsten bei der normalen Durchfiihrung innerhalb eines
gesamten Jahres aufgewendet worden wéren (1 VZA).

Aufgrund der definierten Kriterien wurde eine automatisiert vorgenommene Auswahl von rund
1'200 Datensatzen systematisch bearbeitet, welche rund 700 Unterstitzungsdossiers zugehéren.
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Bei 73 Prozent ergab die Vorabklarung einen potenziell nicht eingeldsten Anspruch auf Familien-
zulagen fur Erwerbstatige oder &quivalenter Leistungen von IV und Arbeitslosenversicherung; ein
potenzieller Anspruch auf Familienzulagen fur Nichterwerbstatige wurde bei sieben Prozent der
gepriften Datenatze festgestellt.

Mit der Massnahme wurden bis Juli 2025 Familienzulagen in Hohe von gesamthaft 332'000 Fran-
ken erfolgreich nachgefordert. Der mit dieser Massnahme erzielte effektive Ertrag fallt jedoch héher
aus, da Uber einen Teil der geltend gemachten Nachforderungen bei den zustandigen Stellen noch
nicht entschieden wurde. Die Hochrechnung geht vor diesem Hintergrund von einem 20 Prozent
hoheren Ertrag von rund 398'000 Franken aus.

Insgesamt zeigen die Auswertungen, dass bei dieser Massnahme zwar durchaus ein gewisses
finanzielles Ertragspotenzial besteht, dieses aber im Vergleich zu den anderen Massnahmen mo-
derat ausfallt. Im Vergleich mit dem urspringlich vor Projektbeginn geschatzten Ertrag
(144'000 Franken pro Jahr) konnten die Erwartungen jedoch deutlich tUbertroffen werden.

3.2 Kosten

3.2.1 Personalkosten

Insgesamt wurden im Pilotprojekt zusatzliche personelle Ressourcen in Hohe von 5.4 Vollzeitaqui-
valenten (VZA) auf verschiedenen Lohnstufen eingesetzt. Mitberiicksichtigt ist dabei auch die zu-
satzliche 60 Prozent-Stelle fir die Massnahme zur Prifung eines allfalligen IV-Anspruchs, welche
erst im Verlauf des Pilotprojekts besetzt wurde. Bei den bericksichtigten Personalkosten handelt
es sich um die Brutto-Lohnkosten fir eine Stelle in der jeweiligen Lohnstufe zuztiglich der anfallen-
den Overhead-Kosten. Insgesamt belaufen sich die jahrlichen Personalkosten auf 917'000 Fran-
ken.

3.2.2 Massnahmenkosten

Bei der Massnahme 1 fallen zusatzlich Kosten fir externe Massnahmen an wie bspw. Assess-
ments, Kurse und Qualifizierungsprogramme fir die teilnehmenden Personen. Die fur die Hoch-
rechnung verwendeten Kosten pro Fall basieren auf den effektiven jahrlichen Kosten der bisherigen
Falle der vertieften Begleitung in Hohe von durchschnittlich 7400 Franken pro Jahr. Insgesamt
belaufen sich die Kosten auf jahrlich 148'000 Franken.

Insgesamt liegen die jahrlichen Kosten fiir das Pilotprojekt mit gesamthaft 1.06 Mio. Franken etwas
tiefer als die im Ratschlag urspriinglich geschatzten Kosten von 1.13 Mio. Franken.

3.3 Finanzielle Ergebnisse

3.3.1 Berechnung der Einsparungen fur die Hochrechnung

Um die mit den Massnahmen generierten Einkiinfte zu berechnen, miussen die Wirkungen in kon-
krete Geldwerte und Ertrage fir die Sozialhilfe und fir eine bestimmte Zeitperiode umgerechnet
werden.

Die mit den Massnahmen bewirkten zusatzlichen bzw. friihzeitigen Ablésungen von Beziigerinnen
und Beziigern aus der Sozialhilfe haben Einsparungen in Form einer Reduktion der Zahl der wei-
terhin zu unterstiitzenden Félle zur Folge. Wie hoch die daraus entstehenden Einsparungen sind,
ergibt sich daraus, wie viele zukiinftige Unterstiitzungsmonate durch die Fallabschlisse vermieden
werden kénnen.
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Das Evaluationsbuiro stitzt seine Hochrechnungen auf folgende Berechnung:

- Die Wahrscheinlichkeit einer Ablésung aus der Sozialhilfe bei den von den Massnahmen des
Pilotprojekts betroffenen Personen ist grundsatzlich vergleichsweise tief. Die Massnahmen sind
allesamt spezifisch auf Personen ausgerichtet, bei welchen eine Ablésung erschwert ist.

- Als geeignete empirisch abgestitzte Annaherung fir diese grundsatzlich tiefe Ablésungswahr-
scheinlichkeit wird fiir die Hochrechnung die durchschnittliche Ablésungswahrscheinlichkeit von
Fallen verwendet, die schon langer als sechs Jahre unterstiitzt werden — diese Gruppe von
langzeitunterstitzten Personen mit rund einem Drittel macht einen wesentlichen Teil des Ge-
samtbestands der Sozialhilfe Basel-Stadt aus. Monatlich werden durchschnittlich 1.35 Prozent
dieser Féalle von der Sozialhilfe abgeldst

- Ausgehend von dieser empirisch ermittelten Ablésungsrate lasst sich ableiten, dass die eine
Haélfte der Falle mit einer Unterstitzungsdauer von Uber sechs Jahren nach etwas Uber vier
Jahren (48 Monaten) abgeldst werden kann und nicht mehr von der Sozialhilfe unterstitzt wird,
wahrend die andere Halfte langer unterstitzt wird.

- Entsprechend wird die Unterstiitzungsdauer eines Falles bei einer aufgrund der Massnahme
erfolgten Ablésung im Mittel um diese vier Jahre (48 Monate) verkurzt.

- Zur Bestimmung der erzielten finanziellen Einsparungen ist diese mittlere verkurzte Unterstit-
zungsdauer mit den monatlichen Fallkosten zu multiplizieren. Die mittleren monatlichen Fallkos-
ten bei Féllen der regularen Sozialhilfe Basel-Stadt belaufen sich auf 2'455 Franken (Median).

- Somit ergeben sich dank einer mit einer Massnahme erfolgten Abldsung Einsparungen fir die
Sozialhilfe Basel-Stadt von im Mittel rund 118'000 Franken in Form von nicht auszuzahlenden
zuklnftigen Unterstitzungsbeitragen.

Die Massnahmen generieren auch Mehreinnahmen bei den weiterhin von der Sozialhilfe unter-
stitzten Fallen, sei es aufgrund von Erwerbseinkommen, aufgrund von Einkiinften aus Familienzu-
lagen oder aufgrund riickwirkender Nachzahlungen von IV- und EL-Leistungen. Das konkrete Vor-
gehen zur Bestimmung dieser Mehreinnahmen unterscheidet sich dabei je nach Einkommensquel-
le und wird im Evaluationsbericht fur jede Massnahme einzeln ausgefiihrt (Ubersicht in Tabelle
Seite 33 und Seiten 34 bis 35).

3.3.2 Geschatzte jahrliche finanzielle Auswirkungen der Massnahmen (Bilanz)

Werden die hochgerechneten Ertrage und Kosten einander gegentbergestellt, ergeben sich die
nachfolgenden geschéatzten finanziellen Auswirkungen der Massnahmen:
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Massnahme Ertrage/Kosten
Vertiefte Begleitung durch das AlZ

Ertrage? 139000 CHF

Kosten -325'000 CHF

Einsparungen netto -186’000 CHF
Uberpriifung von bestehenden Unterstiitzungsfallen auf Anspruch auf IV-Leistungen

Ertrage 3'479'000 CHF

Kosten -398'000 CHF

Einsparungen netto 3'080'000 CHF
Ausbau rechtsdienstlicher Abklarungen bei negativem IV-Vorbescheid

Ertrage 1'859'000 CHF

Kosten -200'000 CHF

Einsparungen netto 1'659'000 CHF
Abklarung von mutmasslich nicht eingelésten Anspriichen auf Familienzulagen fiir Erwerbstatige

Ertrage 398'000 CHF

Kosten -142'000 CHF

Einsparungen netto 257000 CHF
Total

Ertrége total 5'875'000 CHF

Kosten total -1'065’'000 CHF

Total Einsparungen netto (jahrlich) 4'811'000 CHF

1) Hochrechnung der Ertrage fir Massnahme vertiefte Begleitung AlZ ohne Beriicksichtigung von IV-Anmeldungen als nicht-inten-
dierte Nebenfolge. IV-Anmeldungen und daraus resultierende IV-Rentenzusprachen generieren zusétzliche Ertrage in Hohe von
jahrlich zwischen 48'000 und 118'000 Franken

Rundungsdifferenzen moglich. Quelle: Sozialhilfe Basel-Stadt, Berechnungen BASS

Insgesamt resultiert aus den Hochrechnungen eine klar positive Bilanz. Dem Aufwand von jahrlich
rund 1.1 Mio. Franken stehen geschéatzte Ertrage von jahrlich rund 5.9 Mio. Franken gegeniber,
woraus Einsparungen von jahrlich rund 4.8 Mio. Franken resultieren. Dies entspricht einer Reduk-
tion der Gesamtausgaben der Sozialhilfe Basel-Stadt (Transferleistungen und Verwaltungsauf-
wand)! um rund 2.7 Prozent.

Neben dem absoluten Betrag der Einsparungen ist auch der «return on investment» (ROI) eine
aufschlussreiche Kennzahl zur Bewertung einer neuen Massnahme. Der ROI ist ein Mass der Pro-
fitabilitat einer getatigten Massnahme oder Investition. Er betragt gemass Hochrechnung 452 Pro-
zent, d.h. fur jeden eingesetzten Franken resultiert ein «Gewinnx» von 4.52 Franken (zusatzlich zum
eingesetzten 1 Franken, der ebenfalls wieder riickgewonnen wird).

3.3.3 Bilanz der Massnahmen im Einzelnen

Klar am eintraglichsten sind die zwei Massnahmen, die potenzielle Anspriiche auf IV-Leistungen
genauer abklaren. Die hohen Ertrage lassen sich in erster Linie darauf zurtickfiihren, dass ein an-
erkannter IV-Rentenanspruch aus finanzieller Perspektive der Sozialhilfe dusserst lukrativ ist, da
damit Ublicherweise eine Ablésung einhergeht und somit langfristig erhebliche Ausgaben fir zu-
kunftige Unterstitzungsleistungen entfallen.

Aus der Massnahme der Abklarung nicht eingeldster Anspriche auf Familienzulagen resultiert
ebenfalls ein positiver Nettoertrag, dieser fallt gegentiber den zwei IV-Massnahmen moderater aus.

Fur die Massnahme vertiefte Begleitung durch das AlZ ergibt die Hochrechnung eine negative
finanzielle Bilanz, auch wenn ein wesentlicher Teil der anfallenden Kosten durch die erzielten Er-
trdge kompensiert wird. Dies gilt noch verstéarkt, wenn zusatzlich die Ertrage aus IV-Anmeldungen
und daraus resultierenden IV-Rentenzusprachen mitbertcksichtigt werden, die als nicht beabsich-
tigte Nebenfolge dieser Massnahme zu betrachten sind und die im Rahmen der Hochrechnung

1 Gesamtausgaben Rechnung 2023, Regierungsrat Kanton Basel-Stadt, Budgetbericht 2025 S. 241.
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nicht mitbertcksichtigt wurden. Die Massnahme zeichnet sich dadurch aus, dass Uber das Ziel der
Erwerbsintegration hinaus bei Personen mit komplexen Problemlagen vielfaltige positive Verande-
rungen und eine Verbesserung der Lebensqualitat angestossen werden konnten (siehe Kap. 3.4).

3.4 Weitere positive Auswirkungen

Im Rahmen einer abschliessenden Gesamtbetrachtung sind neben den direkten finanziellen Ein-
sparungen auch weitere und nicht-monetare Auswirkungen mit einzubeziehen. Solche positiven
Effekte, wie etwa die Verbesserung der gesundheitlichen Situation oder der sozialen Integration
der betroffenen Personen oder bspw. eine Entlastung der fallfihrenden Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter mittels prozessualer und organisatorischer Verbesserungen, kdnnen nicht quantifiziert wer-
den, sind aber ebenfalls von Relevanz.

Die Massnahme vertiefte Begleitung der AlZ erreicht Uber das Ziel der Erwerbsintegration hinaus
eine Verbesserung der gesundheitlichen, psychosozialen und familidren Situation und somit in vie-
len Fallen eine Stabilisierung und eine Erhéhung der Lebensqualitat der betroffenen Personen. In
funf Fallen wurde zudem eine IV-Anmeldung eingeleitet, die bei einer Rentenzusprache indirekt
ebenfalls zu einer Ablésung aus der Sozialhilfe fihren kann. Insofern ist das primér angestrebte
Wirkungsziel einer zeitnahen Integration in den Arbeitsmarkt nur eine von mehreren positiven Wir-
kungen. Dies bestéatigen auch die im Rahmen eines Zusatzmandats durchgeftihrte Vertiefungsana-
lyse von Bannwart & Sager.

3.5 Fazit: Erwartungen Ubertroffen

Die Evaluation des Pilotprojekts zeigt insgesamt ein deutlich positives Ergebnis: Alle vier Massnah-
men zeigen eine Wirkung im Hinblick auf die angestrebten Primarziele, und es ergeben sich ge-
samthaft substanzielle Kosteneinsparungen fir die Sozialhilfe Basel-Stadt.
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Synthese aus Wirkungsanalyse und Hochrechnung der finanziellen Auswirkungen (Darstellung: BASS)

Die Erwartungen wurden gegeniber den urspringlich im Ratschlag vom 20. Januar 2021 geschatz-
ten Einsparungen klar tbertroffen: Bei der Planung des Projekts wurde mit Ertrégen in der H6he
von 2.9 Mio. Franken gerechnet und Gesamteinsparungen von jahrlich 1.6 Mio. Franken prognos-
tiziert. Effektiv ergeben sich nun bei Abschluss des Pilotprojekts dreimal héhere Einsparungen von
jahrlich rund 4.8 Mio. Franken.
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4. Uberfuhrung in den Regelbetrieb

4.1 Weiterfihrung aller Massnahmen

Aufgrund der positiven Ergebnisse beabsichtigt der Regierungsrat, alle vier Massnahmen weiter-
zufiihren und ihr Potenzial weiter auszuschopfen.

Massnahme 1: Vertiefte Begleitung AlZ

Die Massnahme im AlIZ ist zwar rein finanziell gesehen kurzfristig nicht eintraglich, weist aber mit-
telfristig ebenfalls ein erhebliches finanzielles Einsparungspotenzial aufgrund von IV-Anmeldungen
auf (aufgrund der tiefen Fallzahl ist dieses Ergebnis allerdings mit Vorsicht zu interpretieren). Zu-
dem sind die positiven Effekte auf die Lebensqualitdt und Gesundheit der betroffenen Personen
hoch zu gewichten. Dank der Stabilisierung kénnen erhebliche Folgekosten aufgrund Chronifizie-
rung oder Zuspitzung von Problemlagen vermieden werden.

Die Massnahme der vertieften Begleitung liefert der Sozialhilfe wertvolle Erkenntnisse flr ihre Be-
ratungspraxis. Im Pilotprojekt zeigte sich, dass viele Problematiken erst im Rahmen der versuchten
Arbeitsmarktintegration, etwa durch Platzierung in einer Massnahme, effektiv sichtbar werden. Das
konkrete Ziel der Arbeitsmarktintegration motivierte dabei viele Personen zur aktiven Bearbeitung
der Problematiken.

Gepruft und optimiert werden kiinftig die Zuweisungsprozesse und die Aufgabenteilung zwischen
dem AlZ und der reguléaren Sozialberatung der Sozialhilfe.

Massnahmen 2 und 3: Uberprifung des Anspruchs auf IV-Leistungen

Unbestritten ist, dass bei den beiden Massnahmen rund um die IV nachweislich das grosste Ein-
sparungspotenzial besteht. Die teuerste Massnahme, die Prufung bestehender Félle auf Anspruch
auf IV-Leistungen (Massnahme 2) ist zugleich auch die ertragreichste. Auch die rechtsdienstlichen
Abklarungen bei einem negativen Vorbescheid (Massnahme 3) weist einen hohen positiven Netto-
ertrag aus. Beide Massnahmen sollen weitergefuihrt und ihr Potenzial weiter ausgeschopft werden.

Fir die Massnahme zur Abklarung von Ansprichen auf IV-Leistungen (Massnahme 2) stellt die im
Verlauf des Pilotprojekts geschaffene Stelle einer spezialisierten sozialarbeiterischen Begleitung
ein zentrales Element der Umsetzung dar, weshalb diese Funktion weitergefuhrt werden soll. Zu-
dem wird das derzeitige Auswahlkriterium — ein Sozialhilfebezug von zehn Jahren oder langer —
Uberprift, da sich gezeigt hat, dass eine Abklarung oftmals bereits zu einem friheren Zeitpunkt
sinnvoll gewesen ware, bevor sich gesundheitliche Probleme unbehandelt tGber einen langen Zeit-
raum chronifizieren oder verscharfen.

Die langerfristige Weiterfihrung der rechtsdienstlichen Abklarungen (Massnahme 3) ist auf jeden
Fall angezeigt, auch vor dem Hintergrund, dass sich an der tendenziell restriktiven Praxis der IV
bei Rentenzusprachen in nédherer Zukunft voraussichtlich wenig andern wird. Die Kriterien zur Aus-
wahl der abzuklarenden Falle werden periodisch Gberprift um festzustellen, ob Anpassungen auf-
grund von Entwicklungen bei der IV oder in der Rechtsprechung erforderlich sind.

Massnahme 4: Abklarung von nicht eingeldsten Ansprichen auf Familienzulagen

Auch das Potenzial dieser Massnahme lasst sich noch umfassender ausschdpfen. Die Massnahme
wurde erst seit Anfang 2025 vollstandig umgesetzt. Die Ertrage durften sich noch weiter steigern.
Auch hier sollen die Auswahlkriterien erweitert werden: Die Erfahrungen haben gezeigt, dass das
zur Identifikation der zu prifenden Falle verwendete Kriterium zu eng gefasst ist und im Fallfiih-
rungssystem zahlreiche weitere Falle bestehen, bei denen Anspriiche auf Familienzulagen poten-
ziell nicht eingefordert wurden.
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4.2 Antrag auf Entfristung von heute 5.4 befristeten Stellen

Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat, der Sozialhilfe ab 2028 wiederkehrende Ausgaben
in der Hohe von 975’000 Franken pro Jahr zu bewilligen. Damit kdnnen die aktuell bis Ende 2027
befristeten zusatzlichen Stellen entfristet werden und die Massnahmen konnen langfristig in die
Aufgaben des Regelbetriebs der Sozialhilfe Gbernommen werden.

5. Finanzielle Auswirkungen

Insgesamt ergeben sich fiir die Weiterfihrung der Massnahmen Kosten in der Hb6he von
975'000 Franken pro Jahr. Dabei entfallen 827°000 Franken auf Lohnkosten (fur 5.4 Vollzeitaqui-
valente auf verschiedenen Lohnstufen, inkl. Overhead), 148'000 Franken betreffen Sachaufwand
fur Massnahmenkosten.

Um eine einheitliche Berechnung der Personalkosten fur alle neuen Stellen im Kanton zu gewahr-
leisten, wurde vorliegend eine andere Berechnungsmethode verwendet als im Evaluationsbericht
des Pilotprojekts. Diese Berechnungsmethode sieht andere Ansétze fiir die Lohnnebenkosten und
die Overheadkosten vor, weshalb insgesamt 90'000 Franken tiefere Personalkosten resultieren.

Massnahme Kosten
Vertiefte Begleitung AlZ
Personalkosten Sozialarbeit 1.0 VZA LK 14 159000 CHF
externe Massnahmenkosten (bei 20 laufenden Féllen a @ 7'400 CHF) 148'000 CHF
Kosten Massnahme total 307°000 CHF
Prifung bestehender Falle auf Anspruch auf IV-Leistungen
Personalaufwand administratives Personal 1.8 VZA LK 13 265'000 CHF
Personalaufwand Sozialarbeit 0.6 VZA LK 14 97’000 CHF
Kosten Massnahme total 362'000 CHF

Rechtsdienstliche Abklarungen bei negativem IV-Vorbescheid
Personalaufwand juristisches Personal 1.0 VZA LK 16 182000 CHF

Abklarung nicht eingeldster Anspriiche auf Familienzulagen

Personalaufwand administratives Personal 1.0 VZA LK 10 124’000 CHF
Total Personalaufwand 5.4 VZA 827000 CHF
Total Sachaufwand 148’000 CHF
Total Kosten alle Massnahmen (jahrlich) 975’000 CHF

Dem Aufwand von jahrlich knapp 1 Mio. Franken stehen geschéatzte Ertrdge bzw. Minderaufwen-
dungen von jahrlich rund 5.9 Mio. Franken gegeniber.

Die entsprechenden Mehr- und Minderausgaben fir die Sozialhilfe werden im Fruhjahr 2027 im

Budgetprozess fir das Jahr 2028 wiederkehrend beriicksichtigt werden.

6. Prufungen

Das Finanzdepartement hat den vorliegenden Ausgabenbericht gemass § 8 des Gesetzes Uber
den kantonalen Finanzhaushalt (Finanzhaushaltgesetz) vom 14. Marz 2012 tberprift.
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Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

1. Antrag

Gestltzt auf unsere Ausfihrungen beantragen wir dem Grossen Rat die Annahme des nachste-
henden Beschlussentwurfes.

Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt

Dr. Conradin Cramer Marco Greiner
Regierungsprasident Vizestaatsschreiber
Beilagen

- Entwurf Grossratsbeschluss

- Evaluation des Pilotprojekts fur eine Reduktion der Sozialhilfekosten durch gezielten Einsatz
von zusatzlichen Personalressourcen (ReSoKo) der Sozialhilfe Basel-Stadt. Dominic Hoglinger
und Micha Sommerhalder. Schlussbericht vom Januar 2026. Buro BASS

- Vertiefungsanalyse AlZ: Bericht zur Massnahme «Vertiefte Begleitung / Coaching». Livia Bann-
wart und Patrice Sager. Schlussbericht vom 28. Oktober 2025. Buro BASS
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Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

Grossratsbeschluss

Ausgabenbericht «Pilotprojekt fur eine Reduktion der Sozialhilfe-
kosten durch gezielten Einsatz von zusétzlichen Personalressour-
cen»:

Implementierung in den Regelbetrieb der Sozialhilfe ab 2028
(vom [Datum eingeben])
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in den Ausgabenbericht des Regie-
rungsrates Nr. [Nummer eingeben] vom [Datum eingeben] und nach dem muindlichen Antrag der
[Kommission eingeben] vom [Datum eingeben], beschliesst:
1. Fuor die Implementierung des erfolgreichen Pilotprojekts «Reduktion der Sozialhilfekosten
durch gezielten Einsatz von zusétzlichen Personalressourcen» in den Regelbetrieb wer-

den der Sozialhilfe ab dem Jahr 2028 wiederkehrende Ausgaben in der Hohe von
Fr. 1'065'000 pro Jahr bewilligt.

Dieser Beschluss ist zu publizieren.
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Evaluation des Pilotprojekts fiir eine Reduktion
der Sozialhilfekosten durch gezielten Einsatz von
zusatzlichen Personalressourcen (ReSoKo)

der Sozialhilfe Basel-Stadt

Schlussbericht

Im Auftrag
Sozialhilfe Basel-Stadt
Departement fur Wirtschaft, Soziales und Umwelt des Kantons Basel-Stadt

Dominic Hoéglinger, Micha Sommerhalder

Bern, Januar 2026 (v1.0)
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Zusammenfassung

Zusammenfassung

Im Mai 2021 stimmte der Grosse Rat des Kan-
tons Basel-Stadt dem Ratschlag «Pilotprojekt fur
eine Reduktion der Sozialhilfekosten durch ge-
zielten Einsatz von zusatzlichen Personalressour-
cen» zu. Mit diesem wurde das Anliegen des
Anzugs Luca Urgese und Konsorten betreffend
«Pilotprojekt fur eine Reduktion der Sozialhilfe-
kosten durch eine tiefere Fallbelastung» vom 23.
Oktober 2019 eingel6st.

Das Pilotprojekt ReSoKo setzt zur Erreichung des
mit dem Ratschlag verfolgten Ziels befristet fur
die Jahre 2022 bis 2027 rund 5 bis 6 zusatzliche
Vollzeitstellen in der Sozialhilfe ein. Die zusatzli-
chen personellen Ressourcen werden gezielt fur
spezifische Massnahmen in den Bereichen Ar-
beitsintegration und Subsidiaritat eingesetzt, bei
welchen die Sozialhilfe Basel-Stadt von einem
substanziellen Potenzial fir Mehreinnahmen,
respektive Kosteneinsparungen ausgeht. Es han-
delt sich dabei allesamt um Massnahmen in spe-
zialisierten Bereichen, welche die fallfihrenden
Mitarbeitenden unterstltzen und entlasten.

Konkret wurden im Rahmen des Pilotprojekts die
folgenden vier Einzelmassnahmen konzipiert
und umgesetzt:

B Vertiefte Begleitung durch das Arbeitsintegra-
tionszentrum (AlZ) bei Personen mit erschwerten
Erfolgsaussichten auf eine berufliche Integration
B Uberprifung des Anspruchs auf IV-Leistungen
bei bereits langer unterstutzten Fallen

B Ausbau der rechtsdienstlichen Abklarungen
bei einem negativen IV-Vorbescheid

B Abklarung von mutmasslich nicht eingel6sten
Ansprichen auf Familienzulagen

Das Pilotprojekt wurde mittels einer externen Be-
gleitstudie durch das Biro fur arbeits- und sozi-
alpolitische Studien BASS evaluiert, wobei der
Fokus entsprechend der Stossrichtung von An-
zug und Ratschlag auf der direkten Wirkung der
umgesetzten Massnahmen in Form von erzielten
finanziellen Einsparungen fur die Sozialhilfe Ba-
sel-Stadt liegt. Nach Vorliegen der Ergebnisse
soll der Entscheid Uber eine allféllige

Uberfuhrung der Massnahmen des Pilotprojekts
in den Regelbetrieb ab 2028 erfolgen.

Vorgehen und Datengrundlagen

Zur Beantwortung der Fragestellung der Evalua-
tion wurde eine vorrangig quantitative Vorge-
hensweise gewahlt, welche auf der statistischen
Analyse von umfangreichen Informationen aus
dem Fallfthrungssystem der Sozialhilfe Basel-
Stadt sowie erganzend erhobenen Angaben zu
den einzelnen Massnahmen basiert. Ausgehend
von den Ergebnissen der statistischen Wirkungs-
analyse wurden mittels Hochrechnung die aus
dem Pilotprojekt resultierenden finanziellen Aus-
wirkungen fur die Sozialhilfe Basel-Stadt quanti-
fiziert. Die quantitative Analyse wird erganzt mit
leitfadengestltzten qualitativen Interviews mit
Fach- und Leitungspersonen.

Mit dieser gemischten Vorgehensweise unter
Einbezug quantitativer und qualitativer Metho-
den sowie der Verwendung unterschiedlicher
Datenquellen kann ein umfassendes Bild der
Auswirkungen des Pilotprojekts gezeichnet wer-
den. So kénnen nicht nur die finanziellen Folgen
des Ressourcenausbaus verlasslich quantifiziert,
sondern auch vertiefte Erkenntnisse zu den zu-
grunde liegenden Wirkungsmechanismen und
den weiteren, auch nicht-monetdren Wirkungen
der Massnahmen gewonnen werden, die fur
eine abschliessende Gesamtbetrachtung von Be-
deutung sind.

Die Massnahme vertiefte Begleitung des AlZ
wurde zudem im Rahmen eines separaten Man-
dats ausfuhrlicher untersucht (Bannwart & Sager
2025).

Ergebnisse der Evaluation

Die Evaluation des Pilotprojekts fur eine Reduk-
tion der Sozialhilfekosten (ReSoKo) der Sozial-
hilfe Basel-Stadt zeigt insgesamt ein deutlich po-
sitives Ergebnis. Fur alle vier untersuchten Einzel-
massnahmen ist eine Wirkung im Hinblick auf
die angestrebten Priméarziele gegeben und es er-
geben sich gesamthaft unter dem Strich sub-
stanzielle Kosteneinsparungen fur die Sozialhilfe
Basel-Stadt (vgl. Abbildung 1).
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Zusammenfassung

Wirksamkeit aller vier Einzelmassnahmen
gegeben

Die Ergebnisse der statistischen Wirkungsanalyse
des Pilotprojekts belegen fir alle vier Einzelmass-
nahmen, dass die jeweils erwarteten primaren
Wirkungsziele — zusatzliche Ablésungen von der
Sozialhilfe oder tiefere Fallkosten — eingetreten
sind, wobei das Ausmass der erzielten Wirkung
fur die einzelnen Massnahmen variiert.

Bei der Massnahme vertiefte Begleitung von Per-
sonen mit erschwerten Aussichten auf eine be-
rufliche Integration des Arbeitsintegrationszent-
rums (AlZ) der Sozialhilfe Basel-Stadt kam es in
16 Prozent der Falle bis zum Ende des Untersu-
chungszeitraums zur Aufnahme einer Erwerbsta-
tigkeit, was aufgrund des damit erzielten Er-
werbseinkommens zu tieferen Fallkosten oder
gar einer Ablésung von der Sozialhilfe fuhrte.

Bei der Massnahme Uberprifung bestehender
Unterstitzungsfalle auf IV-Leistungen erhielten

41 Prozent der bei der IV angemeldeten Félle
eine IV-Rente zugesprochen, wobei sich dieser
Anteil mit zunehmender Mindestdauer nach Ab-
schluss der Priifung noch weiter erhoht." Bei ei-
ner IV-Rentenzusprache kommt es fast immer
mittelfristig zu einer Abldsung des unterstitzten
Haushalts von der Sozialhilfe sowie substanziel-
len Nachzahlungen an die Sozialhilfe aufgrund
der auch rtckwirkend ausbezahlten Leistungen
der IV sowie den Erganzungsleistungen.

Bei 28 Prozent der vom Rechtsdienst aufgrund
der neuen Kriterien abgeklarten Falle mit negati-
vem IV-Vorbescheid wurde im weiteren Lauf des
Verfahrens eine IV-Rente zugesprochen. Wie bei
der vorherigen Massnahme ist auch hier bei ho-
herer Mindestlaufzeit eine steigende Tendenz
des Anteils an IV-Rentenzusprachen zu beobach-
ten, wenn langer andauernde IV-Verfahren ver-
mehrt abgeschlossen sind.?

BASS

Abbildung 1: Ergebnisse von Wirkungsanalyse und Hochrechnung der jahrlichen finanziellen Auswirkun-
gen des Pilotprojekts ReSoKo der Sozialhilfe Basel-Stadt

Uberpriifung
langer
unterstitzter
Falle auf
IV-Anspruch

Abklarung nicht
eingeloster
Anspriiche

| Familienzulagen

Abklarungen

Rechtsdienst

bei negativem
IV-Vorbescheid

Total aller
Massnahmen
des Pilotprojekts

Vertiefte

Begleitung AlZ

Zusprache
IV-Rente bei !  Einnahmen aus
rund 33% (der | nachgeforderten
gepriften Falle) 1 Familienzulagen

Zusprache
IV-Rente bei
rund 50% (der
Anmeldungen)

Berufliche
Integration in
16% der Falle

Wirkung

ey

Ertrage 139000 CHF | 3'479'000 CHF | 1'859°000 CHF |  398'000 CHF | 5'875'000 CHF

R e T E . A cmmmmme e ]
Kosten -325000 CHF | -398'000 CHF | 200000 CHF |  -142'000 CHF | -1'065'000 CHF
Ergebnis -186‘000 CHF | 3‘080‘000 CHF | 1'659‘000 CHF |  257‘000 CHF | 4‘811‘000 CHF

Bemerkungen: Fir weitere, nicht-monetdre und nicht-intendierte Wirkungen siehe Lauftext.
Rundungsdifferenzen maglich, da jeweils gerundete Ergebnisse ausgewiesen sind, Totale jedoch basierend auf den ungerundeten
Ausgangswerten berechnet wurden. Berechnungen BASS

2 Fur die Hochrechnung wird deshalb von einem langfristi-
gen Anteil von 33 Prozent mit IV-Rentenzusprache ausge-
gangen.

' Fur die Hochrechnung wird deshalb von einem langfristi-
gen Anteil von 50 Prozent mit IV-Rentenzusprache ausge-
gangen.



Zusammenfassung

Als Folge der Massnahme Abkldrung mutmass-
lich nicht eingeldster Anspriche auf Familienzu-
lagen, welche wahrend des laufenden Pilotpro-
jekts per Ende 2024 neu ausgerichtet und ab Be-
ginn 2025 intensiviert weitergefthrt wurde,
konnten ab Zeitpunkt der Neuausrichtung ge-
schatzt rund 398'000 CHF ausstehende Anspru-
che auf Familienzulagen erfolgreich nachgefor-
dert werden.?

Insgesamt substanzielle Einsparungen

fur die Sozialhilfe Basel-Stadt

Gemass dem Ergebnis der Hochrechnung stehen
jahrlichen Kosten des Pilotprojekts von gesamt-
haft rund 1.1 Mio. CHF — hauptsachlich Mehr-
ausgaben fur zusatzliches Personal im Umfang
von 5.4 Vollzeitaquivalenten — erzielte Mehrein-
nahmen von 5.9 Mio. CHF gegenuber. Diese re-
sultieren aus frihzeitigen Ablésungen, Nachzah-
lungen von IV- und Erganzungsleistungen sowie
aus reduzierten monatlichen Fallkosten infolge
zusatzlicher Einnahmen wie Erwerbseinkommen
oder Familienzulagen. Unter dem Strich ergeben
sich jahrliche Einsparungen fir die Sozialhilfe Ba-
sel-Stadt von rund 4.8 Mio. CHF.

Dies entspricht einer Reduktion der Gesamtaus-
gaben der Sozialhilfe Basel-Stadt, die Transfer-
leistungen und Verwaltungsaufwand umfassen,
um rund 2.7 Prozent. Der «return on invest-
ment» betragt 452 Prozent, was bedeutet, dass
fur jeden fir das Pilotprojekt eingesetzten Fran-
ken ein Gewinn von 4.52 Franken resultiert.

Betrachtet man die finanzielle Bilanz der umge-
setzten Massnahmen einzeln, so zeigt sich ein
differenziertes Bild. Die teuerste Massnahme, die
Prufung bestehender Falle auf Anspruch auf IV-
Leistungen, ist zugleich auch die ertragreichste.
Auch die zweite Massnahme zur IV, die rechts-
dienstlichen Abklarungen bei einem negativen
Vorbescheid, weist einen hohen positiven Netto-
ertrag aus. Aus der (neu ausgerichteten) Mass-
nahme der Abkldrung nicht eingeldster Anspri-
che auf Familienzulagen resultiert ebenfalls ein

3 Dieser Betrag ist auf ein gesamtes Jahr bei regularer Durch-
fihrung der Massnahme zu beziehen, da die Abklarungen in

positiver Nettoertrag, auch wenn dieser gegen-
Uber den beiden IV-Massnahmen moderater
ausfallt.

In einer rein finanziellen Betrachtungsweise ne-
gativ zu Buche schlagt die Massnahme vertiefte
Begleitung des AlZ, auch wenn ein wesentlicher
Teil der anfallenden Kosten durch die erzielten
Ertrage kompensiert wird. Dies gilt noch ver-
starkt, wenn die geschatzten zusatzlichen Er-
trage dieser Massnahme aus IV-Anmeldungen
und daraus resultierenden IV-Rentenzusprachen
in Hohe von jahrlich zwischen 48'000 bis
118'000 CHF mitbertcksichtigt werden, die als
nicht beabsichtigte Nebenfolge dieser Mass-
nahme zu betrachten sind und im Rahmen der
Hochrechnung nicht angerechnet wurden.

Zu beachten ist, dass die Ergebnisse bei den bei-
den Massnahmen vertiefte Begleitung AlZ sowie
Abklarung der Anspriche auf Familienzulagen
u.a. aufgrund tiefer Fallzahlen und eines klrze-
ren Beobachtungszeitraums gegentber den bei-
den anderen Massnahmen weniger robust und
mit grésserer Unsicherheit behaftet sind.

Weitere vorteilhafte Auswirkungen der
Massnahmen des Pilotprojekts

Im Rahmen einer Gesamtbetrachtung sind ne-
ben den direkten finanziellen Einsparungen fur
die Sozialhilfe Basel-Stadt, die im Fokus dieses
Mandats standen, auch allfallige weitere und
ebenfalls nicht-monetare Auswirkungen mit ein-
zubeziehen.

Die Massnahme vertiefte Begleitung des AlZ
etwa zeichnet sich dadurch aus, dass Uber das
Ziel der Erwerbsintegration hinaus bei Klientin-
nen und Klienten mit komplexen Problemlagen
vielfaltige positive Veranderungen angestossen
werden konnten. In vielen Féllen flhrte die ver-
tiefte Begleitung zu einer Verbesserung der ge-
sundheitlichen, psychosozialen oder familiaren
Situation und damit zu einer allgemeinen Stabili-
sierung sowie einer héheren Lebensqualitat der
Betroffenen. In einzelnen Fallen wurde zudem

der ersten Halfte des Jahres 2025 unter verdoppeltem Res-
sourceneinsatz durchgefuhrt wurden.
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Zusammenfassung

eine IV-Anmeldung eingeleitet, die bei einer
Rentenzusprache indirekt ebenfalls zu einer Ab-
l6sung aus der Sozialhilfe fihren kann. Das bei
der Konzeption primar angestrebte Wirkungsziel
einer Integration in den Arbeitsmarkt ist somit
aus einer umfassenden Perspektive nur eine von
mehreren positiven Wirkungen der Massnahme.
Dies bestatigen auch die Ergebnisse der im Rah-
men des Zusatzmandats durchgefthrten qualita-
tiven Dossieranalyse (Bannwart & Sager 2025).

Bei der Massnahme zu den Familienzulagen sind
neben den nachtraglich geltend gemachten An-
sprtichen, die sich als finanzielle Mehreinnah-
men niederschlagen, auch die durch das Projekt
angestossenen organisatorischen und prozessua-
len Weiterentwicklungen hervorzuheben (vgl.
unten).

Auch bei den beiden finanziell am ertragreichs-
ten Massnahmen zur IV sind weitere positive
Wirkungen festzuhalten. Eine sachgerechte Ren-
tenzusprache entlastet nicht nur die Sozialhilfe
finanziell. Sie verbessert auch die rechtliche und
finanzielle Situation der Betroffenen. Zudem
fahrt die im Rahmen des IV-Verfahrens erfol-
gende Abklarung der gesundheitlichen Situation
haufig zu einer héheren Lebensqualitat der Be-
troffenen, da geeignete medizinische und psy-
chosoziale Massnahmen eingeleitet werden kon-
nen.

Méglichkeiten zur Optimierung der
Massnahmen

Im Rahmen der durchgefihrten Interviews mit
den beteiligten Fachpersonen wurden verschie-
dene Moglichkeiten zur Optimierung und Wei-
terentwicklung festgestellt, die im Hinblick auf
eine allfallige Uberfiihrung der Massnahmen in
den Regelbetrieb zu priifen sind.

So ware bei der vertieften Begleitung des AlZ
eine systematische Kommunikation der erweiter-
ten Aufnahmekriterien an die zuweisenden Fall-
fuhrenden angezeigt, um sicherzustellen, dass
allen geeigneten Klientinnen und Klienten der
Sozialhilfe der Zugang zur Massnahme offen
steht. Weiter ist zu bedenken, wie die

Massnahme des AIZ sich zur reguléren Fallfih-
rung und deren Aufgaben verhélt, und es gilt
eine gute Koordination sicherzustellen. Die im
Zusatzmandat gewonnenen Erkenntnisse (Bann-
wart & Sager 2025) bieten weitere wertvolle
Hinweise.

Fur die Massnahme zur Abklarung von Anspri-
chen auf IV-Leistungen stellt die im Verlauf des
Pilotprojekts geschaffene Stelle einer spezialisier-
ten sozialarbeiterischen Begleitung ein zentrales
Element der Umsetzung dar, weshalb eine Wei-
terfihrung dieser Funktion angezeigt ist. Das
derzeitige Auswahlkriterium — ein Sozialhilfebe-
zug von zehn Jahren oder langer — sollte zudem
Uberprift werden, da sich gezeigt hat, dass eine
Abklarung oftmals bereits zu einem friiheren
Zeitpunkt sinnvoll gewesen ware.

Wirde die Massnahme zur Abklarung nicht ein-
geloster Anspriche auf Familienzulagen unver-
andert weitergefihrt, ware sie mit den derzeit
eingesetzten personellen Ressourcen langfristig
Uberdotiert. Gemass den befragten Fachperso-
nen hat sich jedoch gezeigt, dass das zur Identi-
fikation angewandte Kriterium zu eng gefasst ist
und im Fallfihrungssystem zahlreiche weitere
Félle bestehen, bei denen Anspriiche auf Famili-
enzulagen potenziell nicht eingefordert wurden.
Daher gilt es zu prufen, ob die Gberschissigen
personellen Ressourcen dafir einzusetzen sind,
um mittels erweiterter Auswabhlkriterien zusatzli-
che potenzielle Anspriiche zu identifizieren. Auf
diese Weise liesse sich das Potenzial der Mass-
nahme umfassender ausschopfen.

Impulse zur Weiterentwicklung der
Sozialhilfe Basel-Stadt

Das Pilotprojekt lieferte wertvolle Impulse fir die
organisatorische und prozessuale Weiterent-
wicklung der Sozialhilfe Basel-Stadt. Die Erfah-
rungen aus den beiden Massnahmen der Fach-
abteilungen — zur Prtifung von IV-Ansprichen
und zur Geltendmachung von nicht eingel&sten
Anspriichen auf Familienzulagen — zeigt, dass
die umfassende Ubernahme der Zustandigkeit
und Gesamtverantwortung fur abgegrenzte Auf-
gabenbereiche durch die Fachabteilungen eine

A
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spezialisierte, qualitativ hochwertige und zu-
gleich effiziente Bearbeitung ermdglicht. Eine
konsequente Weiterverfolgung dieser Stossrich-
tung wirde die Rolle der Fachabteilungen als
spezialisierte Kompetenzzentren und leistungsfa-
hige Support-Dienstleister fur die Fallftihrung
weiter starken.

Die Evaluationsergebnisse weisen zudem auf ein
erhebliches finanzielles Potenzial bei der Identifi-
kation maglicher IV-Anspriche hin, insbeson-
dere bei Klientinnen und Klienten mit langerfris-
tigem Sozialhilfebezug. Neben der Fortfuhrung
der im Pilotprojekt eingefuhrten IV-Massnahmen
bietet es sich an, auch die fallfGhrenden Mitar-
beitenden starker fur diese Thematik zu sensibili-
sieren und gezielt fortzubilden, insbesondere
hinsichtlich der Erkennung und des Umgangs
mit psychischen Erkrankungen.

Ein Teil der Klientinnen und Klienten der Sozial-
hilfe bendtigt eine engmaschige und intensive
Begleitung, und zwar Uber den Aspekt der rei-
nen Erwerbsintegration hinaus, wie die Mass-
nahme vertiefte Begleitung des AlZ veranschau-
lichte. Durch gezielte Interventionen und ausrei-
chend Ressourcen konnten auch bei komplexen
Problemlagen vielfaltige sozialarbeiterische Wir-
kungen erzielt werden. Vor diesem Hintergrund
stellt sich die Frage, wie die Betreuung langjahri-
ger Unterstutzungsfalle in der regularen Fallfuh-
rung weiterentwickelt werden kann, um Hand-
lungsbedarf fruhzeitig zu erkennen und sozialar-
beiterische Wirkungspotenziale konsequent zu
nutzen. Dabei sind auch die Rollen und Zustan-
digkeiten von sozialarbeiterischer und kaufman-
nischer Fallfthrung im Hinblick auf ein optimales
Zusammenspiel zu reflektieren. Diese Aufgabe
ist anspruchsvoll, insbesondere angesichts knap-
per personeller Ressourcen und betrachtlicher
Fallbelastung.

Vil
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1 Einleitung

1 Einleitung

Im Mai 2021 stimmte der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt dem Ratschlag «Pilotprojekt fur eine Reduk-
tion der Sozialhilfekosten durch gezielten Einsatz von zuséatzlichen Personalressourcen» zu. Mit diesem
wurde das Anliegen des Anzugs Luca Urgese und Konsorten betreffend «Pilotprojekt fiir eine Reduktion
der Sozialhilfekosten durch eine tiefere Fallbelastung» vom 23. Oktober 2019 eingel6st. Der Anzug wurde
vor dem Hintergrund eines erfolgreichen Pilotprojekts der Stadt Winterthur eingereicht, das mittels einer
Senkung der Fallbelastung eine Verringerung der Sozialhilfeausgaben erreichen konnte.

Das Pilotprojekt ReSoKo setzt zur Erreichung des mit dem Ratschlag verfolgten Ziels befristet fur die Jahre
2022 bis 2027 rund 5 bis 6 zusatzliche Vollzeitstellen in der Sozialhilfe ein. Die zusatzlichen personellen
Ressourcen werden gezielt fur spezifische Massnahmen in den Bereichen Arbeitsintegration und Subsidia-
ritat eingesetzt, bei welchen die Sozialhilfe Basel-Stadt von einem substanziellen Potenzial fur Mehrein-
nahmen, respektive Kosteneinsparungen ausgeht. Es handelt sich dabei allesamt um Massnahmen in spe-
zialisierten Bereichen, welche die fallfuhrenden Mitarbeitenden untersttitzen und entlasten. Mit dieser
Vorgehensweise setzt die Sozialhilfe Basel-Stadt bewusst auf eine alternative Strategie zur Verwendung
der zusatzlichen personellen Ressourcen als jene einer allgemeinen Falllastreduktion fur die fallfthrenden
Sozialarbeitenden, wie sie von der Stadt Winterthur verfolgt wurde, da sie dies aufgrund der unterschiedli-
chen Ausgangslage und der spezifischen Situation der Sozialhilfe Basel-Stadt als zielfuhrender erachtete
(siehe Ratschlag, Regierungsrat Basel-Stadt 2021).

Konkret wurden im Rahmen des Pilotprojekts die folgenden vier Einzelmassnahmen konzipiert und umge-
setzt:

B Vertiefte Begleitung durch das AlZ bei erschwerten Erfolgsaussichten auf eine berufliche Integration

B Uberprifung des Anspruchs auf IV-Leistungen bei bereits langer unterstiitzten Fallen

B Ausbau der rechtsdienstlichen Abklarungen bei einem negativen [V-Vorbescheid

B Abklarung von mutmasslich nicht eingeldsten Anspriichen auf Familienzulagen

Das Pilotprojekt wird mittels einer externen Begleitstudie evaluiert, wobei der Fokus entsprechend der
Stossrichtung von Anzug und Ratschlag auf der direkten Wirkung der umgesetzten Massnahmen in Form
von erzielten finanziellen Einsparungen fur die Sozialhilfe Basel-Stadt liegt — einerseits durch frihzeitigere
Abldsungen von der Sozialhilfe und andererseits durch tiefere Fallkosten.

Zur Beantwortung der Fragestellung der Evaluation wurde eine vorrangig quantitative Vorgehensweise
gewahlt, welche auf der statistischen Analyse von Daten aus dem Fallfihrungssystem sowie weiteren zu-
satzlich erhobenen Angaben zu den einzelnen Massnahmen basiert. Ausgehend von den Ergebnissen der
statistischen Wirkungsanalyse werden mittels Hochrechnung die aus dem Pilotprojekt resultierenden fi-
nanziellen Auswirkungen fur die Sozialhilfe Basel-Stadt quantifiziert. Die statistische Wirkungsanalyse wird
erganzt mit leitfadengestitzten Interviews mit Fach- und Leitungspersonen. Mit dieser kombinierten Vor-
gehensweise unter Verwendung quantitativer als auch qualitativer Methoden kénnen die finanziellen Aus-
wirkungen des Pilotprojekts verlasslich beziffert werden. Zugleich werden vertiefte Erkenntnisse zu den
zugrunde liegenden Wirkungsmechanismen und weiteren, auch nicht-monetaren Wirkungen der Mass-
nahmen gewonnen, die fir eine umfassende Gesamtbetrachtung von Bedeutung sind. Im Rahmen eines
separaten Mandats wurde zudem die Massnahme vertiefte Begleitung des AlZ ausfuhrlicher untersucht
(Bannwart & Sager 2025).

Der vorliegende Bericht stellt die umfassenden empirisch-statistischen Befunde dieser vom Bdro fir ar-
beits- und sozialpolitische Studien BASS durchgefuhrten Begleitstudie vor. Nach Vorliegen der Ergebnisse
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soll der Entscheid Uber eine allfallige Uberfiihrung der Massnahmen des Pilotprojekts in den Regelbetrieb
ab 2028 erfolgen.

Die Studie gliedert sich wie folgt: Kapitel 2 beschreibt die Grundzlige des Pilotprojekts und die vier mit
den zusatzlichen Personalressourcen umgesetzten Einzelmassnahmen (Evaluationsgegenstand). Danach
wird das der Wirkungsanalyse zugrunde liegende Wirkungsmodell ausgeftihrt und anschliessend das ge-
wabhlte Evaluationsdesign mit den angewandten Methoden und verwendeten Daten erldutert. Kapitel 3
enthalt die gewonnen Erkenntnisse aus den leitfadengestutzten Interviews mit Fach- und Leitungsperso-
nen der Sozialhilfe Basel-Stadt. Die Ergebnisse der statistischen Wirkungsanalyse zu den einzelnen Mass-
nahmen werden in Kapitel 4 dargelegt. Basierend auf diesen erfolgt in Kapitel 5 die Hochrechnung der
Kostenfolgen des Pilotprojekts, wobei den jahrlichen Massnahmenkosten die jéhrlich erzielten Ertréage ge-
gentbergestellt werden. Dies sowohl global fur das gesamte Pilotprojekt als auch jeweils separat fur die
vier Einzelmassnahmen. Das abschliessende Kapitel 6 mit dem Schlussfazit fasst die zentralen Erkennt-
nisse zusammen, ordnet diese ein und stellt weiterfilhrende Uberlegungen an.
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Dieses Kapitel beschreibt den Evaluationsgegenstand, das Pilotprojekt fir eine Reduktion der Sozialhilfe-
kosten (ReSoKo) der Sozialhilfe Basel-Stadt, und die in diesem Rahmen initiierten vier Einzelmassnahmen.
Danach wird das der Evaluation zugrunde liegende Wirkungsmodell ausgefuhrt. Abschliessend werden
das methodische Vorgehen und die verwendeten Datengrundlagen erldutert.

2.1 Evaluationsgegenstand und Wirkungsmodell

Das Pilotprojekt fur eine Reduktion der Sozialhilfekosten (ResSoKo) in der Sozialhilfe Basel-Stadt setzt das
Anliegen des Anzugs Luca Urgese und Konsorten um. Durch einen Ausbau der personellen Ressourcen
soll die Wirksamkeit der Sozialhilfe erhoht und damit letztlich eine Kostensenkung erzielt werden. Zu die-
sem Zweck werden die zusatzliche Personalressourcen bewusst fur die Implementierung spezifischer Mas-
snahmen verwendet, wo sie eine moglichst grosse Wirkung entfalten sollen. Konkret bei der Arbeitsin-
tegration von Personen mit erschwerten Erfolgsaussichten, bei der systematischen (teils erneuten) Uber-
prafung des Anspruchs auf [V-Leistungen bei bereits langer unterstitzten Féllen, bei der Priifung negativer
IV-Vorbescheide sowie bei der Abklarung von Ansprtichen auf Familienzulagen in komplexen Féllen. Es
handelt sich dabei allesamt um Massnahmen in spezialisierten Bereichen, welche die fallfihrenden Mitar-
beitenden unterstiitzen und entlasten (Support-Dienstleistungen).

Damit setzt die Sozialhilfe Basel-Stadt bewusst auf eine alternative Strategie als jene einer allgemeinen
Falllastreduktion fur die fallfihrenden Sozialarbeitenden, wie sie in jingster Vergangenheit etwa bei den
Sozialen Diensten der Stadt Winterthur (vgl. Hoglinger et. al. 2021) oder den Sozialen Diensten der Stadt
Luzern umgesetzt wurde (vgl. Hoglinger und Kaderli 2022). Bei einer Falllastreduktion wird der konkrete
Entscheid Uber die Verwendung der zusatzlichen zeitlichen Ressourcen grundséatzlich dem situativen Er-
messen und dem professionellen Handeln der fallfihrenden Sozialarbeitenden Uberlassen — wobei dies
meist auch mit der neuen Situation angepassten fachlichen und organisatorischen Vorgaben einhergeht
(bspw. Mindestvorgaben bei den personlichen Kontakten, Setzen von sozialarbeiterischen Schwerpunk-
ten). Beide Strategien zum Einsatz zusatzlicher personeller Ressourcen in der Sozialhilfe — eine allgemeine
Falllastreduktion bei den Fallfihrenden oder der punktuelle Ausbau spezifischer Supportmassnahmen —
sind legitim und kénnen Wirkung entfalten.

2.1.1 Die im Rahmen des Pilotprojekts konzipierten Massnahmen

Die gewadhlte Strategie hinsichtlich des Einsatzes des zusatzlichen Personals bestimmt auch das angemes-

sene Vorgehen bei der Evaluation. Fur das Pilotprojekt ReSoKo der Sozialhilfe Basel-Stadt werden entspre-
chend die vier spezifischen Einzelmassnahmen und ihre Wirkung einzeln analysiert. Im Folgenden werden
die vier Massnahmen und deren konkrete Umsetzung im Rahmen des Pilotprojekts naher dargelegt.

Vertiefte Begleitung AlZ bei erschwerten Erfolgsaussichten auf eine berufliche Integration

Das Arbeitsintegrationszentrum (AlZ) untersttzt Menschen in der Sozialhilfe dabei, auf dem Arbeitsmarkt
Fuss zu fassen und sich sozial integrieren zu kénnen. Es hat Kapazitat fur rund 70 Neuaufnahmen pro Mo-
nat. Die Klientinnen und Klienten werden von den zustandigen Sozialarbeitenden der Sozialberatung an-
gemeldet, wenn sie bestimmte Kriterien bezlglich Arbeitsfahigkeit erfullen, bspw. Minimalanforderungen
bezuglich Gesundheitszustands und eine ausreichende zeitliche Verflgbarkeit. Eine weitere Vorgabe ist,
dass die Klientinnen und Klienten bei der Anmeldung fur eine Massnahme des AlZ nicht alter als 55 Jahre
sind. Begrindete Ausnahmen sind dabei jedoch méglich (AlZ 2019).

Das im Rahmen des Pilotprojekts neu konzipierte Angebot «Vertiefte Begleitung» (AlZ 2022) richtet sich
an arbeitsfahige Klientinnen und Klienten der Sozialhilfe, die nicht dauerhaft an einer Erwerbstatigkeit
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gehindert sind, aufgrund zu geringer Erfolgsaussichten hinsichtlich ihrer beruflichen Integration jedoch
nicht in die regularen Angebote des AlZ aufgenommen oder zwar in ein regulares Angebot Aufnahme
fanden, dort die Moglichkeiten jedoch ausgeschopft wurden. Die Teilnehmenden werden bei dem neuen
Angebot in vertiefter Form begleitet. Dies heisst je nach Bedarf entweder enger — haufigere und ldngere
Gesprache — oder Uber einen langeren Gesamtzeitraum als bei den reguldren Angeboten.

Bei der Zielgruppe handelt es sich entsprechend um Personen, welche die Abklarung Arbeitsmarktper-
spektive des AlZ mit dem Befund abgeschlossen haben, dass die Arbeitsmarktfahigkeit innerhalb von 12
Monaten nicht erreicht werden kann. Dies etwa aufgrund schlechter Gesundheit oder mangelnder psychi-
scher Stabilitat. Andererseits sind Personen in der Zielgruppe, welche die reguléren Angebote des AlZ er-
folglos beendet haben, sei dies aufgrund unzureichender Mitwirkungsfahigkeit oder des begrenzten Zeit-
budgets und Zeitrahmens dieser Angebote.

Die vertiefte Begleitung ist grundsatzlich zeitlich unbefristet, wird aber jeweils immer fur die nachsten 12
Monate geplant. Sie wird fortgefthrt, solange Fortschritte erzielt werden und eine Integration nicht voll-
ends als unrealistisch erachtet wird. Die Intensitat der Betreuung wird dabei individuell nach Bedarf festge-
legt.

Fur die Umsetzung der vertieften Begleitung wurden ab Januar 2022 die personellen Ressourcen des AlZ
um 100 Stellenprozente befristet aufgestockt. Die Kapazitat fur dieses neue Segment betragt rund 20 Kli-
entinnen und Klienten. Die Félle mit vertiefter Begleitung werden von Fachpersonen des bestehenden
Teams neben den reguldren Fallen begleitet, sie haben jedoch fur diese ein doppelt so hohes Stundenetat
zur Verflgung wie fir regulare Falle mit hoher Beratungsintensitat.

Als erwartete Wirkung der Massnahme wird von einer verbesserten beruflichen Integration bei den teil-
nehmenden Personen ausgegangen. Eine erfolgreiche berufliche Integration manifestiert sich in der Auf-
nahme einer Erwerbstatigkeit* und, damit einhergehend, einem entsprechenden Lohneinkommen, wel-
ches als Einnahme des unterstttzten Haushalts angerechnet wird und somit die monatlichen Fallkosten
senkt. Wenn das Erwerbseinkommen zusammen mit allfalligen weiteren Einkinften eine eigenstandige
Existenzsicherung des Unterstlitzungshaushalts erméglicht, erfolgt zudem eine Ablésung aus der Sozial-
hilfe, womit zuktnftige Unterstitzungszahlungen entfallen.

Uberpriifung des Anspruchs auf IV-Leistungen bei bereits ldnger unterstiitzten Féillen

Bei dieser Massnahme werden bereits langer bestehende Unterstttzungsfalle systematisch darauf tUber-
praft, ob eine Anmeldung bei der IV aussichtsreich ist. Dabei kann es sich um eine erneute oder eine erst-
malige Anmeldung handeln. So kann sich etwa der Gesundheitszustand der Betroffenen gegentber der
Situation bei Eintritt in die Sozialhilfe verandert haben und auch die rechtlichen und fachlichen Grundla-
gen der Rentengewahrung der IV entwickeln sich fortlaufend weiter, so dass eine erneute IV-Anmeldung
zwischenzeitlich zu einem positiven Rentenbescheid fihren kann.

Die im Rahmen der Massnahme zu prifenden Falle werden nach den folgenden Kriterien ausgewahlt:

B Langzeitbeziehende mit einer Unterstitzungsdauer von Uber 10 Jahren

W Altere unterstitzte Personen im Alter von 55 bis 60 Jahren (U55)

B UnterstUtzte Personen mit Hinweisen auf Suchterkrankungen (Drogen- oder Alkoholabhdngigkeit, Poly-
toxikomanie)

Falls bei der Prifung eines Falles eine IV-Anmeldung als aussichtsreich erachtet wird, werden die Betroffe-
nen durch die Fachpersonen bei der IV angemeldet und wéhrend des anschliessenden Verfahrens

4 Das AlZ erfasst neben der Aufnahme einer Erwerbstatigkeit auch den Eintritt in eine Ausbildung als Erfolg, da dies mittel- und lan-
gerfristig ebenfalls die Chance auf eine berufliche Integration steigert.
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begleitet. Eine IV-Rentengutsprache hat fast ausnahmslos eine Abldsung der Betroffenen von der Sozial-
hilfe zur Folge. Reichen die Leistungen der IV nicht zur Existenzsicherung aus, werden erganzend Ergan-
zungsleistungen ausgerichtet. Dartber hinaus kommt es zur rickwirkenden Zahlung von IV- und EL-Leis-
tungen, die mit der geleisteten Unterstitzung durch die Sozialhilfe verrechnet werden (Nachzahlungen).

Die fur die Massnahme erforderliche personelle Aufstockung des Teams Subsidiaritat und Controlling (Ab-
teilung Qualitat und Controlling, Existenzsicherung und Sozialberatung) erfolgte graduell ab April 2022
bis Juli 2022 tber Neuanstellungen. Nach Abschluss der Einarbeitungsphase der zwei zusatzlichen kauf-
mannischen Mitarbeitenden mit vertieften Kenntnissen im Bereich Sozialversicherungen standen ab 2023
insgesamt 180 Stellenprozente zusatzlich fur diese Tatigkeit zur Verfigung.

Ausbau rechtsdienstlicher Abkldrungen bei negativem IV-Vorbescheid

Der Rechtsdienst der Sozialhilfe Basel-Stadt nimmt bei Klientinnen und Klienten, welche sich bei der IV an-
gemeldet haben und von der zustandigen IV-Stelle einen abschlagigen Vorbescheid erhalten, systematisch
eine Prifung vor, ob weitere Abklarungen erfolgen sollen, falls sie bestimmte Kriterien erfullen. Als Folge
der Abklarungen kann ein Einwand gegen den Vorbescheid der IV-Stelle oder im spateren Verlauf des
Verfahrens eine Beschwerde gegen die erlassene Verfligung beim Versicherungsgericht erhoben werden.
Dies mit dem Ziel, dass der abschlagige Bescheid revidiert und letztlich ein IV-Rentenanspruch anerkannt
wird. Damit folgt die Sozialhilfe Basel-Stadt der Ublichen Praxis vieler Sozialdienste in der Schweiz, IV-Ent-
scheide kritisch zu Gberprtfen (vgl. dazu Hassler und Roulin 2025)

Im Rahmen des Pilotprojekts werden neu zusatzlich auch folgende abschlagigen IV-Vorbescheide an den
Rechtsdienst weitergeleitet und von den entsprechenden Teammitgliedern gepruft (Rechtsdienst Sozial-
hilfe Basel-Stadt 2021):

B Fille bereits ab einem bemessenen Invaliditatsgrad von 15 Prozent (bisher Prifung erst ab 25%)°

W Fille, bei denen die gemischte Methode zur Bemessung des Invaliditatsgrads angewandt wurde (die
gemischte Methode betrifft Teilerwerbstatige, wie sie in der Sozialhilfe haufig vorkommen)

B weitere Falle zur Prifung gemass individueller Einschatzung der zustandigen Sozialarbeitenden
Weiterhin abgeklart wie bisher werden Falle mit einem bemessenen Invaliditatsgrad von 25% oder hoher.

Das angestrebte primare Wirkungsziel der Massnahme ist dasselbe wie bei der oben ausgefthrten Mass-
nahme zur Uberprifung von bestehenden Unterstiitzungsfallen auf IV-Anspruch: im Erfolgsfall aufgrund
der IV-Rentenzusprache eine Ablésung von der Sozialhilfe sowie Nachzahlungen von IV- und EL-Leistun-
gen.

Fur diese Massnahme konnten die bestehenden Personalressourcen des Rechtsdienstes fur IV-Abklarun-
gen etwas spater als vorgesehen, ab Méarz 2022, befristet von 100 auf 200 Stellenprozente ausgebaut
werden. Mit den 100 zusatzlichen Stellenprozenten wurden zwei Sozialjuristinnen in jeweils einem Teil-
pensum angestellt, welche die Falle mit den erweiterten Kriterien bearbeiten.

Abkldrung von mutmasslich nicht eingelésten Ansprichen auf Familienzulagen

Das Team Rickerstattung und Familienzulagen (Abteilung Qualitat und Controlling, Existenzsicherung und
Sozialberatung) verfligt im Rahmen des Pilotprojekts Uber zusatzlich 100 Stellenprozente, um mutmasslich
nicht eingeldste Anspriiche auf Familienzulagen abzuklaren. Im Vordergrund stehen komplexe Situatio-
nen, beispielsweise von der Sozialhilfe unterstttzte Alleinerziehende, bei welchen der andere Elternteil
ausserhalb der Sozialhilfe und erwerbstatig ist.

> Eine Rente wird ab einem ermittelten Invaliditatsgrad von 40 Prozent ausgesprochen. Je naher bei einem abschlagigen Vorbescheid
der bemessene Invaliditdtsgrad bei dieser Anspruchsgrenze liegt, desto aussichtsreicher ist ein Einwand.
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Konkret wird der Anspruch bei unterstitzten Personen vertiefter abgeklart, bei welchen gemass Eintrag
der Fallfihrenden im Fallfihrungssystem Familienzulagen fir Erwerbstatige eingehen sollten, dies aber
nicht geschah oder nicht geschieht. Die unterstttzten Personen werden dabei danach gepruft, (1) ob und
inwiefern ein Anspruch auf Familienzulagen besteht (fur Erwerbstatige oder allenfalls auch fr Nichter-
werbstatige), (2) in welchem Zeitraum dieser Anspruch bestanden hat, und (3) ob Aufwand und Ertrag bei
der Geltendmachung des ausstehenden Anspruchs verhaltnismdassig sind — bspw. wegen Geringfugigkeit
des ausstehenden Betrags.

Falls die Prafung positiv verldauft, wird im Anschluss ein Anspruch auf ausstehende Familienzulagen gel-
tend gemacht. Dies erfolgt fur Phasen mit Erwerbstatigkeit beim Arbeitgeber und der zustandigen Famili-
enausgleichskasse, fur Phasen von Arbeitslosigkeit bei der Arbeitslosenversicherung (Zuschlag zum Ar-
beitslosentaggeld), fir Personen mit IV-Taggeld bei der IV (Kindergeld) und fur Nichterwerbstatige bei der
kantonalen Ausgleichskasse. Im Erfolgsfall kommt es zu einer Nachzahlung von friiheren nicht erhaltenen
Familienzulagen, zudem werden allenfalls als Folge der Abklarungen auch in Zukunft Familienzulagen ent-
richtet, die ansonsten nicht identifiziert und nicht beansprucht worden waéren.

2.1.2 Wirkungsmodell der Massnahmen des Pilotprojekts

Im Fokus der Wirkungsanalyse stehen die durch den Einsatz der zusatzlichen Personalressourcen potenziell
erzielten finanziellen Einsparungen fur die Sozialhilfe Basel-Stadt, welche aus vermehrten, respektive
friheren Abldsungen sowie tieferen Fallkosten resultieren. Daraus ergibt sich ein den statistischen Analy-
sen zugrunde liegendes Wirkungsmodell wie in Abbildung 2 dargestellt. Fur die unterschiedlichen Einzel-
massnahmen leiten sich dabei jeweils unterschiedliche Wirkungsziele ab — verbesserte Erwerbsintegration,
Zusprache von IV-Renten sowie zusatzliche Einnahmen aus Familienzulagen. Diese Wirkungsziele werden
mittels entsprechender Messgrdssen operationalisiert. Bei der AlZ-Massnahme vertiefte Begleitung ist das
primare Wirkungsziel die Aufnahme einer Erwerbstatigkeit und als Folge wird bei weiterhin unterstitzten
Fallen zusatzliches Einkommen in Form eines Erwerbslohns erzielt, oder aber es kommt zu einer Ablésung
wegen Erwerbstatigkeit, sofern mit dem Lohn ein existenzsicherndes Einkommen erreicht wird. Bei den
beiden Massnahmen mit dem Wirkungsziel einer Zusprache einer IV-Rente sind die beiden Messgréssen
die Ablésung von der Sozialhilfe wegen Leistungen der IV oder Erganzungsleistungen sowie entspre-
chende ruckwirkende Zahlungen. Bei der Massnahme zur Abklarung von mutmasslich nicht eingel6sten
Ansprichen auf Familienzulagen sind entsprechende nachtréagliche Zahlungseingédnge von Familienzula-
gen zu erwarten. Alle Massnahmen fuhren Uber die unterschiedlichen Wirkungsziele letztlich zu finanziel-
len Einsparungen fir die Sozialhilfe Basel-Stadt.

Fur eine umfassende Gesamtbetrachtung ebenfalls zu berticksichtigen sind neben den direkten finanziel-
len Einsparungen fur die Sozialhilfe Basel-Stadt, die im Mittelpunkt dieses Mandats stehen und in der Wir-
kungsanalyse quantifiziert werden, auch weitere, nicht-monetare und indirekte Effekte, sowie nicht-inten-
dierte Folgen der Massnahmen. Zu den erwarteten nicht-monetaren Effekten zahlen beispielsweise eine
Verbesserung der gesundheitlichen Situation oder der sozialen Integration der Betroffenen, sowie eine
Entlastung der Fallfuhrenden durch prozessuale oder organisatorische Anpassungen. Diese Wirkungen las-
sen sich zwar nicht quantifizieren, sind fur die Gesamtbeurteilung jedoch ebenfalls relevant.
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Abbildung 2: Wirkungsmodell des Pilotprojekts ReSoKo der Sozialhilfe Basel-Stadt
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Finanzielle Einsparungen fur die Sozialhilfe Basel-Stadt

Nicht-monetére, indirekte und nicht-intendierte Wirkungen der Massnahmen
Verbesserung der gesundheitlichen, psychosozialen und familidren Situation der Klientinnen und Klienten,
organisatorische und prozessuale Weiterentwicklung der Sozialhilfe Basel-Stadt usw.

Darstellung BASS

2.2 Methodisches Vorgehen und Datengrundlagen

Fur die Evaluation der Wirkungen der Massnahmen des Pilotprojekts wurde eine vorwiegend quantitative
Vorgehensweise gewahlt, welche auf der statistischen Analyse von Daten aus dem Fallfihrungssystem der
Sozialhilfe Basel-Stadt sowie weiteren zusatzlich erhobenen Angaben spezifisch zu den einzelnen Mass-
nahmen basiert. Komplementiert werden die statistischen Analysen mit den Erkenntnissen aus den durch-
gefuhrten leitfadengestUtzten Interviews mit Fach- und Leitungspersonen der Sozialhilfe Basel-Stadt.

Statistische Wirkungsanalyse und Hochrechnung

Entsprechend der fur das Pilotprojekt gewahlten Strategie zum Einsatz der zusatzlichen personellen Res-
sourcen — einem punktuellen Ausbau ausgewahlter Supportmassnahmen — werden die vier umgesetzten
Einzelmassnahmen und deren Effekte im Rahmen der statistischen Wirkungsanalyse separat analysiert.
Ausgehend von den Ergebnissen der Wirkungsanalyse werden in der anschliessenden Hochrechnung die
aus dem Pilotprojekt resultierenden finanziellen Folgen fur die Sozialhilfe Basel-Stadt quantifiziert. Im
Sinne einer Nettobetrachtung sind bei der Hochrechnung zusatzlich zu den Effekten der Massnahmen
auch die jeweils aufgewendeten Massnahmenkosten mit zu bericksichtigen, welche sich primar aus
Mehrausgaben fur die zusatzlichen Personalressourcen, sekundar auch aus Kosten fur zusatzliche externe
Massnahmen zusammensetzen.
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2 Evaluation des Pilotprojekts ReSoKo der Sozialhilfe Basel-Stadt

Die Wirkungsanalyse und die Hochrechnung sttitzen sich einerseits auf die umfangreichen Daten zu den
betreuten Sozialhilfe-Dossiers, wie sie im Fallftihrungssystem der Sozialhilfe Basel-Stadt vorhanden sind.¢
Fur die Analysen standen Informationen zu den betreuten Sozialhilfedossiers von Anfang 2018 bis Juli
2025 (Zeitpunkt des Datenabzugs) zur Verfigung. Konkret verwendet wurden Angaben auf Fall-Ebene,
wie etwa zur Haushaltskonstellation, zu Beginn und Ende der Unterstlitzung sowie zu den Griinden einer
Abldsung aus der Sozialhilfe. Weiter auch Angaben zu den unterstiitzten Personen, wie etwa Geschlecht
und Alter. FUr die Analysen genutzt wurden auch die detaillierten monatlichen Einnahmen und Ausgaben
der Unterstltzungseinheiten (Buchungen), inklusive allfélliger Einkommen aus einer Erwerbstatigkeit und
subsidiare Leistungen wie Familienzulagen und IV-Rentenzahlungen.

Andererseits wurden im Rahmen der vier Einzelmassnahmen des Pilotprojekts jeweils spezifische Angaben
systematisch erfasst, wie etwa der Zeitpunkt der Aufnahme und des Abschlusses eines Falles sowie das
mit der Massnahme erzielte Ergebnis. Die beiden Informationsquellen wurden im Rahmen der Analysen
miteinander verkntpft und gemeinsam statistisch ausgewertet.

Der Datenabzug aus dem FallfGhrungssystem wurde von der Sozialhilfe Basel-Stadt durchgefihrt und dem
BASS zusammen mit den Daten aus den Erhebungsformularen zu den einzelnen Massnahmen in anony-
misierter Form zur Verfigung gestellt. Er erfolgte im Juli 2025. Damit standen grundsatzlich dreieinhalb
Jahre seit dem Start des Pilotprojekts Anfang 2022 als Beobachtungszeitraum zur Verfligung. Da einzelne
Massnahmen aufgrund spaterer Personalverfligbarkeit verzégert oder schrittweise eingefihrt wurden, ver-
kdrzt sich der effektive Beobachtungszeitraum entsprechend.

Die Rohdaten wurden vom BASS vor den Analysen auf ihre Qualitat geprift, umfassend bereinigt und
aufbereitet. Dazu gehort etwa die Kategorisierung der einzelnen Buchungen, die Auswahl der relevanten
Falle fur die Analysen, der Umgang mit Dubletten und Historisierungen, fehlenden Informationen und Da-
tenfehlern sowie die saubere Verknipfung der einzelnen Daten-satze.

In der Wirkungsanalyse wie auch in der Hochrechnung werden die vier Einzelmassnahmen des Pilotpro-
jekts separat betrachtet und es wurde jeweils die der Einzelmassnahme angemessenste methodisch-statis-
tische Herangehensweise gewahlt, u.a. basierend auf den jeweiligen verfligbaren Daten, den im Rahmen
einer Massnahme betroffenen Anzahl Falle (respektive Anzahl begleitete Klientinnen und Klienten), sowie
dem Zeithorizont, in welchem die erwarteten Wirkungen anfallen.

Leitfadengestiitzte Interviews

Komplementiert wird die quantitative Analyse mit den Informationen aus leitfadengestltzten Gesprachen
mit Mitarbeitenden der Sozialhilfe Basel-Stadt. Die Gesprache fanden im Zeitraum von Juli bis August
2025 statt. Insgesamt wurden 6 Einzelinterviews mit fir die Massnahmen zustandigen Fach- und Lei-
tungspersonen sowie ein Gruppengesprach mit fallfthrenden Sozialarbeitenden durchgefthrt. Die qualita-
tiven Interviews ermdglichen u.a. genauere Einsichten in die konkrete Umsetzung und die Wirkungsme-
chanismen der einzelnen Massnahmen. Mit Blick auf eine allféllige zukinftige Uberfihrung in den Regel-
betrieb wurden auch Méglichkeiten zur weiteren Optimierung der Massnahmen thematisiert.

Hinzuweisen ist bei dieser Gelegenheit ebenfalls auf die im Rahmen eines separaten Mandats durchge-
fihrte Dossieranalyse der Massnahme vertiefte Begleitung des AlZ (Bannwart & Sager 2025).

6 Ein Teil dieser Informationen wird im Fallfiihrungssystem fir interne Zwecke, ein anderer Teil fir die Schweizerische Sozialhilfesta-
tistik des Bundesamts fur Statistik (BFS) erhoben.
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2 Evaluation des Pilotprojekts ReSoKo der Sozialhilfe Basel-Stadt

* %%

Mit dieser gemischten Vorgehensweise unter Verwendung quantitativer und qualitativer Methoden sowie
dem Einbezug unterschiedlicher Datenquellen kann ein umfassendes Bild der Auswirkungen des Pilotpro-
jekts gezeichnet werden. So kdnnen nicht nur die finanziellen Folgen des Ressourcenausbaus verlasslich
quantifiziert, sondern auch die genaueren Mechanismen aufgezeigt werden, mit welchen im Rahmen der
Massnahmen die jeweiligen Wirkungen erzielt werden. Und es werden neben den rein finanziellen Folgen
fur die Sozialhilfe Basel-Stadt, welche bei der quantitativen Analyse im Fokus stehen, auch weitere, nicht-
monetdre Wirkungsdimensionen thematisiert, wie etwa Auswirkungen auf die Gesundheit und die Le-
bensqualitat der Klientinnen und Klienten.
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3 Erkenntnisse aus den Fachgesprachen zu Durchfiihrung und Weiter-
entwicklung der Massnahmen

Das vorliegende Kapitel basiert auf den durchgefihrten leitfadengestitzten Interviews mit Fachpersonen
der Sozialhilfe Basel-Stadt. Mit den fur die Massnahmen zustandigen Fach- und Leitungspersonen wurden
Einzelgesprache gefihrt, fallfuhrende Sozialarbeitende und fallftihrende kaufmannische Mitarbeitende
wurden im Rahmen eines Gruppengesprachs befragt. Eine Auflistung der interviewten Personen findet
sich in Tabelle 15 im Anhang.

In den Abschnitten zu den einzelnen Massnahmen werden verschiedene Aspekte der Implementation so-
wie gewonnenen Erfahrungen und Einsichten aus der Durchfiihrung erértert, unter anderem hinsichtlich
weiterer Wirkungen neben den rein finanziellen Folgen, Herausforderungen und Gelingensbedingungen
sowie den genaueren Wirkungsmechanismen einer Massnahme. Abschliessend werden Méglichkeiten zur
weiteren Optimierung thematisiert, auch mit Blick auf eine allféllige Uberfiihrung der Massnahmen in den
Regelbetrieb.

3.1 Vertiefte Begleitung AlZ bei erschwerten Erfolgsaussichten auf eine
berufliche Integration

Implementation der Massnahme

Die Massnahme zur vertieften Begleitung von Personen mit erschwerten Erfolgsaussichten auf eine beruf-
liche Integration des AlZ wurde wie vorgesehen umgesetzt (vgl. Abschnitt 2.1.1 oben). Die 100 zusatzlich
verfligbaren Stellenprozente wurden dabei auf erfahrene Fachpersonen des bestehenden Teams aufge-
teilt, welche die Félle der vertieften Begleitung neben den regularen Féllen berufliche Integration be-
treuen, wobei sie fur diese ein doppelt so hohes Stundenetat zur Verfligung haben wie fur regulare Falle
mit hoher Beratungsintensitat.

Im Rahmen des Pilotprojekts wurden Klientinnen und Klienten fur die vertieften Begleitung ausschliesslich
aus jenen Fallen rekrutiert, welche dem AIZ von den Fallfihrenden aufgrund der allgemeinen Aufnahme-
kriterien fir AlZ-Angebote zugewiesen wurden.

Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Durchfiihrung der Massnahme

Das Hauptziel der vertieften Begleitung entspricht demjenigen der regularen AlZ-Massnahmen, die berufli-
che Integration. Neben einer Erwerbstétigkeit wird auch die Aufnahme einer Ausbildung als Erfolg gewer-
tet, da dadurch langerfristig die Chance auf eine nachhaltige Erwerbsintegration erhéht wird. Gemass den
befragten Fachpersonen war die gemeinsame Zielsetzung der Erwerbsintegration bei diesen Personen mit
erschwerten Erfolgsaussichten oftmals der Anstoss fir die Betroffenen, sich aktiv mit bestehenden kom-
plexen gesundheitlichen, psychosozialen und familiaren Herausforderungen auseinanderzusetzen und sie
gemeinsam mit der begleitenden Fachperson zu bearbeiten. Eine im Rahmen der vertieften Begleitung er-
folgte Platzierung in ein Integrationsprogramm kann dazu beitragen, zuvor verdeckte Hindernisse fur eine
Erwerbstatigkeit sichtbar zu machen.

Entsprechend gilt es fur eine Gesamtwurdigung dieser Massnahme neben dem priméar angestrebten Ziel
der Erwerbsintegration auch weitere Wirkungen zu bertcksichtigen. In vielen Fallen flhrte die vertiefte
Begleitung zu einer Verbesserung der gesundheitlichen, psychosozialen oder familidren Situation und da-
mit zu einer allgemeinen Stabilisierung sowie einer héheren Lebensqualitat der Betroffenen. In einzelnen
Fallen wurde zudem eine IV-Anmeldung eingeleitet. Gemass den befragten Fachpersonen konnte in fast
allen begleiteten Fallen Fortschritte erzielt werden, auch wenn diese teilweise nur langsam erfolgten und
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eine erfolgreiche Erwerbsintegration (noch) ausblieb. Entscheidend war dabei der verflgbare grossere
Zeitrahmen, der fur die Falle der vertieften Begleitung zur Verfigung steht.

Die vertiefte Begleitung des AlZ Ubernimmt somit vielfaltige sozialarbeiterische Aufgaben, die nur indirekt
mit der Erwerbsintegration verkntpft sind und typischerweise bei der Fallfihrung angesiedelt waren. Laut
den befragten Fachpersonen fehlen bei der regularen Fallfthrung fur solche vertieften und langwierigen
Abkldrungen jedoch oftmals die notwendigen zeitlichen Ressourcen. Zudem wirke die Zielsetzung der Er-
werbsintegration als wichtiger Anreiz fur die Klientinnen und Klienten, sich ihren haufig komplexen Prob-
lemlagen zu stellen und aktiv an deren Bewaltigung zu arbeiten.

Optimierungsmdéglichkeiten und Ausblick

Bei einer allfalligen Uberfiihrung in den Regelbetrieb sollen geméss den befragten Fachpersonen die im
Vergleich zu anderen AlZ-Angebote erweiterten Aufnahmekriterien der vertieften Begleitung den zuwei-
senden FallfGhrenden systematisch kommuniziert werden. Dadurch wird sichergestellt, dass alle geeigne-
ten Klientinnen und Klienten der Sozialhilfe Zugang zur Massnahme erhalten — im Moment sind es nur
jene, die bereits anderweitig dem AlZ zugewiesen wurden. Aus Sicht der Fachpersonen ist zudem zu Uber-
denken, ob diese Massnahme an der Schnittstelle zwischen regularer sozialarbeiterischer Fallfuhrung und
Arbeitsintegration organisatorisch am richtigen Ort angesiedelt ist und wie die Arbeitsteilung zwischen
diesen beiden Bereichen genau auszugestalten ist. Aus Sicht des BASS zudem relevant ist die Frage, inwie-
fern Personen ohne Aussicht auf eine Erwerbsintegration bei Bedarf gleichwertige Untersttitzung mit Blick
auf ihre gesundheitlichen, psychosozialen und familiaren Probleme im Rahmen der reguléren Fallfthrung
erhalten.

Diese offenen Punkte andern nichts an der einhelligen Einschatzung der befragten Personen, dass die
Massnahme vielfaltige Wirkungen entfaltet und die Lebenssituation der Betroffenen verbessert. Das
Hauptziel der Erwerbsintegration sei angesichts der komplexen Problemlagen jedoch in vielen Fallen
(noch) nicht erreicht, so die Fachpersonen. Kapitel 4 wird aufzeigen, wie sich dies in den Ergebnissen der
statistischen Wirkungsanalyse widerspiegelt, die den Fokus auf die primare Wirkung — Erwerbsintegration
— und deren finanzielle Auswirkungen fur die Sozialhilfe legt. Fir eine umfassendere Betrachtung der
Massnahme vertiefte Begleitung des AlZ und ihrer vielfaltigen Wirkungen wird abschliessend auf den Be-
richt des Zusatzmandats verwiesen, in dessen Rahmen die Dossiers der Massnahme qualitativ analysiert
wurden (Bannwart & Sager 2025).

3.2 Uberprifung des Anspruchs auf IV-Leistungen bei bereits linger
unterstiitzten Fdllen

Implementation der Massnahme

Mit den zusatzlich verfligbaren personellen Ressourcen von 180 Stellenprozenten wurden fur die Mass-
nahme zwei neue kaufmannische Mitarbeitende mit vertieften Kenntnissen im Bereich Sozialversicherun-
gen angestellt, die Tatigkeit wurden jedoch auf alle Teammitglieder der Fachgruppe verteilt. Dies hat laut
den befragten Fachpersonen den Vorteil, dass die aufgrund der haufig ldngeren Wartezeiten im IV-Abkla-
rungsprozess betrachtlich schwankende Arbeitslast fur diese Aufgabe besser aufgefangen werden kann.

Im weiteren Verlauf des Pilotprojekts wurde zusétzlich eine befristete 60%-Stelle Sozialarbeit eingerichtet,
um die Teilnehmenden der Massnahme sozialarbeiterisch zu begleiten und die regulére Fallfuhrung zu
entlasten.
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Ergdnzende sozialarbeiterische Begleitung des IV-Anmeldungsprozesses

Die Schaffung einer zusatzlichen Stelle Sozialarbeit im Rahmen der Massnahme geschah laut den befrag-
ten Fachpersonen, weil sich im Laufe des Pilotprojekts zunehmend zeigte, dass eine erfolgreiche IV-An-
meldung neben administrativen Aufgaben auch eine ausgepragte sozialarbeiterische Komponente enthalt,
die es zu starken galt. Die Fachpersonen betonen, dass es mit der Identifikation aussichtsreicher Falle und
der IV-Anmeldung bei weitem nicht getan ist. Fir den Erfolg sei entscheidend, die Betroffenen wahrend
des gesamten Abklarungsprozesses eng zu begleiten. Es gilt dazu, eine vertrauensvolle Beziehung aufzu-
bauen, die Betroffenen zu motivieren und ihre Mitwirkung im IV-Verfahren sicherzustellen. Dies sind
grundsatzlich Aufgaben, fur welche die regulére Fallfihrung zustandig ist, im Rahmen der Massnahmen
tbernahm jedoch die zusatzlich geschaffene Sozialarbeitsstelle erganzend einen Teil dieser Begleitungen
im IV-Abklarungsprozess.

Eine spezialisierte sozialarbeiterische Begleitung des IV-Anmeldungsprozesses bringt aus Sicht der befrag-
ten Fachpersonen verschiedene Vorteile mit sich. Sie verfugt Uber vertiefte Erfahrung und Fachkompeten-
zen in diesem anspruchsvollen Tatigkeitsfeld. Die regulare Fallfihrung erhalt fachliche Unterstitzung in IV-
Belangen und kann je nach Bedarf auch in unterschiedlichem Ausmass entlastet werden. Die Untersttt-
zung ist besonders bei jenen Féllen von Bedeutung, die von einer kaufmannischen Fallfuhrung ohne sozi-
alarbeiterische Ausbildung gefthrt werden. Auch wird durch dieses Arrangement eine kontinuierliche Be-
gleitung durch dieselbe Fachperson Gber den gesamten IV-Prozess gewahrleistet. Der Fokus der Beziehung
zwischen Klientin oder Klient und der spezialisierten sozialarbeiterischen Begleitung liegt ausschliesslich
auf dem IV-Verfahren, ohne dass finanzielle oder andere Belange die Vertrauensbasis belasten. Schliesslich
profitiert auch das vorwiegend administrativ tatige Massnahmen-Team, das durch die enge Zusammenar-
beit mit der spezialisierten Sozialarbeit vertiefte Einblick in die Falle erhalt und dadurch gezielter und wir-
kungsvoller arbeiten kann.

Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Durchfiihrung der Massnahme

Unter den zur Prafung ausgewahlten Fallen erwiesen sich laut den befragten Fachpersonen jene mit dem
Kriterium «Suchtproblematik» am haufigsten als aussichtsreich fur eine IV-Anmeldung. Auch anhand der
beiden anderen Auswahlkriterien «é&ltere Personen» und «Langzeitbeziehende» konnten jedoch immer
wieder potenziell erfolgsversprechende Félle identifiziert werden.

Bei einer erfolgten IV-Rentenzusprache ist in der Folge fast ausnahmslos von einer Ablésung von der Sozi-
alhilfe auszugehen. Wenn die IV-Leistungen nicht existenzsichernd sind, besteht in aller Regel namlich ein
Anspruch auf Erganzungsleistungen. Zudem wird die IV-Rente — und allféllige Erganzungsleistungen, so-
fern die Anmeldung fristgerecht erfolgt — riickwirkend ab 6 Monate nach IV-Antragstellung ausbezahlt.
Geleistete wirtschaftliche Sozialhilfe in diesem Zeitraum kann damit verrechnet werden (Nachzahlungen).
Diese finanziell relevanten Auswirkungen fur die Sozialhilfe Basel-Stadt werden in den folgenden Kapiteln
im Rahmen der statistischen Wirkungsanalyse und der Hochrechnung noch néher quantifiziert.

Neben den finanziellen Auswirkungen sind jedoch auch weitere positive Wirkungen der Massnahme zu
berlcksichtigen. Eine IV-Rentengutsprache entlastet nicht nur die Sozialhilfe finanziell, sondern als sozial-
versicherungsrechtliche Leistung ist sie auch fur die betroffenen Personen vorteilhafter, nicht zuletzt auch
mit Blick auf die Leistungshohe und mit der IV verbundene weitere Leistungsanspriche (bspw. Eingliede-
rungsmassnahmen der IV, zusatzliche IV-Rente der beruflichen Vorsorge, Hilflosenentschadigung, Ergan-
zungsleistungen im Bedarfsfall).

Zudem wirkt sich auch bereits der Abklarungsprozess selbst, ungeachtet einer allfélligen spateren IV-Ren-
tenzusprache, gemass den befragten Fachpersonen haufig positiv fur die Betroffenen aus, da relevanter
Handlungsbedarf identifiziert wird. So kann etwa der Gesundheitszustand der Betroffenen im Zuge der
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medizinischen Abklarungen stabilisiert oder verbessert werden, und Massnahmen zur sozialen oder beruf-
lichen Integration kénnen eingeleitet werden.

Optimierungsmdéglichkeiten und Ausblick

Fur die zukuinftige Ubernahme der Massnahme in den Regelbetrieb ist angesichts der durchgehend positi-
ven Einschatzungen der befragten Fachpersonen sicherzustellen, dass die derzeit befristete Stelle fur die
spezialisierte sozialarbeiterische Begleitung fortgeftihrt werden kann.

Gemass den befragten Fachpersonen hat sich in der Praxis gezeigt, dass oftmals eine friihere Abklarung
sinnvoll gewesen ware. Entsprechend ist abzuwagen, ob eine (erneute) Priafung auf IV-Anspruch schon
friher als erst nach 10 Jahren Langzeitbezug vorzunehmen und das entsprechende Auswahlkriterium des-
halb entsprechend anzupassen ist. Die Betroffenen hatten sich nach so langer Zeit haufig mit ihrer Situa-
tion abgefunden und resigniert, was ihre Bereitschaft zur Mitarbeit mindere. Zudem kénnten sich gesund-
heitliche Probleme unbehandelt Uber einen langeren Zeitraum chronifizieren oder verscharfen. Zu erwa-
gen wadre daher, dass Auswahlkriteriums fir die Prifung von 10 auf 5 Jahre Langzeitbezug zu senken —
oder noch konsequenter, eine zeitnahe Prifung auf IV-Anspruch vorzunehmen, sobald eine Klientin oder
ein Klient von der Sozialhilfe als arbeitsunfahig eingestuft wird.

Eine Ubergeordnete Erkenntnis aus Sicht der Fachpersonen ist, dass dem Gesundheitszustand der Klientin-
nen und Klienten sowie der IV-Thematik in der Fallfihrung starker Beachtung geschenkt werden sollte.
Eine IV-Anmeldung liegt auch im wohlverstandenen Interesse der unterstiitzten Personen selbst, obwohl
sie dieser anfanglich oft skeptisch oder ablehnend gegentberstehen. Auch seien laut den Fachpersonen
interne Schulungen der Fallfihrenden zu prtfen, um die Sensibilisierung ftr mégliche psychische Erkran-
kungen zu erhéhen und medizinische Abklarungen friihzeitig einzuleiten.

3.3 Ausbau rechtsdienstlicher Abkldrungen bei negativem
IV-Vorbescheid

Implementation der Massnahme

Die ausgebauten rechtsdienstlichen Abklarungen bei negativem IV-Vorbescheid wurden tber die gesamte
Laufzeit wie vorgesehen umgesetzt. Das breit gefasste Auswahlkriterium «Falle zur Prifung gemass indivi-
dueller Einschatzung der zusténdigen Fachperson» wurde im Verlauf des Pilotprojekts mit den zuweisen-
den Stellen weiter gescharft.

Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Durchfiihrung der Massnahme

Die zu prifenden negativen IV-Vorbescheide werden dem Rechtsdienst von der Fachgruppe Subsidiaritat
oder von den Fallfihrenden direkt zugewiesen. Dass diese Zuweisung gut funktioniere und die Ablaufe
stimmen, sei gemass der befragten Leitungsperson entscheidend fur den Erfolg der Massnahme. Im Ver-
lauf der weiteren Abklarungen arbeiten die juristischen Fachpersonen eng mit den Fallfihrenden zusam-
men — bspw. sind Vollmachten zu organisieren, Akten zu bestellen und Einschatzungen abzugeben.

Ein Einwand durch die Rechtsabteilung erfolgt nach der Prtifung eines negativen IV-Vorbescheids dann,
wenn die Erfolgsaussichten als gut eingeschatzt werden — konkret mit einer Wahrscheinlichkeit von tber
50 Prozent. Erfolgreich ist man gemass der befragten zustandigen Leitungsperson vor allen in Féllen, bei
denen der relevante Sachverhalt, namentlich bezlglich der gesundheitlichen Beeintrachtigung und der
Statusfrage’, durch die IV-Stelle ungentigend ermittelt wurde. Insbesondere bei Fallen von Personen im

7 Bei der Statusfrage geht es darum, zu priifen, welche Tatigkeit die versicherte Person hypothetisch austiben wiirde, wenn sie nicht
gesundheitlich beeintrachtigt ware - einen Vollzeiterwerb, einen Teilzeiterwerb und/oder eine Tatigkeit im Haushalt. Entsprechend
dem bestimmten Status wird die anwendbare Bemessungsmethode festgelegt. Bei Personen, die Teilzeit erwerbstatigt sind und eine
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Teilerwerb und bei der IV-Haushaltsabklarung, im Rahmen derer gepruft wird, inwiefern die gesundheitli-
che Beeintrachtigung Tatigkeiten im Haushalt betrifft, wirden haufig Mangel bei der korrekten Ermittlung
des Sachverhalts festgestellt, die erfolgreich beanstandet werden konnten.

Die Dauer von der Prifung eines negativen IV-Vorbescheids bis zum definitiven Entscheid tber eine allfal-
lige Rentenzusprache variiert von Fall zu Fall. Laut der befragten zustandigen Leitungsperson zeigt sich
kein systematisches Muster, aber IV-Verfahren kénnten sich teils Gber mehrere Jahre hinziehen. Relativ
schnell gehe es, wenn eine Klientin oder ein Klient bereits nach dem Vorbescheid mit ihrem Einwand er-
folgreich sind — bspw. bei einem objektiv falsch bestimmten Status oder einem fehlerhaften Erwerbsver-
gleich. Bei einem Weiterzug an das kantonale Versicherungsgericht verlangert sich das Verfahren wesent-
lich, insbesondere dann, wenn es in der Folge zu einer Rickweisung fir weitere Abklarungen an die IV-
Stelle kommt. Ein Abschluss erfolgt dann meist nach mehr als 2 Jahren nach der rechtsdienstlichen Pri-
fung. Eine Studie hat fur die Schweiz gesamthaft festgestellt, dass sich die durchschnittliche Dauer der IV-
Verfahren von der Anmeldung bis zur Rentenzusprache in den letzten Jahren verldngert hat (Guggisberg
& Kaderli 2023). Im Rahmen der Wirkungsanalyse in Kapitel 4 wird die konkrete Dauer des Abklarungsver-
fahrens statistisch analysiert.

Hauptziel ist wie bei der vorhergehenden Massnahme, eine IV-Rentenzusprache zu erwirken, falls diese
sachgerecht ist. Damit wird nicht nur die Sozialhilfe finanziell entlastet, sondern auch die rechtliche und
finanzielle Situation der betroffenen Personen verbessert, die zudem bei der IV angemessen aufgehoben
sind. Zugleich kénnen die bei der Sozialhilfe frei gewordenen Ressourcen gemass der befragten Leitungs-
person fur andere Betreuungsaufgaben sinnvoll eingesetzt werden.

Die Massnahme entfaltet neben einer allfalligen IV-Rentenzusprache auch weitere Auswirkungen, ver-
gleichbar mit der vorherig ausgefthrten Massnahme der Abklarung des Anspruchs auf IV-Leistungen. Fur
die Betroffenen fuhrt eine vertiefte Abklarung der gesundheitlichen Situation haufig zu einer verbesserten
Lebensqualitdt, da geeignete medizinische oder psychosoziale Massnahmen eingeleitet werden kénnen.
Laut der befragten Leitungsperson hat die Massnahme auch organisationsweit das Knowhow zur IV wei-
ter gestarkt, namentlich bei der Fallfihrung und der Fachgruppe Subsidiaritat. Davon dirften ktnftig auch
andere unterstitzte Félle profitieren. Darlber hinaus habe die Massnahme auch aufgezeigt, in welchen
Bereichen zum komplexen Thema IV interner Schulungs- und Informationsbedarf besteht.

Optimierungsmdéglichkeiten und Ausblick

Die befragte Leitungsperson erachtet eine langerfristige Weiterfihrung der Massnahme als sinnvoll, auch
vor dem Hintergrund, dass sich an der tendenziell restriktiven Praxis der IV bei Rentenzusprachen in nahe-
rer Zukunft voraussichtlich wenig andern wird. Die definierten Kriterien zur Auswahl der abzuklarenden
Falle werden als sachgerecht eingeschatzt. Im Falle einer Uberfiihrung in den Regelbetrieb sollte jedoch
periodisch Uberprift werden, ob Anpassungen aufgrund von Entwicklungen bei der IV oder in der Recht-
sprechung erforderlich sind. Aus Sicht der befragten Leitungsperson gabe es bei der Massnahme durchaus
weiteres Potenzial auszuschopfen und die Kriterien kdnnten allenfalls ausgeweitet und mehr Falle zusatz-
lich gepruft werden.

Tatigkeit im Haushalt austiben, kommt die gemischte Methode zur Anwendung. Diese Falle wurden bei einem ablehnenden Vorbe-
scheid im Rahmen des Pilotprojektes systematisch gepruft.
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3.4 Abklarung von mutmasslich nicht eingelésten Anspriichen auf
Familienzulagen

Implementation der Massnahme

Der Personalbestand des Teams Ruckerstattung und Familienzulagen (Abteilung Qualitat und Controlling,
Existenzsicherung und Sozialberatung) hat sich im Zuge der Umsetzung der Massnahme faktisch nicht er-
hoht. Ressourcen konnten aufgrund des Rickgangs an Zahlféllen in anderen Aufgabenbereichen reduziert
und far diese Massnahme umgeschichtet werden. Die vier Teammitglieder wendeten jeweils rund 25 Pro-
zent ihrer Arbeitszeit fur die Abkldrungen im Bereich Familienzulagen auf.

Da sich die ursprtingliche Umsetzung der Massnahme als nicht optimal erwies, wurde diese per Ende
2024 neu ausgerichtet und ab Beginn 2025 bis zum Zeitpunkt des Datenabzugs Mitte 2025 intensiviert
weitergeflhrt. Konkret werden seit der Neuausrichtung die im Rahmen der Massnahme identifizierten
Félle mit mutmasslich nicht eingelésten Ansprichen auf Familienzulagen konsequent vom Team Riicker-
stattung und Familienzulagen bis zum Abschluss der Anspruchskldrungen und, im positiven Fall, der ent-
sprechenden Auszahlung der ausstehenden Familienzulagen weiterverfolgt. Vor der Neuausrichtung der
Massnahme waren die entsprechenden Zustandigkeiten zwischen Fallfihrung und dem fur die Familienzu-
lagen zustandige Team nicht klar geregelt. Neu liegt die Hauptverantwortung klar beim Team Familienzu-
lagen, die Fallfuhrung wird nur eingebunden, falls im Rahmen der Abklarungen Kontakte mit den Klien-
tinnen oder Klienten notwendig sind. Die Evaluation fokussiert auf diese zweite Phase nach Uberarbeitung
der Massnahme ab Ende 2024.

Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Durchfiihrung der Massnahme

Erfolgreich war die Massnahme gemaéss den befragten Fachpersonen meist in komplexen Fallen mit mut-
masslichem Anspruch auf Familienzulagen. Dies sind bspw. unterstitzte alleinerziehende Mutter mit Kin-
dern, bei denen der getrenntlebende Kindesvater nicht gleichzeitig von der Sozialhilfe Basel-Stadt unter-
stUtzt wird und insbesondere auch nicht im Kanton Basel-Stadt wohnhaft ist. In solchen Fallen muss der
Kindesvater die Familienzulage bei Erwerbstatigkeit beim Arbeitgeber beanspruchen (und dann auch an
die Kindesmutter weiterleiten), bei Nichterwerbstatigkeit beider Elternteile ist die kantonale Ausgleichs-
kasse zu informieren.

Neben den zusatzlichen Einnahmen aus riickwartig eingeforderten Familienzulagen, dem primaren Wir-
kungsziel der Massnahme, sind weitere Auswirkungen zu erwahnen. So fuhrt die im Rahmen der An-
spruchsklarung erfolgte Datenbereinigung zu einer zukUnftig verbesserten und vereinfachten Bearbeitung
und letztlich zu einer besseren Qualitat bei der zuktnftigen Geltendmachung von Familienzulagen. Auch
wurden in Folge der Abkldrungen laut den befragten Fachpersonen teilweise laufende und zukunftige An-
spruche auf Familienzulagen geltend gemacht, die ansonsten nicht identifiziert worden waren. Dies be-
trifft hdufig Anspritiche auf Familienzulagen fur Nichterwerbstatige, die bei der kantonalen Ausgleichs-
kasse nicht gemeldet waren. Schliesslich kommt es auch zu einer Entlastung fur die Fallfihrenden, indem
die komplexen und aufwdndigen Abklarungen von Anspriichen auf Familienzulagen konsequent von der
Fachabteilung Gbernommen werden.
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Optimierungsmdéglichkeiten und Ausblick

Gemass den befragten Fachpersonen hat sich im Rahmen der Massnahme weiter gezeigt, dass das zur
Identifikation der zu prifenden Falle verwendete Kriterium zu eng gefasst ist.® Im Fallfthrungssystem be-
stehen zahlreiche weitere Falle mit unplausiblen sowie unvollstandig oder nicht erfassten Familienzulagen-
objekten — Hinweise dafir, dass potenzielle Anspriiche auf Familienzulagen bestehen, aber nicht eingefor-
dert wurden. Aus Sicht der Fachpersonen ware es daher sinnvoll, die Auswahlkriterien fur die zu prufen-
den Falle bei einer zuklnftigen Weiterfuhrung der Massnahme im Regelbetrieb zu erweitern.

Wirde die Massnahme unverandert mit dem bisherigen (eng gefassten) Kriterium zur Auswahl der zu pru-
fenden Falle weitergefthrt, wére sie mit den derzeit eingesetzten personellen Ressourcen langfristig tUber-
dotiert. Innerhalb eines Jahres konnten Falle abgearbeitet werden, die sich Uber einen Zeitraum von etwas
mehr als 3 Jahren angesammelt hatten. Eine kontinuierliche Bearbeitung kiinftig neu anfallender Falle
liesse sich somit bereits mit rund einem Drittel der derzeitig eingesetzten personellen Kapazitaten gewahr-
leisten. Nach Ansicht der Fachpersonen kénnten die Uberschissigen personellen Ressourcen sinnvoller-
weise dazu eingesetzt werden, um mittels erweiterter Auswahlkriterien zusatzliche potenzielle Anspriiche
zu identifizieren und abzuklaren. Auf diese Weise liesse sich das Potenzial der Massnahme umfassender
ausschopfen.

Bei Familienzulagen fur Kinder und junge Erwachsene in Ausbildung handelt es sich zwar meist um klei-
nere Betrage, sie tragen durch ihre Regelmassigkeit dennoch substanziell zur Unterstiitzung von Familien
in der Sozialhilfe bei. Die Erfahrungen aus der Umsetzung der Massnahme zeigen, dass die Geltendma-
chung von Ansprtichen auf Familienzulagen in komplexen Fallkonstellationen anspruchsvoll sein kann. Sie
erfordert spezifisches Fachwissen dartber, bei welchen Stellen und auf welchem Weg Familienzulagen so-
wie gegebenenfalls gleichwertige Leistungen von ALV und IV einzufordern sind. Hinzu kommt, dass die
Fallfuhrenden haufig bereits stark ausgelastet sind. Vor diesem Hintergrund halten die befragten Fachper-
sonen eine mdglichst vollstandige und zentralisierte Bearbeitung von Familienzulagen-Ansprtchen durch
eine entsprechend ressourcierte Supportstelle fir prifenswert. Da es sich bei den Familienzulagen um ein
administratives Massengeschaft handelt, birgt eine zentrale Bearbeitung betrachtliches Potenzial zur Stei-
gerung von Effizienz und Qualitat. Gleichzeitig wurde die Fallfihrung entlastet und die Koordination zwi-
schen der Fallfthrung und dem fur die Familienzulagen zustandigen Team vereinfacht. Auch von den be-
fragten Fallfthrenden wurde ein solches Modell grundsatzlich positiv bewertet.

3.5 Ubergeordnete Aspekte

Die Erfahrungen aus dem Pilotprojekt und den einzelnen Massnahmen liefern wertvolle Impulse fur die
Weiterentwicklung der Prozesse und Strukturen der Sozialhilfe Basel-Stadt, wie aus den Gesprachen mit
den Fachpersonen hervorging. So wurde etwa die zu prifende Vision formuliert, die Fachabteilungen hin
zu noch umfassenderen und leistungsfahigeren Supportdiensten und Kompetenzzentren auszubauen,
welche die Fallfihrenden wirkungsvoll unterstitzen. Zustéandigkeit und Verantwortung fir bestimmte
Aufgabenbereiche — konkret Abkldrung von IV-Anspriichen und von Anspriichen auf Familienzulagen —
kénnten zentral Gbernommen und fachlich kompetent sowie effizient bearbeitet werden. Dadurch wiirde
die Fallfthrung wirksam entlastet und kdnnte sich starker auf ihre Kernaufgaben konzentrieren.

Weiter wurde erwdhnt, dass eine starkere Sensibilisierung der Fallfihrenden bezuglich IV-Abklarungen,
insbesondere auch bei psychischen Erkrankungen, sinnvoll ware. Eine IV-Abklarung ist nicht nur finanziell

8 Konkret wurden bei der aktuellen Umsetzung der Massnahme im Rahmen des Pilotprojekts jene Falle gepriift, bei welchen geméss
Familienzulagenobjekt im Fallfuhrungssystem fur ein bestimmtes Kind und einen bestimmten Zeitraum ein Anspruch auf Familienzu-
lagen fur Erwerbstatige besteht, entsprechende Zahlungen jedoch nicht eingegangen sind. Es gibt jedoch eine Reihe an weiteren
Konstellationen, bei welchen ebenfalls ein nicht eingeforderter Anspruch auf Familienzulagen bestehen kann.
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fur die Sozialhilfe Basel-Stadt vorteilhaft, sie liegt ebenfalls im wohlverstandenen Eigeninteresse der ge-
sundheitlich beeintrachtigten Klientinnen und Klienten, auch wenn diese anfanglich oftmals mit Abwehr
reagieren oder die Krankheitseinsicht fehlt. Wie die Massnahme zur Priifung eines IV-Anspruchs gezeigt
hat, kann eine enge sozialarbeiterische Begleitung hier Angste abbauen helfen und die Mitwirkung ver-
bessern.

Die Umsetzung der einzelnen Massnahmen zeigte schliesslich, dass den internen Schnittstellen besondere
Wichtigkeit zukommt — insbesondere der guten Koordination zwischen Fallftihrenden, Fachsupport und
Rechtsdienst. Es ist darauf zu achten, dass Zustandigkeiten und Verantwortlichkeiten hinreichend klar de-
finiert und aufeinander abgestimmt sind.
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4 Ergebnisse der statistischen Wirkungsanalyse der vier Massnahmen

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der statistischen Wirkungsanalyse prasentiert. Im Fokus stehen
dabei die finanziellen Auswirkungen der einzelnen Massnahmen. Die im Rahmen des Pilotprojekts umge-
setzten vier Massnahmen werden jeweils in einem eigenen Abschnitt dargestellt und analysiert.

Die Wirkungsanalyse stltzt sich auf die im Rahmen der einzelnen Massnahmen erhobenen Angaben so-
wie den umfangreichen Informationen zu den betreuten Sozialhilfe-Dossiers aus dem Fallfihrungssystem
der Sozialhilfe Basel-Stadt. Diese Datensatze wurden zusammengefuhrt und gemeinsam ausgewertet. Der
Datenabzug fur die Analyse erfolgte im Juli 2025. Damit standen grundsatzlich dreieinhalb Jahre seit dem
Start des Pilotprojekts Anfang 2022 als Beobachtungszeitraum zur Verfligung. Da einzelne Massnahmen
aufgrund spaterer Personalverflgbarkeit verzdgert oder schrittweise eingefiihrt wurden, verklrzt sich der
effektive Beobachtungszeitraum entsprechend.

4.1 Vertiefte Begleitung AlIZ bei erschwerten Erfolgsaussichten auf eine
berufliche Integration

Das Arbeitsintegrationszentrum (AlZ) der Sozialhilfe Stadt-Basel hat fur das Pilotprojekt ein neues Angebot
der vertieften Begleitung eingerichtet, welches sich an grundséatzlich arbeitsfahige Personen richtet, die
jedoch aufgrund zu geringer Erfolgsaussichten bezuglich ihrer beruflichen Integration nicht in die regula-
ren Angebote des AlZ aufgenommen wurden oder zwar in ein regulares Angebot Aufnahme fanden, aber
in dessen Rahmen die Mdglichkeiten ausgeschopft wurden. Die Teilnehmenden der Massnahme vertiefte
Begleitung werden dabei je nach Bedarf enger oder Uber einen langeren Zeitraum betreut, als dies in den
reguldren Angeboten des AlZ moglich ist.

Wie in Tabelle 1 ersichtlich, wurden pro vollstandiges Kalenderjahr jeweils zwischen 11 und 15 Personen
neu in das Angebot vertiefte Begleitung aufgenommen. Gesamthaft wurden seit Beginn des Pilotprojekts
anfangs 2022 bis Mitte 2025 42 Personen vertieft begleitet. Bei 4 dieser Falle handelt es sich dabei um
Klientinnen oder Klienten, welche bereits einmal zu einem friheren Zeitpunkt im Rahmen der Massnahme
vertiefte Begleitung betreut wurden und erneut eingetreten sind (Wiedereintritte). Zum Zeitpunkt des Da-
tenabzugs im Juli 2025 wurden 13 Falle vom AlZ vertieft begleitet — zum Vergleich: im regularen Angebot
berufliche Integration des AlZ wurden im Juli 2025 knapp 560 Klientinnen und Klienten betreut.

Tabelle 1: Anzahl Eintritte in das Angebot vertiefte Begleitung AlZ nach Jahr, 2022 bis Mitte 2025

Eintrittsjahr Anzahl
2022 11
2023 15
2024 11
2025* 5
Durchschnittliche Anzahl Eintritte pro Jahr 12
Total (N Personen) 42

*Eintritte bis Mitte Jahr bertcksichtigt (Datenabzug Juli 2025).
Bemerkungen: Fir die Berechnung des Durchschnitts wurde berticksichtigt, dass das Jahr 2025 nur teilweise erfasst wurde.
Quelle: Sozialhilfe Basel-Stadt, Berechnungen BASS

Was das Alter der Personen betrifft, die vom AIZ im Rahmen der Massnahme vertiefte Begleitung betreut
werden, so unterscheiden sich die Klientinnen und Klienten nicht wesentlich vom entsprechenden regula-
ren Angebot berufliche Integration des AlZ (Tabelle 2). Rund vier Funftel sind jeweils zwischen 26 und 54
Jahre alt, der Rest setzt sich Uberwiegend aus jungen Erwachsenen zusammen, welche bei der vertieften
Begleitung tendenziell etwas haufiger vertreten sind. Altere Personen ab 55 Jahre werden nur selten im
Rahmen der reguldaren Massnahme berufliche Integration des AlZ begleitet, bei der vertieften Begleitung
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sind sie gar nicht vertreten. Dies reflektiert den Umstand, dass der Zugang zu den Angeboten des AlZ fur
diese Altersgruppe grundsatzlich nicht, respektive nur in begrindeten Ausnahmen vorgesehen ist.

Tabelle 2: Teilnehmende vertiefte Begleitung und reguldre Massnahme berufliche Integration AlZ nach
Alter, 2022 bis Mitte 2025

Alter Reguldre Vertiefte
Massnahme Begleitung

berufliche

Integration
Junge Erwachsene (bis 25 Jahre) 13% 21%
26-54 Jahre 83% 79%
55 und alter 3% 0%
Total 100% 100%
Anzahl (N Personen) 3’334 42

Bemerkungen: Datenabzug Juli 2025. Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann die Summe der Prozentwerte geringfiigig von
100% abweichen.
Quelle: Sozialhilfe Basel-Stadt, Berechnungen BASS

Die erzielten Ergebnisse bei Fallen mit vertiefter Begleitung im Vergleich mit der entsprechenden reguldren
Massnahme berufliche Integration des AlZ zeigt Tabelle 3.° Dabei wurden nur Falle bertcksichtigt, bei
welchen zum Zeitpunkt des Datenabzugs bereits mindestens 12 Monate seit Eintritt in die Massnahme
vergangen waren, damit sich allféllige Erfolge Uberhaupt zeigen kénnen. Ein Abschluss «in Arbeit», d.h.
die Aufnahme einer Erwerbstatigkeit gelingt bei 16 Prozent der Félle mit vertiefter Begleitung. Bei
der reguldaren Massnahme berufliche Integration des AlZ betrégt der entsprechende Anteil an Fallen mit
erfolgreichem Abschluss im selben Zeitraum 40 Prozent. Diese tiefere Erfolgsquote der vertieften Beglei-
tung gegenuber dem entsprechenden reguldaren Angebot des AlZ deckt sich mit den Erwartungen — die
Auswahl der Klient/innen fur die vertiefte Begleitung basiert schliesslich explizit auf vermuteten schlechte-
ren Erfolgsaussichten, die den Eintritt in die regulare Massnahme oder die Weiterfihrung einer solchen
kontraindizieren. Eine tiefere, aber immer noch bedeutsame Erfolgsquote fur die vertiefte Begleitung des
AlZ ist somit grundsatzlich durchaus als Erfolg zu werten.

Werden nur vertieft begleitete Klientinnen und Klienten mit Eintritt vor mindestens 24 Monaten ausge-
wertet (N=18), so betragt der Anteil Personen, die eine Erwerbstatigkeit aufgenommen haben, 17 Prozent
— anders als etwa bei den Massnahmen im Zusammenhang mit einer IV-Rente (vgl. unten) erhéht sich hier
der Anteil an Personen mit positivem Abschluss mit langerer Dauer seit Eintritt in die Massnahme nicht
wesentlich. Aufgrund der sehr tiefen Fallzahlen ist dieses Ergebnis besonders anféllig auf zuféllige
Schwankungen und mit Vorsicht zu interpretieren. Dennoch legt es nahe, dass eine bei Bedarf mogliche
Gber 12 Monate hinausgehende Betreuung im Rahmen des Segments vertiefte Begleitung zumindest mit
Blick auf die Erwerbsintegration tendenziell keine wesentliche zusatzliche Wirkung zu erzielen vermag.
Nicht ausgeschlossen werden kann angesichts des fur die Analyse begrenzten Beobachtungszeitraums
und der tiefen Anzahl Falle, dass eine allenfalls noch langer andauernde vertiefte Begleitung Uber 3 oder
mehr Jahre allenfalls doch zusatzliche positive Abschlisse zur Folge hat.

Was sind die finanziellen Auswirkungen eines Abschlusses der Massnahme vertiefte Begleitung aufgrund
der Aufnahme einer Erwerbstatigkeit? Eine erfolgreiche beruflicher Integration fuhrt aufgrund des neu
erzielten Erwerbseinkommens zu tieferen monatlichen Fallkosten, oder, falls mit dem neuen Erwerbsein-
kommen die Existenzsicherung des Haushalts maglich ist, gar zur Ablosung aus der Sozialhilfe. Von den 6

% Die Kategorien basieren auf den im Fallfihrungssystem von den Mitarbeitenden erfassten und vorgegebenen Griinden fir den
Abschluss des AlZ-Angebots. Fur eine ausfuhrlichere Darstellung der verschiedenen Griinde fur die Beendigung der Massnahme ge-
stUtzt auf eine vertiefte qualitative Analyse der einzelnen Dossiers vgl. Bannwart & Sager (2025).
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Klientinnen und Klienten der vertieften Begleitung, die bis Mitte 2025 (Zeitpunkt des Datenabzugs) eine
Erwerbstatigkeit aufgenommen haben, werden 4 weiterhin von der Sozialhilfe Basel-Stadt unterstitzt,
wenn auch aufgrund des neu erzielten Erwerbseinkommens in geringerer Hohe. Zwei begleitete Personen
sind nicht mehr auf Sozialhilfeunterstiitzung angewiesen und wurden entsprechend abgelést. Grundsatz-
lich sind bei dieser Massnahme somit tatsachlich beide der erwarteten Wirkungsziele zu beobachten — tie-
fere Fallkosten bei weiter unterstttzten Féllen, als auch Ablésungen von der Sozialhilfe im Zuge der neu
aufgenommenen Erwerbstatigkeit.

Tabelle 3: Ergebnis vertiefte Begleitung und regulare Massnahme berufliche Integration AlZ, 2022 bis
Mitte 2025 (Personen mit Massnahmeneintritt vor mindestens 12 Monaten)

Ergebnis Reguldre Vertiefte
Massnahme Begleitung

berufliche

Integration
Berufliche Integration (inkl. Ausbildung) 40% 16%
In Arbeit 33% 16%
In Ausbildung 8% 0%
Keine berufliche Integration 57% 69%
Soziale Integration 1% 0%
Weitere Abklarung gesundheitliche Griinde 12% 16%
Abschluss aus anderen Grinden 44% 53%
Noch laufende Fille 3% 16%
Total 100% 100%
Anzahl (N Personen) 2'799 32

Bemerkungen: Nur Personen mit Massnahmeneintritt vor mindestens 12 Monaten (zum Zeitpunkt des Datenabzugs im Juli 2025).
Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann die Summe der Prozentwerte geringftigig von 100% abweichen.
Quelle: Sozialhilfe Basel-Stadt, Berechnungen BASS

Bemerkenswert ist, dass in rund einem Sechstel der Falle ein Abschluss mit weiterfuUhrenden Abklarungen
zu gesundheitlichen Gruinden erfolgte, etwa durch die Anmeldung in ein spezialisiertes Programm fur
Suchterkrankungen oder die Einleitung einer IV-Anmeldung. Diese und weitere Auswirkungen der Mass-
nahme vertiefte Begleitung des AlZ — tber die direkten finanziellen Effekte auf die Sozialhilfeausgaben Ba-
sel-Stadt hinaus — werden im Rahmen des Zusatzmandats umfassend untersucht (Bannwart & Sager
2025). Die dortigen Ergebnisse zeigen unter anderem auf, dass fur eine erfolgreiche Erwerbsintegration
bei diesen komplexen Fallen mit Mehrfachproblematiken im Rahmen der vertieften Begleitung haufig zu-
erst andere Hindernisse zu bewaltigen waren, beispielsweise die Stabilisierung der psychischen Gesund-
heit, die Beendigung einer gewaltgepragten Paarbeziehung oder die Verbesserung der Wohnsituation.

Aus finanzieller Perspektive relevant sind unter diesen weiteren Auswirkungen die im Rahmen der Mass-
nahme eingeleiteten IV-Anmeldungen. Im Beobachtungszeitraum wurden 5 IV-Anmeldungen verzeichnet,
wovon eine bis zum Ende des Untersuchungszeitraums bereits zu einem positiven Rentenentscheid flhrte
(Bannwart & Sager 2025, 13-14). Mit Blick auf das primére Ziel der Massnahme vertiefte Begleitung AlZ,
der Erwerbsintegration, handelt es sich hier um eine nicht-intendierte Nebenfolge, die jedoch finanziell
eintraglich ist. Unter der Annahme, dass ohne die vertiefte Begleitung in diesen Fallen keine entsprechen-
den IV-Abklarungen erfolgt waren, kann sie der Massnahme zugeschrieben werden. Da die folgende
Hochrechnung in Kapitel 5 auf das Primarziel der Erwerbsintegration fokussiert, wird diese nicht-inten-
dierte Nebenfolge bei der Quantifizierung der finanziellen Auswirkungen der Massnahmen nicht einbezo-
gen, jedoch ergénzend thematisiert und der finanzielle Ertrag ausgewiesen.
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Insgesamt ist die Evidenz bei der Massnahme vertiefte Begleitung des AlZ aufgrund der tiefen Anzahl an
Teilnehmenden weniger robust als bei den weiteren untersuchten Massnahmen und die ausgewiesenen
Ergebnisse sind anfallig auf zufallige Schwankungen und deshalb mit einer gewissen Vorsicht zu interpre-
tieren. Dennoch zeigt die Massnahme in der Tendenz die erwartete Wirkung in Form von zusatzlichen Ein-
kinften aus Erwerbseinkommen, welche die monatlichen Fallkosten senken oder gar zu einer Ablésung
von der Sozialhilfe fihren kénnen. Die Wirkung ist auf tieferem Niveau als bei den regularen Angeboten
des AlZ, was aber aufgrund der Zielgruppe dieser Massnahme nicht anders zu erwarten und deshalb auch
nicht negativ zu werten ist. Erganzend zu bemerken ist, dass die Massnahme vertiefte Begleitung des AlZ
neben dem Primarziel der Erwerbsintegration zahlreiche weitere Auswirkungen zeitigte, u.a. kam es zu
mehreren IV-Anmeldungen, woraus bis zum Ende des Untersuchungszeitraums ein positiver Rentenbe-
scheid erfolgte mit der Ablésung von der Sozialhilfe als Konsequenz.

4.2 Uberpriifung des Anspruchs auf IV-Leistungen bei bereits linger
unterstiitzten Fallen

Im Rahmen dieser Massnahme werden systematisch ausgewahlte bereits langer bestehende Unterstit-
zungsfalle daraufhin tGberpruft, ob eine Anmeldung der entsprechenden Klientinnen und Klienten bei der
IV erfolgen soll, etwa weil sich der Gesundheitszustand der Betroffenen verschlechtert oder sich die Praxis
der Rentengewdhrung der IV weiterentwickelt hat. Ausgewahlt fir eine Uberprifung werden konkret
Langzeitbeziehende, dltere unterstUtzte Personen sowie unterstiitzte Personen mit Hinweisen auf eine
Suchterkrankung. Es kann sich dabei um eine erstmalige oder um eine erneute Anmeldung bei der IV han-
deln.

Bis zum Zeitpunkt des Datenabzugs wurden insgesamt etwas Uber 1'800 entsprechende Falle Uberpruft,
wovon als Folge bei 124 Personen und somit bei 7 Prozent der liberpriften Félle eine IV-Anmeldung
erfolgte (siehe Tabelle 4). Dabei handelt es sich bei rund zwei Dritteln um erstmalige Anmeldungen, rund
ein Drittel wurden bereits mindestens einmal zu einem friheren Zeitpunkt von der IV abgeklart.

Tabelle 4: Auf IV-Anspruch geprufte Unterstitzungsfalle und daraus resultierende IV-Anmeldungen, 2022
bis Mitte 2025

Anmeldung IV Anteil
Keine Anmeldung 93%
IV-Anmeldung erfolgt 7%
Total 100%
Anzahl (N Personen) 1'826

Bemerkungen: Datenabzug Juli 2025. Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann die Summe der Prozentwerte geringftigig von
100% abweichen.
Quelle: Sozialhilfe Basel-Stadt, Berechnungen BASS.

Vor Beginn des Pilotprojekts wurde von einer deutlich hdheren IV-Anmeldequote bei den zu prifenden
Fallen von 14 Prozent ausgegangen (Ratschlag Pilotprojekt ReSoKo vom 19. Jan. 2021, S. 9). Mit ein
Grund far diese Diskrepanz durfte sein, dass ein nicht unwesentlicher Anteil der fur die Prifung ausge-
wahlten Falle sich bereits in einem laufenden IV-Verfahren befindet. Diese bereits im IV-Prozess sich be-
findlichen Falle werden fur diese Massnahme bewusst ausgeschieden (und in der Tabelle unter «keine An-
meldung» ausgewiesen). Fur die Analysen der Erfolgsquote werden nur jene Klientinnen und Klienten be-
rucksichtigt, die aufgrund der Massnahme des Pilotprojekts bei der IV angemeldet werden.

Ein IV-Entscheid Uber Rentenleistungen dauert ab Anmeldung bei der IV-Stelle je nach Abklarungsauf-
wand héufig zwischen 6 bis 24 Monate, teilweise auch ldnger. Um diesen zeitlich verzégerten Wirkungs-
eintritt zu bertcksichtigen, wird fur die folgenden Analysen auf jene Falle fokussiert, bei welchen zum
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Zeitpunkt des Datenabzugs die Prufung seit mindestens 12 Monaten abgeschlossen wurde — spatestens
bei Abschluss der Prafung kommt es zur Anmeldung bei der IV-Stelle, der genaue Zeitpunkt der IV-Anmel-
dung wurde in den Daten nicht erfasst. Von diesen Féllen, bei welchen beim Zeitpunkt des Datenabzugs
die Prtfung vor mindestens 12 Monaten abgeschlossen wurde (und entsprechend auch eine IV-Anmel-
dung erfolgt war), haben 41 Prozent eine IV-Rente zugesprochen erhalten (siehe Tabelle 5).

Tabelle 5: IV-Rentenentscheid bei gepriften und bei der IV angemeldeten Fallen, 2022 bis Mitte 2025
(Falle mit Abschluss der Prafung vor mindestens 12 Monaten)

Ergebnis der IV-Anmeldung Anteil
Erfolgreich (IV-Rente) A%
nicht erfolgreich 17%
pendent 41%
Total 100%
Anzahl (N Personen) 70

Bemerkungen: Nur Falle mit Abschluss der Prifung (und damit IV-Anmeldung) vor mindestens 12 Monaten (zum Zeitpunkt des Da-
tenabzugs im Juli 2025). Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann die Summe der Prozentwerte geringftigig von 100% abweichen.
Quelle: Sozialhilfe Basel-Stadt, Berechnungen BASS

Daten aus dem Fallfihrungssystem zeigen, dass es bereits bei 84 Prozent dieser Falle mit IV-Rentenzuspra-
che zu einer Abldsung von der Sozialhilfe kam, wobei diese fast ausnahmslos erst ab 2024, ausgepragt im
Jahr 2025 (im ersten Halbjahr) erfolgten — ein Indiz fur die verzégerte Wirkung dieser Massnahme. Bei den
restlichen Fallen mit zugesprochener IV-Rente ist ebenfalls von einer Abldsung in absehbarer Zeit auszuge-
hen, da es nur in ganz seltenen Ausnahmefallen bei einer IV-Rentenzusprache zu keiner Ablésung kommt
(vgl. dazu auf den folgenden Abschnitt 4.3 unten)

Der Anteil an bei der IV angemeldeten Fallen, denen eine IV-Rente zugesprochen wird, erhéht sich im
Zeitverlauf noch weiter. Dies zeigt sich, wen nur angemeldete Falle fur die Auswertung berlcksichtigt
werden, deren Prufung bereits vor langerer Zeit abgeschlossen wurden (und deren IV-Anmeldung entspre-
chend bereits langer zurtickliegt). Der Anteil an zugesprochenen IV-Renten bei angemeldeten Fallen, die
bereits vor mindestens 24 Monaten abgeschlossenen wurden (N=29), liegt bei 52 Prozent. Bei mindestens
32 Monaten (N=8) liegt der Anteil der IV-Renten-Zusprachen bei 63 Prozent. Aufgrund der tiefen Zahlen
von Fallen mit diesen friheren Abschluss-Zeitpunkten sind die konkreten Ergebnisse anfallig auf zufallige
Schwankungen und deshalb mit Vorsicht zu interpretieren, eine zunehmende Tendenz ist jedoch klar er-
sichtlich.

Grundsatzlich belegt die hohe Erfolgsquote einer IV-Anmeldung (in Form einer spateren Rentenzuspra-
che), dass die Massnahme aussichtsreiche Falle gut zu identifizieren vermag. Die urspriinglich bei Projekt-
beginn angestrebte Erfolgsquote von 15 Prozent Rentenzusprachen unter den angemeldeten Fallen wurde
damit wesentlich Ubertroffen. Fir die Hochrechnung wird gestiitzt auf diese Ergebnisse — nach 12 Mona-
ten eine Erfolgsquote von 41 Prozent, mit im Zeitverlauf noch zunehmender Tendenz — eine langfristige
Erfolgsquote von 50 Prozent angenommen.

Nachzahlungen von IV- und EL-Leistungen

Zugesprochene IV-Renten und Erganzungsleistungen werden auch rickwirkend (ab dem sechsten Monat
nach IV-Anmeldung) ausbezahlt und geleistete wirtschaftliche Sozialhilfe in diesem Zeitraum kann damit
verrechnet werden (sog. Nachzahlungen). Bei den im Rahmen der Massnahme bei der IV-Stelle angemel-
deten Falle mit einer IV-Rentenzusprache, die bereits von der Sozialhilfe abgeldst wurden (N=30) resultier-
ten bis zum Zeitpunkt des Datenabzugs Mitte 2025 Einnahmen aus IV-Rentenzahlungen und Erganzungs-
leistungen in Hohe von insgesamt 1.4 Mio. CHF, wobei 0.9 Mio. auf Erganzungsleistungen und 0.5 Mio.
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CHF auf IV-Renten entfielen.™ Dies legt nahe, dass eine Mehrheit der Sozialhilfebeziehenden relativ tiefe
IV-Leistungen zugesprochen erhalt und hdufig zusatzlich zur IV-Rente Erganzungsleistungen beansprucht
werden mussen. Die Einnahmen aus IV-Leistungen und Erganzungsleistungen belaufen sich bei der Mass-
nahme pro Fall auf durchschnittlich rund 48'000 CHF.

* %%

Insgesamt belegen die durchgefiihrten Analysen, dass die Massnahme der Prifung von bestehenden Un-
terstltzungsfallen auf IV-Anspruch eine wesentliche Wirkung entfaltet. Eine erfolgreiche IV-Anmeldung
fuhrt in aller Regel dazu, dass betroffene Personen nicht langer von der Sozialhilfe unterstitzt werden
muUssen. Damit verbunden sind erhebliche finanzielle Effekte, da in der Regel sowohl eine Ablésung von
der Sozialhilfe — und damit zukinftige Kosteneinsparungen — als auch umfangreiche Nachzahlungen
durch IV und EL erfolgen. Dies sollte sich auch im Rahmen der Hochrechnung der finanziellen Folgen im
folgenden Kapitel 5 entsprechend zeigen.

4.3 Ausbau rechtsdienstlicher Abklarungen bei negativem
IV-Vorbescheid

Die zweite Massnahme im Rahmen des Pilotprojekts, die wie die vorhergehende Massnahme ebenfalls
mogliche IV-Anspriche betrifft, ist der Ausbau der rechtsdienstlichen Abklarungen bei negativem IV-Vor-
bescheid. Dabei wird durch juristische Fachpersonen des Rechtsdiensts der Sozialhilfe Basel-Stadt gepriift,
ob allenfalls ein Einwand gegen den negativen Vorbescheid der IV-Stelle und — im spateren Verlauf des
Verfahrens — eine Beschwerde vor Versicherungsgericht gegen die erlassene Verflgung aussichtsreich ist.
Ziel ist letztlich, dass ein abschldgiger Bescheid revidiert und ein Rentenanspruch anerkannt wird.

Tabelle 6 weist alle vom Rechtsdienst abgeklarten Félle von Klientinnen und Klienten mit negativem IV-
Vorbescheid ab 2022 bis Mitte 2025 zum Zeitpunkt des Datenabzugs aus. Vorgenommene Abklarungen
aufgrund der erweiterten Kriterien im Rahmen des Pilotprojekts machen mit 63 Prozent fast zwei Drittel
aller erfolgten rechtsdienstlicher Abklarungen in diesem Zeitraum aus. Das restliche Drittel der Abklarun-
gen erfolgte basierend auf den bestehenden, enger gefassten Kriterien.

Tabelle 6: Rechtsdienstliche Abklarungen bei negativem IV-Vorbescheid nach Aufnahmekriterium, 2022
bis Mitte 2025

Aufnahmekriterium Anteil
Neue Kriterien im Rahmen des Pilotprojekts 63%
Anwendung Gemischte Methode bei der Invaliditdtsbemessung 27%
Bemessener Invaliditatsgrad von 15%-25% 24%
Anderes Kriterium (u.a. individuelle Einschatzung zusténdige Sozialarbeitende) 12%
Bestehendes Kriterium: Bemessener Invaliditatsgrad von 25% oder héher 37%
Total 100%
Anzahl (N Personen) 142

Bemerkungen: Datenabzug Juli 2025. Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann die Summe der Prozentwerte geringftigig von
100% abweichen.
Quelle: Sozialhilfe Basel-Stadt, Berechnungen BASS

Fur die Bestimmung der Erfolgshaufigkeit dieser Abklarungen, bei welcher die Wirkung wie bei den vorhe-
rigen Massnahmen ebenfalls erst verzdgert eintritt, wird im Folgenden auf jene Félle fokussiert, bei wel-
chen die rechtsdienstliche Abklarung bereits vor 12 Monaten oder friiher gestartet wurde und die damit

19 Einnahmen aus IV-Renten und Erganzungsleistungen tiber die gesamte Falllaufzeit und fiir alle Haushaltsmitglieder der betreffen-
den Falle, da spezifisch Nachzahlungen in den Daten nicht von reguléren Leistungs-Zahlungen unterschieden werden kénnen.
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eine gewisse Mindestdauer aufweisen, innerhalb derer sich ein Erfolg Uberhaupt erst zeigen kann.'" Von
diesen 60 aufgrund der neuen Kriterien vorgenommenen Abkldrungen (mit Beginn der Abkldrung vor
mindestens 12 Monaten) wurden 28 Prozent erfolgreich abgeschlossen (Tabelle 7). Als erfolgreich
wird eine Abkldrung dabei dann gewertet, wenn aufgrund eines Einwands gegen einen Vorbescheid oder
eine Beschwerde gegen die Verfligung beim Versicherungsgericht im weiteren Lauf des Verfahrens letzt-
lich doch eine IV-Rente gesprochen wird. Bei knapp der Hélfte waren die Abkldrungen ohne Erfolg, bei
einem Viertel waren die Abklarungen zum Zeitpunkt des Datenabzugs noch nicht abgeschlossen.?

Tabelle 7: Rechtsdienstliche Abklarungen bei negativem IV-Vorbescheid nach Ergebnis, 2022 bis Mitte
2025, nur Abklarungen Pilotprojekt (Abklarungsbeginn vor mindestens 12 Monaten)

Ergebnis der rechtsdienstlichen Abklarungen Anteil
Erfolgreich (IV-Rente) 28%
nicht erfolgreich 47%
pendent 25%
Total 100%
Anzahl (N Personen) 60

Bemerkungen: Nur Abklarungen aufgrund der erweiterten Kriterien im Rahmen des Pilotprojekts («neue Kriterien»). Nur Abklarun-
gen mit Beginn vor mindestens 12 Monaten (zum Zeitpunkt des Datenabzugs im Juli 2025).

Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann die Summe der Prozentwerte geringfuigig von 100% abweichen.

Quelle: Sozialhilfe Basel-Stadt, Berechnungen BASS

Vertiefende Analysen zeigen, dass die Erfolgsquote bei den aufgrund des bestehenden Kriteriums abge-
klarten Fallen (N=41), ebenfalls mit Abklarungsbeginn vor mindestens 12 Monaten, 27 Prozent betragt.
Sie ist damit weitgehend identisch mit der Erfolgsquote bei den Abklarungen aufgrund der neuen Krite-
rien. Die gewahlten erweiterten Kriterien sind somit als gleichwertig gegentber den bestehenden Kriterien
zu betrachten. Die Ausweitung hat zu keiner tieferen Effizienz der rechtsdienstlichen Abkldrungen als
Ganzes geflihrt, wie dies eigentlich in einem gewissen Ausmass zu erwarten gewesen ware. Dieser Be-
fund spricht dafur, eine allfallige erneute Ausweitung der Kriterien und somit einen moderaten Ausbau
der Massnahme zu prufen, da davon auszugehen ist, dass bei dieser erfolgreichen Massnahme noch wei-
teres wesentliches Potenzial brach liegt.

Es ist auch hier, analog wie bei der vorhergehenden Massnahme beztglich IV-Anspriche, davon auszuge-
hen, dass sich der Anteil an erfolgreichen Abklarungen mit zunehmender Dauer tendenziell weiter erhoht,
wenn aktuell offene Félle abgeschlossen werden — ein Teil davon erfolgreich. Diese Erwartung bestatigt
sich, wenn Falle mit einer langeren Mindestdauer seit Beginn der Abkldrungen ausgewertet werden: Die
Erfolgsquote steigt bei Fallen mit Abklarungsbeginn vor mindestens 24 Monaten (N=36) auf 36 Prozent,
bei Abklarungsbeginn vor mindestens 36 Monaten (N=11) auf 55 Prozent und weist somit eine mit zu-
nehmender Dauer stetig zunehmende Tendenz auf. Aufgrund der tiefen Fallzahlen mit ldngeren Zeitdau-
ern seit Abklarungsbeginn sind die konkreten Ergebnisse anfallig auf zufallige Schwankungen und sind
deshalb mit Vorsicht zu interpretieren. Die zunehmende Tendenz ist jedoch klar ersichtlich. Vor dem Hin-
tergrund dieser Ergebnisse — eine Erfolgsquote von 28 Prozent mit Abklarungsbeginn vor mindestens 12
Monaten, bei ldngerer Mindestdauer eine weiter zunehmende Tendenz — wird fur die Hochrechnung im
folgenden Kapitel 5 eine langfristige Erfolgsquote von einem Drittel angenommen. Dies ist dabei als eher
konservative Schatzung zu betrachten, welche auch bereits allfallige in wenigen Einzelfallen fehlgeschla-
gene Abldsungen trotz IV-Gutsprache mitberticksichtigt (vgl. folgender Abschnitt).

" Konkret wurden fir die Berechnung der Erfolgsquote alle Falle mit Beginn der Abklarung im Juni 2024 oder friher beriicksichtigt.
12 Die Erfolgsquote bei den aufgrund des bestehenden Kriteriums abgeklarten Félle betragt 27 Prozent (N=41) und ist damit weitge-
hend identisch.
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Ablésung fast ausnahmslos, wenn auch teils verzégert

Bei Fallen mit erfolgreicher rechtsdienstlicher Abklarung und als Folge positivem IV-Rentenbescheid ist in
der Folge fast ausnahmslos von einer Ablésung von der Sozialhilfe auszugehen. Dies auch deshalb, weil in
Fallen, in denen die gesprochene IV-Rente nicht zur Deckung des Lebensunterhalts ausreicht, in aller Regel
ein der Sozialhilfe vorgelagerter Anspruch auf Erganzungsleistungen besteht. Vertiefende Analysen der
Daten aus dem Fallfihrungssystem zeigen, dass unter den vom Rechtsdienst erfolgreich abgeklarten Fallen
(neue wie auch alte Kriterien, N=30) die Halfte zum Zeitpunkt des Datenabzugs Mitte 2025 bereits von
der Sozialhilfe abgeltst wurden. Die ersten Ablésungen erfolgten bereits ab Beginn des Pilotprojekts im
Jahr 2022 und nahmen im Zeitverlauf zu, ihren Hohepunkt erreichten sie im Jahr 2025 (erstes Halbjahr).
Auch bei den restlichen erfolgreich abgeklarten Fallen ist von einer Ablésung von der Sozialhilfe in abseh-
barer Zeit aufgrund der Rentengutsprache auszugehen. Der Zeitpunkt der Abldsung unterscheidet sich
auch, je nachdem ob die IV-Rente allein existenzsichernd oder ob ergdnzend eine zusatzliche EL-Anmel-
dung notwendig ist und beantragt werden muss — auch die EL Gbernimmt in aller Regel bei Bedarf die
Existenzsicherung der weiteren Familienmitglieder (Unterstitzungseinheit).

In seltenen Ausnahmefallen ist moglich, dass es trotz IV-Rentenzusprache zu keiner (langfristigen) Ablo-
sung von der Sozialhilfe kommt, etwa wenn bei ausléandischen Sozialhilfebeziehenden die Karenzfrist fir
einen EL-Anspruch nicht erfullt ist oder nur eine befristete Rente gesprochen wird.

Nachzahlungen von IV und EL-Leistungen

Analog wie bei der vorherigen [V-Massnahme kommt es auch bei den rechtsdienstlichen Abklarungen im
Erfolgsfall zu substantiellen Nachzahlungen, da zugesprochene IV-Renten und Erganzungsleistungen auch
ruckwirkend ausbezahlt und geleistete wirtschaftliche Sozialhilfe in diesem Zeitraum damit verrechnet
werden kann. Bei den als Folge der erfolgreichen rechtsdienstlichen Abklarungen bereits abgeltsten Félle
(N=15) resultierten bis zum Zeitpunkt des Datenabzugs Einnahmen aus IV-Rentenzahlungen und Ergan-
zungsleistungen in Hoéhe von insgesamt 1.4 Mio. CHF, wobei 1 Mio. auf Ergéanzungsleistungen und 0.4
Mio. CHF auf IV-Renten entfielen — auch hier Ubersteigen wie bei der vorherigen Massnahme Erganzungs-
leistungen die IV-Rentenzahlungen.® Insgesamt resultieren Einnahmen aus IV-Renten und Ergdnzungsleis-
tungen von pro Fall durchschnittlich rund 93'000 CHF. Dieser Betrag aus Nachzahlungen ist rund doppelt
so hoch wie bei der vorherigen Massnahme, bei der Falle mit einem potenziellen IV-Anspruch bei der IV
angemeldet werden. Es ist davon auszugehen, dass dieser deutlich hdhere durchschnittliche Betrag mit
der langeren Dauer des IV-Verfahrens als Folge der rechtsdienstlichen Abklarung zusammenhéangt. Denn
je langer das Verfahren andauert, desto hoher sind tendenziell die Nachzahlungen, da im Falle einer Gut-
heissung ein Rentenanspruch ab 6 Monaten nach dem Zeitpunkt der IV-Anmeldung entsteht.

Zeitdauer von Beginn der Abkldrung bis zum Entscheid Gber einen IV-Rentenanspruch

Mit den analysierten Daten zu den rechtsdienstlich abgeklarten Fallen kénnen auch Aussagen Uber die
Dauer gemacht werden, nach welcher ab Beginn der rechtsdienstlichen Abklarungen mit einem Ergebnis,
respektive einem Entscheid bezuglich IV-Rentenanspruchs, gerechnet werden kann. Bei einem Einwand
gegen einen Vorbescheid betragt die mittlere Dauer (Median) von Beginn der Abklarungen des Rechts-
dienstes bis zu einem Entscheid der IV-Stelle 14 Monate, wobei 25 Prozent der Falle auch nach 24 Mona-
ten noch hangig sind. Beim weitaus weniger haufigen Gang vor das Versicherungsgericht aufgrund einer
Beschwerde gegen die erlassene Verfligung der IV-Stelle ist die Dauer von Beginn der rechtsdienstlichen
Abklarungen bis zum Entscheid erwartungsgemass wesentlich héher, im Mittel (Median) betragt sie bei

13 Einnahmen aus IV-Renten und Erganzungsleistungen tiber die gesamte Falllaufzeit und fiir alle Haushaltsmitglieder der betreffen-
den Falle, da spezifisch Nachzahlungen in den Daten nicht von reguléren Leistungs-Zahlungen unterschieden werden kénnen.
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den untersuchten Fallen fast drei Jahre.'* Diese Befunde decken sich mit den Einschatzungen aus den
Fachinterviews in Abschnitt 3.3, ermdglichen jedoch eine prazisere Bestimmung der Abklarungsdauer.

* %%

Die durchgefuhrten Analysen zeigen klar auf, dass die Massnahme der rechtsdienstlichen Abklarungen bei
negativem V-Vorbescheid eine wesentliche Wirkung erzielt — analog wie bei der anderen, oben bereits
ausgefuhrten IV-Massnahme. Und ebenfalls sind die finanziellen Folgen einer erfolgreichen Abklarung
ausserordentlich hoch, da dies fast immer zu einer Ablésung von Fallen fuhrt, die andernfalls aufgrund
ihrer Situation langerfristig weiter von der Sozialhilfe zu unterstiitzen gewesen wadren. Zusatzlich kommt
es auch zu grosseren Nachzahlungen von IV und Ergénzungsleistungen.

4.4 Abklirung von mutmasslich nicht eingelésten Anspriichen auf
Familienzulagen

Das Team Rickerstattung und Familienzulagen klart im Rahmen des Pilotprojekts systematisch gestutzt

auf definierte Prufkriterien allfallige nicht eingel6ste Anspriiche auf Familienzulagen bei komplexen Fall-
konstellationen ab, wie etwa bei von der Sozialhilfe unterstitzten Alleinerziehende, bei welchen der an-
dere Elternteil ausserhalb der Sozialhilfe erwerbstatig ist.

Ertrage aus Familienzulagen summieren sich Uber alle unterstiitzten Familienhaushalte mit Kindern hinweg
zu einem betrachtlichen jahrlichen Gesamtbetrag in den entsprechenden Unterstltzungsbudgets. Tabelle
8 weist die Gesamthohe der von der Sozialhilfe Basel-Stadt jahrlich verbuchten Familienzulagen fur Er-
werbstatige und Nichterwerbstatige aus. Dabei zeigt sich, dass der Gesamtbetrag aus Familienzulagen fir
Erwerbstatige sich im zeitlichen Verlauf ab 2018 relativ konstant bei rund 2 Mio. CHF bewegt (bei den
vollstandig erfassten Jahren, Buchungen fur das jungste Jahr 2025 sind nur bis Mitte Jahr erfasst).™

Tabelle 8: Gesamthaft verbuchte Familienzulagen nach Zulagentyp, 2018 bis Mitte 2025

Typ der
Familienzulage Jahr
FamZu fiir Betragshohe: 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025*

Erwerbstatige pis 650 CHF 2118'833 2'118'521 2'327'663 2'382'155 2'141'299 1'990'902 2'041'370 1'363'320
Ab 650 CHF 587970  789'670 922’910  980'433 1'105'447 1'056'296  897'035  704'787

Total 2'706°'804 2'908°191 3'250'573 3'362'587 3'246°746 3'047°'198 2'938°405 2'068'107
FamZu fiir
Nichterwerbstatige 1'405'770 2'150'669 1'525'302 1'462'094 1'366'334 2'399'321 2'938'274 2'369'094
Total 4'112'573 5'058'860 4'775'875 4'824'682 4'613'080 5'446'519 5'876'679 4'437'201

*F{r das Jahr 2025 nur Zahlungen der ersten 7 Monate ausgewiesen.
Bemerkungen: Zeitpunkt Datenabzug Juli 2025.
Quelle: Sozialhilfe Basel-Stadt, Berechnungen BASS

Uber die Jahre gewachsen ist hingegen der jahrliche Betrag aus Familienzulagen fur Nichterwerbstétige,
welcher in friheren Jahren Uberwiegend unter 2 Mio. CHF lag, im jungsten vollstandig erfassten Jahr
2024 hingegen fast 3 Mio. CHF betrug. Die zu beobachtenden jahrlichen Schwankungen ergeben sich
auch dadurch, dass die Geltendmachung dieser Anspriiche auf Familienzulagen fur Nichterwerbstétige

'4 Die Dauer bezieht sich auf den gesamten Prozess der Abkldrung ab Beginn der Priifung durch den Rechtsdienst und nicht erst ab
dem Zeitpunkt, an welchem ein Einwand gemacht oder Beschwerde erhoben wird.

15> Grundséatzlich sind Familienzulagen als separate Einnahme zu verbuchen. Falls sie einen Lohnbestandteil darstellen — wie bei Fami-
lienzulagen fur Erwerbstatige Ublich — ist es jedoch auch méglich, dass die entsprechenden Leistungen teilweise nicht als separate
Buchung, sondern als Teil des Lohnes im Fallfihrungssystem erfasst wurden. Von dieser Erfassungsproblematik sind allfallige Nach-
forderungen nicht betroffen, um die es bei dieser Massnahme primar geht.
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unregelmassig und entsprechend fur jeweils unterschiedliche Zeitraume erfolgte. Insgesamt verdeutlichen
diese Grossenmengen der Betrage aus Ansprichen auf Familienzulagen, dass die konsequente Prifung
und Geltendmachung von Familienzulagen auch in komplexen Fallen grundsatzlich ein betrachtliches Er-
tragspotenzial aufweisen.

Da die ursprtngliche Umsetzung der Massnahme als nicht optimal betrachtet wurde, kam es im Laufe des
Pilotprojekts zu einer grosseren Anpassung. Die Massnahme wurde Ende 2024 neu ausgerichtet und ab
Beginn 2025 unter héherer Ressourcenausstattung intensiviert bis zum Zeitpunkt des Datenabzugs fur die
Evaluation Mitte 2025 durchgefuhrt. Die Evaluation fokussiert bewusst auf diese Zeit ab Neuausrichtung
der Massnahme. Die eingesetzten personellen Ressourcen fur die erste Halfte des Jahres 2025 entspre-
chen dabei den Stellenprozenten, wie sie ansonsten bei der normalen Durchftihrung innerhalb eines ge-
samten Jahres aufgewendet worden waren (1 Vollzeitaquivalent).

Nach Neuausrichtung der Massnahme wurde aufgrund der definierten Kriterien eine automatisiert vorge-
nommene Auswahl von rund 1'200 Datensatzen systematisch abgearbeitet, welche rund 700 Unterstut-
zungsdossiers zugehoren. Ein Datensatz entspricht dabei einem potenziellen nicht eingelésten Anspruch
eines Kindes fur eine bestimmte Zeitperiode, weshalb einer Unterstltzungseinheit teilweise mehrere Da-
tensatze zugeordnet sind. Im Rahmen dieser Vorabklarung wurde der potenzielle Typ des Anspruchs ge-
praft, wie in Tabelle 9 aufgefthrt. Bei rund drei Viertel ergab die Vorabklarung einen potenziellen nicht
eingeldsten Anspruch auf Familienzulagen fur Erwerbstatige oder dquivalenter Leistungen von IV und ALV
(73%), ein potenzieller Anspruch auf Familienzulagen fur Nichterwerbstatige wurde bei 7 Prozent der ge-
praften Datendtze festgestellt. Ausgeschlossen wurde ein potenzieller Anspruch bei 5 Prozent der Datens-
atze. Bei den verbleibenden 15 Prozent der Datensétze wurden die Abklarungen entweder aufgrund von
Geringflgigkeit ohne Ergebnis abgeschlossen oder die Abklarungen waren zum Zeitpunkt des Datenab-
zugs noch laufend.

Tabelle 9: Ergebnis der Vorabklarung der Anspruchsprtfung Familienzulagen, Nov. 2024 bis Mitte 2025

Ergebnis Vorabklarungen

Anspruch FamZu fur Erwerbstatige (via Arbeitgeber) 61%
Anspruch auf dquivalente Leistungen (IV-Taggeld oder Arbeitslosenentschadigung) 12%
Anspruch FamZu fur Nichterwerbstatige (NE) 7%
kein Anspruch 5%
Anspruch offen oder unbekannt 15%
Total 100%
N Datensétze (Kind x Zeitperiode) 17254

Bemerkungen: Durchgefuhrte Abklarungen nach Neuausrichtung der Massnahme Ende 2024. Datenabzug Juli 2025.
Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann die Summe der Prozentwerte geringftigig von 100% abweichen.
Quelle: Sozialhilfe Basel-Stadt, Berechnungen BASS

Fur die Wirkungsanalyse wurden die mittels der Massnahme erfolgreich realisierten Nachforderungen von
Familienzulagen ab dem Zeitpunkt der Neuausrichtung Ende 2024 bis Juli 2025 systematisch erfasst.’® Be-
rucksichtigt wurden dabei sowohl im Fallfihrungssystem bereits verbuchte Nachforderungen als auch ein-
gegangene positive Zulagenentscheide der entsprechenden Stellen, bei welchen eine entsprechende

'6 Die Informationen zu den erfolgreich realisierten Nachforderungen von Familienzulagen wurden direkt von den mit der Mass-
nahme betrauten Personen erhoben. Urspriinglich war fur die Wirkungsanalyse vorgesehen, entsprechende Angaben zu den Famili-
enzulagen aus dem Fallfihrungssystem zu entnehmen. Bei den dort verbuchten Zahlungen von Familienzulagen liessen sich die
nachgeforderten Familienzulagen jedoch nicht klar von den reguldren Familienzulagen-Eingdngen unterscheiden, die gestutzt auf
diese Daten geschatzten Ergebnisse der Wirkungsanalyse waren denn auch unplausibel. Ein Vorteil der vorgenommenen direkten
Erhebung der realisierten Nachforderungen ist, dass auch bereits zugesprochene, aber noch nicht ausbezahlte Anspriiche bertick-
sichtigt werden konnten.
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Zahlung gutgeheissen wurde, ein Zahlungseingang aber noch aussteht. Das Ausmass dieser erfolgreich
eingeforderten Anspriche ist in Tabelle 10 aufgefuhrt. Mit der Massnahme wurden bis Juli 2025 Famili-
enzulagen in Hohe von gesamthaft 332'000 CHF erfolgreich nachgefordert, wobei rund drei Viertel auf
Familienzulagen fur Erwerbstatige (oder dquivalente Leistungen von ALV und IV) entfallen, das verblei-
bende Viertel auf Familienzulagen fur Nichterwerbstatige. Der Anteil an noch nicht ausbezahlten, respek-
tive noch nicht im Fallfihrungssystem verbuchten Nachzahlungen ist bei den Familienzulagen NE mit et-
was Uber der Halfte wesentlich hoher als bei den Familienzulagen fur Erwerbstatige. Mit ein Grund hierfur
ist, dass Familienzulagen NE von der zustédndigen Ausgleichskasse Basel-Stadt aus Effizienzgrinden fur je-
weils definierte Zeitrdume an die Sozialhilfe «en bloc» und deshalb verzdgert ausbezahlt werden.

Der mit dieser Massnahme erzielte Ertrag fallt hdher aus als der in der Tabelle ausgewiesene Betrag. Dies
deshalb, da Uber einen Teil der im Zuge der Prtfung geltend gemachten Nachforderungen bei den zustan-
digen Stellen noch nicht entschieden wurde. Hinzu kommt, dass als Folge der Anspruchsabkldarungen in
einigen Fallen Anspriiche auf zukUnftig eingehende regulére Familienzulagen identifiziert werden konn-
ten, die ohne Massnahme nicht eingefordert wirden. Die Hochrechnung geht vor diesem Hintergrund
von einem um geschatzt 20 Prozent héheren Ertrag der Massnahme von rund 398'000 CHF aus. Da
die Abklarungen in der ersten Halfte des Jahres 2025 unter verdoppeltem Ressourceneinsatz intensiviert
durchgefuhrt werden, sind diese Ergebnisse auf ein gesamtes Jahr bei regularer Durchfihrung der Mass-
nahme zu beziehen.

Tabelle 10: Hohe der mittels Anspruchsprifung nachtraglich eingeforderten Anspriiche auf Familienzula-
gen nach Zulagentyp, Nov. 2024 bis Mitte 2025.

Typ der Familienzulage Mit Massnahme
realisierte

Nachforderungen

Familienzulagen fir Erwerbstatige E Buchung im Fallfuhrungssystem 235’000
(und &quivalente Leistungen ALV/IV) (noch) keine Buchung, Zulagenentscheid eingegangen 7'000
Total FamZu E 242'000

Familienzulagen fir Nichterwerbstatige NE Buchung im Fallfihrungssystem 43'000
(noch) keine Buchung, Zulagenentscheid eingegangen 44'000

Total FamZu NE 87'000

Offen/unbekannt 3'000
Total 332°000

Bemerkungen: Nachforderung im Fallfihrungssystem verbucht oder, bei noch ausstehender Buchung, entsprechender Zulagenent-
scheid eingegangen. Buchungen und Zulagenentscheide ab Neuausrichtung der Massnahme bis zum Zeitpunkt des Datenabzugs
(Juli 2025) berucksichtigt.

Rundungsdifferenzen maglich, da jeweils gerundete Ergebnisse ausgewiesen sind, Totale jedoch basierend auf den ungerundeten
Ausgangswerten berechnet wurden.

Quelle: Sozialhilfe Basel-Stadt, Berechnungen BASS

Aufgrund des relativ kurzen Beobachtungszeitraums fur die neu ausgerichtete Massnahme ab Ende 2024
ist die Wirkungsmessung bei der vorliegenden Massnahme zur Priifung auf ausstehende Familienzulagen
weniger robust und auch anfalliger auf zuféllige Schwankungen als bei den Gber einen langeren Zeitraum
untersuchten Massnahmen und deshalb mit einer gewissen Vorsicht zu interpretieren. Insgesamt zeigen
die Auswertungen, dass bei dieser Massnahme zur Abklarung von mutmasslich nicht eingelésten Anspru-
chen auf Familienzulagen fur Erwerbstatige ebenfalls ein wesentliches finanzielles Ertragspotenzial be-
steht, auch wenn dieses im Vergleich zu den Massnahmen im IV-Bereich moderater ausfallt.
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5 Hochrechnung der finanziellen Auswirkungen des Pilotprojekts

Wie fallt die finanzielle Bilanz des Pilotprojekts ReSoKo der Sozialhilfe Basel-Stadt aus, wenn die erzielten
Einsparungen, wie sie sich aus der Wirkung der einzelnen Massnahmen ableiten lassen, den anfallenden
Mehrkosten gegenlbergestellt werden? Dies ist die zentrale Frage des vorliegenden Kapitels, welche mit-
tels einer entsprechenden Hochrechnung beantwortet wird. Dabei stutzt sich diese zum einen auf die Er-
gebnisse der datengestiitzten Wirkungsanalyse zu den einzelnen Massnahmen, wie sie im vorherigen Ka-
pitel 4 dargelegt wurden. Die damit ermittelten Ertrage der einzelnen Massnahmen werden den Massnah-
menkosten gegenUbergestellt, welche primar Mehrausgaben fur das benotigte Personal umfassen, aber
auch weitere Massnahmenkosten.

Zu beachten ist, dass in der Hochrechnung einzig die direkten finanziellen Auswirkungen der Massnah-
men des Pilotprojekts in Form von Einsparungen bei den Sozialhilfeausgaben fir den Kanton Basel-Stadt
berticksichtigt werden. Dies ist eine bewusst vorgenommene Fokussierung gemass dem Auftrag des Eva-
luationsmandats. Im Rahmen einer abschliessenden Gesamtbetrachtung gilt es jedoch, weitere, auch
nicht-monetare Auswirkungen einzubeziehen, wie sie an verschiedenen Stellen in dieser Studie ausgefthrt
wurden.

Die Ergebnisse der Hochrechnung werden, anders als im Ratschlag des Pilotprojekts, fir den ebenfalls eine
rudimentare Kostenkalkulation durchgefthrt wurde, nicht fir die funfjghrige Gesamtlaufzeit des Pilotpro-
jekts, sondern jeweils pro Kalenderjahr ausgewiesen, in dem die Massnahmen vollstandig in Kraft ist. Fur
die Abwdagung der Frage, ob eine spatere Uberfiihrung in den Regelbetrieb vorzunehmen ist, ist eine sol-
che jahrliche Betrachtungsweise am aussagekraftigsten.'”

Der folgende Abschnitt 5.1 fuhrt die Herleitung der Kosten der einzelnen Massnahmen aus, Abschnitt 5.2
erldutert das Vorgehen bei der Bestimmung der mit den Massnahmen erzielten Ertrage. Die abschlies-
sende Bilanzierung von Kosten und Ertragen fur die einzelnen Massnahmen wie auch fur das Pilotprojekt
gesamthaft wird in Abschnitt 5.3 vorgenommen.

5.1 Kosten des personellen Mehraufwands und weiterer Aufwande

Eine Ubersicht tber die geschatzten jahrlichen Kosten der einzelnen Massnahmen des Pilotprojekts zeigt
Tabelle 11. Die jghrlichen Gesamtkosten betragen gesamthaft rund 1.1 Mio. CHF, wobei diese Uberwie-
gend als Personalausgaben anfallen. Insgesamt wurden personelle Ressourcen in Hohe von 5.4 Vollzeit-
aquivalenten (VZA) auf verschiedenen Lohnstufen zusatzlich eingesetzt. Mitberiicksichtigt ist dabei auch
die zusatzliche 60%-Stelle Sozialarbeit bei der Massnahme zur Priifung eines allfalligen IV-Anspruchs, wel-
che erst im spateren Verlauf des Pilotprojekts besetzt wurde.

Bei den berlcksichtigten Personalkosten handelt es sich um die Brutto-Lohnkosten fur eine Stelle in der
jeweiligen Lohnstufe zuztglich der anfallenden Overhead-Kosten. Die Brutto-Lohnkosten ergeben sich aus
dem fur die jeweilige Stelle Ublichen Bruttolohn zuzuglich der Arbeitgeberbeitrage (sogenannter Brutto-
Bruttolohn).'® Nebst den Brutto-Lohnkosten sind auch weitere Kosten einer Stelle zu bertcksichtigen, wie
etwa Mehrkosten fur Infrastruktur und Informatik, fir das Personalwesen oder auch ein allfalliger erhoh-
ter Fihrungsaufwand, welcher sich als Folge des Personalmehrbedarfs ergibt. Die Hohe dieser Overhead-

17 Bei der Umsetzung des Pilotprojekts kam es auch zu Anpassungen und gewissen Verzdgerungen — gewisse Massnahmen wurden
aufgrund der Personalsituation etwas spater als vorgesehen oder graduell eingeftihrt. Auch deshalb ist die finfjahrige Gesamtlauf-
zeit des Pilotprojekts als Referenzzeitraum fur die Hochrechnung weniger geeignet.

'8 Die jahrlichen Brutto-Lohnkosten fir eine Arbeitsstelle in der entsprechenden Lohnstufe sind zur besseren Vergleichbarkeit unver-
andert dem Ratschlag vom 19. Jan. 2021 entnommen. Die Lohnentwicklung der jingsten Jahre und daraus resultierende allféllige
Mehrkosten sind somit nicht berticksichtigt, wobei dies die Ergebnisse nicht wesentlich verandern durfte.
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Kosten wurde fur die Hochrechnung entsprechend einer verwaltungsinternen Empfehlung mit einem An-
teil von 22 Prozent der Brutto-Lohnkosten geschatzt.

Bei den Kosten nicht berucksichtigt wurden einmalig angefallene Aufwande im Zusammenhang mit den
Massnahmen, wie etwa der Aufwand fur die Planung und Umsetzung oder fir die Einarbeitung des
neuen Personals. Diese sind jedoch mehrheitlich als «sunk costs» zu betrachten, d.h. sie sind bereits ange-
fallen und kénnen nicht mehr riickgangig gemacht werden, weshalb sie auch nicht in die Uberlegungen
bezuglich Weiterfihrung der Massnahmen nach Abschluss des Pilotprojekts einzubeziehen sind.

Tabelle 11: Hochrechnung der jahrlichen Kosten der Massnahmen des Pilotprojekts ReSoKo

Massnahme Kosten
Vertiefte Begleitung AlZ
Personalkosten Sozialarbeit 1.0VZA K14 177'000 CHF
externe Massnahmenkosten (bei 20 laufenden Fallen a @ 7'400 CHF) 148'000 CHF
Kosten Massnahme total 325’000 CHF

Prifung bestehender Félle auf Anspruch auf IV-Leistungen

Personalaufwand administratives Personal 1.8 VZA LK 13 292'000 CHF
Personalaufwand Sozialarbeit 0.6 VZA LK 14 106’000 CHF
Kosten Massnahme total 398000 CHF

Rechtsdienstliche Abklarungen bei negativem IV-Vorbescheid
Personalaufwand juristisches Personal 1.0VZA K16 200'000 CHF

Abklarung nicht eingel6ster Anspriiche auf Familienzulagen

Personalaufwand administratives Personal 1.0 VZA LK 10 142'000 CHF
Total Personalaufwand 5.4 VZA 917000 CHF
Total Sachaufwand 148°000 CHF
Total Kosten alle Massnahmen (jahrlich) 1'065'000 CHF

Bemerkungen: Personalkosten umfassen Brutto-Lohnkosten zuztglich anfallender Overhead-Kosten.

Rundungsdifferenzen maglich, da jeweils gerundete Ergebnisse ausgewiesen sind, Totale jedoch basierend auf den ungerundeten
Ausgangswerten berechnet wurden.

Quelle: Sozialhilfe Basel-Stadt, Berechnungen BASS

Bei der Massnahme vertiefte Begleitung des AlZ fallen zusatzlich zu den Personalkosten Ausgaben fur ex-
terne Massnahmen an, wie bspw. Assessments, Kurse und Qualifizierungsprogramme fur die teilnehmen-
den Klientinnen und Klienten. Die fur die Hochrechnung angenommenen externen Massnahmenkosten
pro Fall basieren auf den effektiven jéhrlichen Kosten der bisherigen Falle der vertieften Begleitung in
Hohe von durchschnittlich rund 7'400 CHF pro Fall und Jahr."®

Gegenuber den urspringlich angenommenen Kosten, wie sie im Ratschlag zum Pilotprojekt ausgewiesen
wurden, ergeben sich kleinere Abweichungen. So sind etwa bei der Massnahme Prifung auf IV-Anspruch
die tatsachlich eingesetzten Stellenprozente geringflgig tiefer als urspriinglich vorgesehen. Bei der Mass-
nahme des AIZ ist die Anzahl Platze (Kapazitat) fur vertieft begleitete Félle mit 20 zudem geringer als ur-
sprunglich geplant, weshalb entsprechend auch tiefere externe Massnahmenkosten anfallen. Auch wurde
bei der AlZ-Massnahme im Ratschlag von geringfiigig hoheren Kosten fur externe Massnahmen ausge-
gangen. Schliesslich wurden im Ratschlag nur die Brutto-Lohnkosten, nicht aber zusétzliche Overhead-
Kosten beriicksichtigt. Ungeachtet dieser verschiedenen Anderungen und Prazisierungen liegen die be-
rechneten jahrlichen Gesamtkosten fur das Pilotprojekt mit rund 1.1 Mio. CHF nur marginal tiefer als die
im Ratschlag urspriinglich geschatzten Kosten.

19 Quelle: E-Mail-Korrespondenz AlZ, November 2025.
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5.2 Bestimmung der mit den Massnahmen generierten Einkiinfte

Um die Wirkungen der einzelnen Massnahmen, wie sie in Kapitel 4 oben bestimmt wurden, fir die Hoch-
rechnung verwenden und den Kosten gegenlberzustellen zu kénnen, missen diese erst monetarisiert,
d.h. in konkrete Geldwerte und Ertrage fr die Sozialhilfe Basel-Stadt und fir eine bestimmte Zeitperiode
umgerechnet werden. Was bei den erzielten Mehreinnahmen, etwa nachgeforderte Familienzulagen, rela-
tiv einfach ist, zeigt sich bei den bewirkten frihzeitigen Ablésungen als anspruchsvoll.

Fur die Monetarisierung werden gestUtzt auf das erstellte Wirkungsmodell zwei Wirkungsdimensionen
unterschieden: Einerseits Einsparungen bei Fallen, bei welchen die Klientinnen und Klienten aufgrund der
Massnahmen nicht mehr auf die finanzielle Unterstttzung der Sozialhilfe angewiesen sind und die deshalb
abgelost werden kénnen. Hier entfallen zukinftige Untersttitzungszahlungen ganzlich. Und andererseits
aufgrund der Massnahme erzielte Mehreinnahmen — in Form etwa von Erwerbseinktnften oder zusatzli-
chen Familienzulagen — bei den noch weiter unterstutzten Fallen, was zu tieferen monatlichen Fallkosten
fuhrt.

Monetarisierung der bewirkten friihzeitigen Ablésungen von der Sozialhilfe

Die mit den Massnahmen bewirkten zusatzlichen, respektive frihzeitigen Ablésungen von der Sozialhilfe
von unterstitzten Klientinnen und Klienten haben Einsparungen in Form einer Reduktion der Zahl der
weiterhin zu unterstitzenden Falle zur Folge. Wie hoch die daraus entstehenden Einsparungen sind,
ergibt sich daraus, wie viele zukUnftige Unterstitzungsmonate durch die Fallabschlisse vermieden werden
kénnen. Dies hangt davon ab, wann es ohne die entsprechende Massnahme zu einer Ablésung gekom-
men ware und somit wie lange die Unterstitzung hypothetisch weiter angedauert hatte. Erst diese kont-
rafaktische Betrachtungsweise — der Vergleich des Outcomes mit der Massnahme gegentber dem hypo-
thetischen Outcome ohne Massnahme — ermdglicht die prazise Bestimmung der Wirkung. Wenn es im
Zuge einer Massnahme zu Ablésungen kommt, ist damit allein noch nichts tUber die tatsachliche Wirkung
ausgesagt, vielmehr muss dazu das «mehr» an Ablésungen aufgrund der Massnahme bestimmt werden.
Das Vorgehen dazu wird im Folgenden nadher ausgefuhrt.

Die Wahrscheinlichkeit einer Ablésung von der Sozialhilfe bei den von den Massnahmen des Pilotprojekts
betroffenen Klientinnen und Klienten ist grundsatzlich vergleichsweise tief. Die Massnahmen sind allesamt
spezifisch auf Personen ausgerichtet, bei welchen eine Ablésung erschwert ist: Unterstitzte Personen,
welchen eine geringe Aussicht auf eine erfolgreiche berufliche Integration attestiert wird (Massnahme ver-
tiefte Begleitung AlZ); bereits langerfristig unterstitzte Personen, bei denen zusatzlich eine IV-Abklarung
als aussichtsreich eingeschatzt wird (Prufung IV-Anspruch); und Falle mit negativem IV-Vorbescheid, bei
denen eine gesundheitliche Einschrankung Voraussetzung dafir ist, weshalb tGberhaupt erst eine IV-An-
meldung erfolgte (rechtsdienstliche Abklarung negativer IV-Vorbescheid). Eine Ablésung aufgrund eines
positiven IV-Bescheids, wie sich bei den letztgenannten beiden IV-Massnahmen eine positive Wirkung ma-
nifestiert, impliziert zudem, dass bei den betreffenden Personen eine anerkannte gesundheitliche Ein-
schrankung vorliegt, die ihre Erwerbsfahigkeit wesentlich einschrankt oder verunmaglicht. Deshalb ist ge-
rade bei diesen Fallen, bei welchen eine Wirkung erzielt wird, von einer anderweitig grundsatzlich beson-
ders tiefen Ablosungswahrscheinlichkeit auszugehen.

Als geeignete empirisch abgestttzte Approximation fur diese grundsatzlich tiefe Ablésungswahrschein-
lichkeit wird fur die Hochrechnung die durchschnittliche Ablésungswahrscheinlichkeit von Fallen verwen-
det, die schon langer als 6 Jahre unterstitzt werden — diese langzeitbeziehende Gruppe macht mit rund
einem Drittel einen wesentlichen Teil des Gesamtbestands aller zu einem bestimmten Zeitpunkt unter-
stUtzten Falle der Sozialhilfe Basel-Stadt aus (siehe Textkasten unten). Monatlich werden durchschnittlich
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1.35 Prozent dieser Falle von der Sozialhilfe abgel6st?® (Zum Vergleich: Die monatliche Abldsungsrate tUber
alle Falle ungeachtet ihrer Untersttitzungsdauer betragt 3.03 Prozent, diese ist somit mehr als doppelt so
hoch).2" Ausgehend von dieser empirisch ermittelten Ablésungsrate lasst sich ableiten, dass die eine Halfte
der Falle mit einer Unterstitzungsdauer von Uber 6 Jahren nach etwas Uber 4 Jahren (48 Monaten) abge-
|6st und nicht mehr von der Sozialhilfe unterstttzt wird, wéhrend die andere Halfte langer unterstitzt
wird.?

Entsprechend wird die Unterstitzungsdauer eines Falles bei einer aufgrund der Massnahme erfolgten Ab-
l6sung im Mittel um diese 4 Jahre (48 Monate) verkUrzt. Zur Bestimmung der erzielten finanziellen Einspa-
rungen ist diese mittlere verkirzte Unterstlitzungsdauer mit den monatlichen Fallkosten zu multiplizieren.
Die mittleren monatlichen Fallkosten bei Fallen der regularen Sozialhilfe Basel-Stadt belaufen sich auf
2'455 CHF (Median).2 Somit ergeben sich fur eine aufgrund einer Massnahme erfolgten Ablésung
Einsparungen fiir die Sozialhilfe Basel-Stadt von im Mittel rund 118'000 CHF in Form von nicht
auszuzahlenden zuklnftigen Unterstltzungsbeitragen.

Dauer der Sozialhilfeunterstiitzung und Ablésungswahrscheinlichkeit

Die Unterstttzungsdauer der Falle der Sozialhilfe Basel-Stadt im Beobachtungszeitraum 2018 bis Mitte
2025 betragt gemass der durchgefihrten statistischen Analyse im Mittel (Median) 11 Monate.?> Die
Spannweite der Unterstiitzungsdauer ist jedoch gross, ein wesentlicher Teil der Falle wird deutlich lan-
ger unterstiitzt. Bei 20 Prozent der Félle betragt die Unterstitzungsdauer 46 oder mehr Monate, bei
10 Prozent gar 82 oder mehr Monate.

Die Ablésungswahrscheinlichkeit der unterstitzten Falle ist dabei nicht konstant, sondern sie sinkt mit
zunehmender Unterstitzungsdauer, wie Abbildung 3 verdeutlicht. Sichtbar wird dies anhand der mit
zunehmender Unterstitzungsdauer immer starker abflachenden Kurve des Anteils abgeltster Falle:
Sind etwa 50 Prozent aller Falle bereits nach 11 Monaten und somit innerhalb von weniger als einem
Jahr abgel6st, so wird erst nach 3 Jahren Unterstlitzungsdauer ein Anteil von 75 Prozent an abgel®s-
ten Fallen erreicht.

Dieses Muster bei der Ablésungswahrscheinlichkeit schlagt sich auch im Bestand der Falle nieder, die
von der Sozialhilfe Basel-Stadt zu einem bestimmten Zeitpunkt unterstitzt werden (Tabelle 12): Ein
Drittel aller Falle im aktiven Bestand Mitte 2025 wurde lédnger als 6 Jahre unterstitzt. Obwohl nur eine
Minderheit von rund 12 Prozent aller eintretenden Falle schliesslich Langzeitbeziehende tUber 6 Jahre
sind, so reichern sie sich aufgrund ihrer langen Verbleibedauer im Fallbestand an.

20 Es handelt sich dabei um die bedingte Ablésungswahrscheinlichkeit von Féllen mit einer Unterstitzungsdauer von tber 6 Jahren.
21 Die monatliche Ablésungsrate (Inzidenzrate) wurde mittels Methoden der Ereigniszeitanalyse geschatzt. Datengrundlage sind die
Félle der Sozialhilfe Basel-Stadt im Beobachtungszeitraum 2018 bis Mitte 2025, ohne Félle des Asyl- und Fltichtlingsbereichs.

22 Die Formel zur Berechnung des Anteils der Ablésungen fir einen bestimmten Zeitraum lautet (1-p)", wobei p die Abléserate und n
die Anzahl Zeitperioden (Monate).

23 Beriicksichtigter Datenzeitraum 2022 bis Mitte 2025 (Laufzeit des Pilotprojekts bis zum Zeitpunkt des Datenabzugs), ohne Félle
des Asyl- und Fltchtlingsbereichs. Es wurden nur reguldre Untersttitzungsmonate berdcksichtigt, d.h. Monate, in welchen ein Grund-
bedarf angerechnet wurde. Monate mit z.B. lediglich Nachzahlungen oder Einmalzahlungen werden nicht bertcksichtigt. Im Rat-
schlag fur das Pilotprojekt wurde von geringfugig tieferen mittleren monatlichen Fallkosten in Hohe von 2'167 CHF ausgegangen.

24 2'455 CHF x 48 Monate = 117'840 CHF.

25 Es wurde das Kaplan-Meier-Verfahren zur Uberlebenszeitanalyse angewandt, welches insbesondere mit linkstrunkierten und
rechtszensierten Daten umzugehen vermag und dadurch Verzerrungen vermeidet, wie sie bei rein deskriptiven Analysen der Fall-
dauer auftreten. Linkstrunkiert sind Daten, bei denen unter den bereits vor Beginn des Beobachtungszeitraums ertffneten Féllen nur
Informationen zu den bei Beginn des Beobachtungszeitraums noch unterstitzten Fallen vorhanden sind, nicht aber zu jenen Fallen,
die bereits vorher abgeschlossen wurden. Rechtszensiert sind aktive Falle bei Ende des Beobachtungszeitraums, bei denen unbekannt
ist, wie lange sie noch weiter untersttzt werden. Falle aus dem Asyl- und Fltichtlingsbereich wurden nicht berticksichtigt.
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Abbildung 3: Anteil von der Sozialhilfe abgeldste Falle nach Bezugsdauer, 2018 bis Mitte 2025
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Bemerkungen: Kaplan-Meyer-Kurve der kumulierten Ablésungsrate. Anteil Ablésungen: 1.00 = 100%.
Quelle: Sozialhilfe Basel-Stadt, Berechnungen BASS

Tabelle 12: Anteil Falle im aktiven Bestand nach Unterstltzungsdauer, Mitte 2025

Dauer der Sozialhilfeunterstiitzung

Bis 1 Jahr 25%
> 1 bis 3 Jahre 24%
> 3 bis 6 Jahre 18%
Uber 6 Jahre 33%
Total 100%
Anzahl (N) 4'463

Bemerkungen: Zeitpunkt Datenabzug Juli 2025. Ohne Asyl- und Fltchtlingsbereich
Quelle: Sozialhilfe Basel-Stadt, Berechnungen BASS.

Mehreinnahmen und Reduktion der monatlichen Fallkosten bei weiter unterstitzten Féllen

Die Massnahmen generieren auch Mehreinnahmen bei den weiter von der Sozialhilfe untersttitzten Fallen.
Dies schlagt sich in einer Reduktion der monatlichen Fallkosten nieder. Solche Mehreinnahmen fallen an
bei der vertieften Begleitung des AlZ, wenn als Folge der Massnahme unterstltzte Personen zwar weiter-
hin in der Sozialhilfe verbleiben, aufgrund einer Erwerbstatigkeit aber ein neues Erwerbseinkommen erzie-
len und damit die Hohe der finanziellen Untersttzung durch die Sozialhilfe reduziert werden kann. Auch
bei den Abklarungen zu den Familienzulagen ist das primére Ziel die Generierung von Mehreinnahmen
und damit eine (temporare) Reduktion des monatlichen Unterstiitzungsbedarfs der jeweiligen Familien.

Leistungen aufgrund eines positiven IV-Rentenbescheids werden auch rtickwirkend ausbezahlt, inklusive
des damit einhergehenden Anspruchs auf Erganzungsleistungen bei Bedarf. Bei diesen Fallen kommt es
deshalb zusatzlich zur Ablésung von der Sozialhilfe auch zu Nachzahlungen von IV- und EL-Leistungen,
welche mit den erbrachten Sozialhilfe-Leistungen verrechnet werden und somit ebenfalls Mehreinnahmen
generieren.
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Das konkrete Vorgehen zur Bestimmung dieser Mehreinnahmen im Rahmen der Hochrechnung unter-
scheidet sich dabei je nach Einkommensquelle und wird deshalb im folgenden Abschnitt fur jede Mass-

nahme einzeln ausgefuhrt.

Hohe der jéhrlichen Ertrédge der Massnahmen des Pilotprojekts

Eine Ubersicht Gber die im Rahmen der Hochrechnung bestimmten jahrlichen Ertrage?® der Massnahmen
des Pilotprojekts ReSoKo der Sozialhilfe Basel-Stadt zeigt Tabelle 13. In den folgenden Abschnitten wird

fur jede Massnahme die Herleitung dieser Ergebnisse kurz ausgefuhrt.

Tabelle 13: Hochrechnung der jahrlichen Ertrage der Massnahmen des Pilotprojekts ReSoKo

Massnahme

Vertiefte Begleitung AIZ"?
@ Anzahl Eintritte in die Massnahme pro Jahr 12 Félle
Anteil mit erfolgreicher beruflicher Integration 16 %
Reduktion der mtl. Fallkosten aufgrund neu aufgenommener Erwerbstatigkeit 1.28 Félle
Abldsungen von der Sozialhilfe aufgrund neu aufgenommener Erwerbstatigkeit 0.64 Falle
Total Ertrdge

Priifung bestehender Fille auf Anspruch auf IV-Leistungen

@ Anzahl angemeldete Félle pro Jahr 41 Félle
Geschdtzter langfristiger Anteil mit IV-Rentenzusprache (angemeldete Félle) 50 %
Ablosungen von der Sozialhilfe aufgrund Leistungen von IV/EL 20.67 Félle
Nachzahlungen von IV/EL (pro Fall & 48'000 CHF) .
Total Ertrdge

Rechtsdienstliche Abklarungen bei negativem IV-Vorbescheid

@ Anzahl gepriifte Félle pro Jahr 27 Félle
Geschdtzter langfristiger Anteil mit IV-Rentenzusprache (gepriifte Félle) 33 %
Abldsungen von der Sozialhilfe aufgrund Leistungen von IV/EL 9 Félle
Nachzahlungen von IV/EL (pro Fall @ 93'000 CHF) "
Total Ertrdge

Abklarung nicht eingeléster Anspriiche auf Familienzulagen”
Anzahl gepriifte Datensétze pro Jahr 1254 Datensétze
Geschéatzte Reduktion der Fallkosten aufgrund zusatzlicher Einnahmen FamZu
Total Ertrdge

Total Ertrage Massnahmen (jahrlich)

Ertrage

64'000 CHF
76'000 CHF
139°000 CHF

2'439'000 CHF
992'000 CHF
3'479°000 CHF

1'040'000 CHF
819’000 CHF
1'859'000 CHF

398'000 CHF
398°000 CHF

5'875'000 CHF

" Die Hochrechnung der Ertrage der Massnahmen vertiefte Begleitung AlZ und Abkldrungen der Anspriiche auf Familienzulagen sind

gegenuber den anderen Massnahmen mit grésserer Unsicherheit behaftet, u.a. aufgrund tiefer Fallzahlen und eines kurzeren Be-
obachtungszeitraums.

2 Hochrechnung der Ertrage fur die Massnahme vertiefte Begleitung AlZ ohne Beriicksichtigung von IV-Anmeldungen als nicht-in-
tendierte Nebenfolge. IV-Anmeldungen und daraus resultierende IV-Rentenzusprachen generieren geschatzt zusatzliche Ertrage in
Hohe von jahrlich zwischen 48'000 CHF bis 118'000 CHF (siehe Textkasten unten).

Bemerkungen: Rundungsdifferenzen maglich, da jeweils gerundete Ergebnisse ausgewiesen sind, Totale jedoch basierend auf den
ungerundeten Ausgangswerten berechnet wurden.

Quelle: Sozialhilfe Basel-Stadt, Berechnungen BASS

26 Die jahrliche Wirkung einer Massnahme wurde berechnet, in dem die Gesamtwirkung durch die Laufzeit der Massnahme geteilt
wurde. Die Laufzeit der einzelnen Massnahmen betragt maximal 42 Monate (Dauer des Pilotprojekts von Beginn bis zum Zeitpunkt
des Datenabzugs Mitte 2025). Bei den meisten Massnahmen ist sie faktisch tiefer, da diese mit einer gewissen Verzogerung umge-
setzt wurden.
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(1) Massnahme vertiefte Begleitung AIZ bei erschwerten Aussichten auf berufliche Integration
Die in der Wirkungsanalyse fur die vertiefte Begleitung AlZ bestimmte Quote einer erfolgreichen berufli-
chen Integration von 16 Prozent ergibt bei im Schnitt jahrlich 12 eintretenden Fallen durchschnittlich 1.92
Falle pro Jahr, bei denen eine Klientin oder ein Klient eine Erwerbstatigkeit aufnimmt. Das neu erzielte Er-
werbseinkommen fuhrt zu tieferen monatlichen Fallkosten oder, falls der unterstitzte Haushalt seine Exis-
tenz selbstandig sichern kann, zu einer Abldsung von der Sozialhilfe.

Basierend auf den bisherigen beobachteten erfolgreichen Outcomes ist davon auszugehen, dass ein Drittel
dieser Falle von der Sozialhilfe abgeltst werden kann. Diese Ablésungen haben ausgehend von dem oben
dargelegten Vorgehen Ertrage in Form von nicht zu erbringenden zukinftigen Sozialhilfeleistungen in
Hohe von rund 76'000 CHF zur Folge (0.64 x 118'000 CHF).

Bei den in der Sozialhilfe weiterhin verbleibenden zwei Drittel der Falle mit erfolgreicher beruflicher In-
tegration kommt es zu einer Reduktion der monatlichen Fallkosten in Hohe des erzielten Erwerbseinkom-
mens. Die damit erzielten Einsparungen werden geschatzt, indem das mittlere monatliche Erwerbsein-
kommen Uber die erwartete weitere mittlere Unterstitzungsdauer von 4 Jahren aufsummiert wird.?” Das
mittlere monatliche Erwerbseinkommen (Median) der unterstltzten Haushalte mit einer Erwerbstatigkeit
betragt 1’035 CHF.2¢ Somit ergeben sich fur den Sozialdienst bei den weiterhin unterstitzten, aufgrund
der Massnahme neu erwerbstatigen Fallen geschatzte Einsparungen in Héhe von rund 64’000 (1.28 x
1'035 CHF x 48 Monate).

Der geschatzte durchschnittliche jahrliche Gesamtertrag betragt fur die Massnahme vertiefte Begleitung
des AlZ somit insgesamt rund 139°000 CHF. Zu beachten ist, dass die Hochrechnung der Ertrage der AlZ-
Massnahme vertiefte Begleitung aufgrund der tiefen Fallzahlen im Vergleich zu den anderen Massnahmen
von grosserer Unsicherheit gepragt ist.

Exkurs: IV-Anmeldungen als nicht-intendierte Folge der vertieften Begleitung AlZ
Im Rahmen der Hauptergebnisse der Hochrechnung nicht bertcksichtigt sind die finanziellen Auswir-
kungen der bei der Massnahme vertiefte Begleitung des AlZ in einigen Fallen eingeleiteten IV-Anmel-
dungen. Dies stellt eine nicht beabsichtigte Wirkung der Massnahme dar, die sich in den betroffenen
Fallen als zweckmassig erwies, auch wenn sie nicht dem Hauptziel der Massnahme, der beruflichen
Integration der Klientinnen und Klienten, entspricht. Dennoch soll im Folgenden erganzend zur Hoch-
rechnung eine Quantifizierung der finanziellen Auswirkungen dieser nicht beabsichtigten Wirkung
vorgenommen werden. Die Vorgehensweise entspricht dabei jener, die auch bei den beiden IV-Mass-
nahmen angewandt wurde (vgl. entsprechende Abschnitte unten).

Gestutzt auf die entsprechenden Befunde im Rahmen der Wirkungsanalyse kann von jahrlich zwi-
schen durchschnittlich rund 0.3 bis 0.7 abgelosten Fallen aufgrund einer IV-Rentenzusprache ausge-
gangen werden.?® Daraus ergeben sich jahrliche Einsparungen fur die Sozialhilfe in Form von nicht zu
erbringenden zukunftigen Sozialhilfeleistungen sowie von Nachzahlungen von IV und EL in Hohe von

%7 Die Bestimmung der mittleren weiteren Unterstiitzungsdauer wird im Abschnitt zur Monetarisierung der friihzeitigen Ablésungen
oben ausgefuhrt, sie wird hier ebenfalls verwendet.

28 Erzieltes mittleres monatliches Erwerbseinkommen von unterstiitzten Haushalten der reguldren Sozialhilfe Basel-Stadt im Zeitraum
des Pilotprojekts von 2022 bis Mitte 2025 (ohne Asyl- und Fltchtlingsbereich). Nur Unterstiitzungseinheiten mit Erwerbseinkommen
berucksichtigt.

29 Die ausgewiesene Bandbreite ergibt sich wie folgt: 0.29 entspricht der durchschnittlichen jahrlichen Anzahl an beobachteten Ab-
I6sungen aufgrund einer IV-Rentenzusprache bei der Massnahme vertiefte Begleitung (1 Ablosung aufgrund IV-Rentenzusprache
wahrend der gesamten Laufzeit der Massnahme von 3.5 Jahren bis zum Zeitpunkt des Datenabzugs). 0.71 entspricht der geschatz-
ten durchschnittlichen jahrlichen Anzahl an Ablésungen, wenn bei den beobachteten /V-Anmeldungen bei der Massnahme vertiefte
Begleitung von derselben langfristigen Erfolgsquote an spateren IV-Rentenzusprachen ausgegangen wird, wie bei der Massnahme
Prafung des IV-Anspruchs (50%) (5 IV-Anmeldungen wahrend der gesamten Laufzeit).
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rund 48'000 CHF bis 118'000 CHF.3° Auch hier ist zu beachten, dass die geschatzten Ertrage auf-
grund der tiefen Fallzahlen von betrachtlicher Unsicherheit gepragt sind.

Zusammenfassend lasst sich festhalten: Wiirden die geschétzten finanziellen Auswirkungen der einge-
leiteten IV-Anmeldungen bei der Massnahme vertiefte Begleitung des AlZ bei der Hochrechnung mit-
berlcksichtigt, so fiele deren Ertrag um rund ein Drittel bis drei Finftel hoher aus als ausgewiesen.

(2) Massnahme Prifung Anspruch auf IV-Leistungen bei bereits langer unterstitzten Fallen

Fur die Massnahme Prufung bestehender Falle auf IV-Anspruch ist basierend auf den Ergebnissen der Wir-
kungsanalyse von jahrlich im Schnitt rund 21 Fallen auszugehen, die als Folge der Massnahme eine IV-
Rentenzusprache erhalten.?' Diese Félle generieren zum einen Ertrage in Form von nicht zu erbringenden
zukUnftigen Sozialhilfeleistungen in Hohe von 2.4 Mio. CHF (20.67 x 118'000 CHF). Zum anderen haben
sie Nachzahlungen von IV und EL-Leistungen in Hohe von 992'000 CHF zur Folge (20.67 x 48'000 CHF).
Der geschatzte durchschnittliche jahrliche Gesamtertrag betragt fur diese Massnahme somit rund 3.5 Mio.
CHF.

(3) Massnahme Ausbau rechtsdienstlicher Abkldrungen bei negativem IV-Vorbescheid

Bei der Massnahme rechtsdienstliche Abkldrungen bei negativem IV-Vorbescheid wird bei der Hochrech-
nung analog zur obigen Massnahme zur IV-Anspruchsprifung vorgegangen. Basierend auf den Ergebnis-
sen der Wirkungsanalyse ist fir die Hochrechnung von jahrlich im Schnitt rund 9 Féllen auszugehen, die
als Folge der Massnahme eine IV-Rentenzusprache erhalten.®

Diese Félle generieren jahrliche Ertrage von gesamthaft rund 1.9 Mio. CHF, wobei drei Funftel auf verhin-
derte zukUnftige Unterstitzungsleistungen und rund zwei Funftel auf Nachzahlungen von IV- und EL-Leis-
tungen entfallt.* Gegenlber der obigen Massnahme zur IV-Anspruchsprtfung fallen dabei die Nachzah-
lungen pro Fall wegen des tendenziell langeren [V-Verfahrens wesentlich héher aus (zu den Grinden vgl.
Abschnitt 4.3).

(4) Massnahme Abklarung von mutmasslich nicht eingelésten Anspriichen auf Familienzulagen
Die Hochrechnung der erzielten Ertrage der Massnahme Abklarung von mutmasslich nicht eingeldsten
Anspruchen auf Familienzulagen ist wie auch jene fur die AlZ-Massnahme im Vergleich zu den weiteren
Massnahmen von grosserer Unsicherheit gepragt. Fur die Hochrechnung wird davon ausgegangen, dass
unter Mitbericksichtigung zuklnftig noch eingehender Zahlungen die jahrlichen Ertrdge der Massnahme
rund 20 Prozent hoher als die bereits realisierten Ansprtche auf Familienzulagen liegen (vgl. Ergebnis der
Wirkungsanalyse in Abschnitt 4.4), was rund 398'000 CHF entspricht.

30 Das Vorgehen ist analog wie bei den beiden IV-Massnahmen: 0.29 x (118'000 CHF [nicht zu erbringende zukiinftige Sozialhilfe-
leistungen] + 48'000 CHF [Nachzahlungen von IV und EL]) = 48'000 CHF; 0.71 x (118'000 CHF [nicht zu erbringende zukUnftige
Sozialhilfeleistungen] + 48'000 CHF [Nachzahlungen von IV und EL]) = 118'000 CHF. Fur die erwartete durchschnittliche Hohe der
Nachzahlungen wurde der empirisch ermittelte Wert der Massnahme Prifung des IV-Anspruchs Gbernommen.

31 Wahrend einer gegentiber dem Gesamtzeitraum des Pilotprojekts bis zum Zeitpunkt des Datenabzugs verkirzten Laufzeit der
Massnahme Priifung auf IV-Anspruch von 36 Monaten (Start verzogert erst ab Mitte 2022, Einarbeitungsphase der neuen Mitarbei-
tenden nicht berticksichtigt) wurden 124 Félle bei der IV angemeldet, durchschnittlich 41.33 Falle pro Jahr. Somit erhalten bei einer
geschatzten langfristigen Erfolgsquote von 50 Prozent (vgl. Wirkungsanalyse) durchschnittlich 20.67 Fallen pro Jahr eine IV-Renten-
zusprache.

32 Wahrend einer gegentiber dem Gesamtzeitraum des Pilotprojekts verkiirzten Laufzeit der Massnahme rechtsdienstliche Abklarun-
gen bei negativem IV-Vorbescheid von 40 Monaten (Start erst Marz 2022) wurden 89 Falle mit negativem IV-Bescheid genauer ab-
geklart, durchschnittlich 26.70 Falle pro Jahr. Somit erhalten bei einer geschatzten langfristigen Erfolgsquote von einem Drittel (vgl.
Wirkungsanalyse) durchschnittlich 8.81 Féllen pro Jahr eine IV-Rentenzusprache.

33 .8.81 x (118'000 CHF [nicht zu erbringende zuktnftige Sozialhilfeleistungen] + 93'000 CHF [Nachzahlungen von IV und EL]) =
1'859'000 CHF.
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5.3 Finanzielle Bilanz der Massnahmen des Pilotprojekts

Werden die hochgerechneten Ertrége und Kosten einander gegentbergestellt, ergeben sich die geschatz-
ten finanziellen Auswirkungen der Massnahmen des Projekts ReSoKo wie in Tabelle 14 ausgewiesen. Das
Nettoergebnis fallt dabei fur die einzelnen Massnahmen unterschiedliche aus. Fir die Massnahme vertiefte
Begleitung des AlZ ergibt die Hochrechnung eine negative finanzielle Bilanz, auch wenn ein wesentlicher
Teil der anfallenden Kosten durch die erzielten Ertrage kompensiert wird. Dies gilt noch verstarkt, wenn
die geschatzten zusatzlichen Ertréage aus IV-Anmeldungen und daraus resultierenden IV-Rentenzusprachen
mitberlcksichtigt werden, die als nicht beabsichtigte Nebenfolge dieser Massnahme zu betrachten sind

und die im Rahmen der Hochrechnung nicht angerechnet wurden.

Bei den zwei Massnahmen, die potenzielle Anspriche auf IV-Leistungen genauer abklaren und weiterver-
folgen, zeigt sich jeweils eine deutlich positive finanzielle Bilanz. Die hohen Ertrage lassen sich in erster
Linie darauf zurtckfuhren, dass ein anerkannter IV-Rentenanspruch aus finanzieller Sicht der Sozialhilfe
ausserst lukrativ ist, da damit Ublicherweise eine Ablésung einhergeht und somit langfristig erhebliche
Ausgaben fur zuktnftige monatlichen Unterstitzungsleistungen entfallen. Aus der (neu ausgerichteten)
Massnahme der Abklarung nicht eingel6ster Anspriiche auf Familienzulagen resultiert ebenfalls ein positi-
ver Nettoertrag, auch wenn dieser gegentber den beiden IV-Massnahmen moderater ausfullt.

Tabelle 14: Geschatzte jéhrliche finanzielle Auswirkungen (Nettoergebnis) der Massnahmen des Pilotpro-

jekts ReSoKo der Sozialhilfe Basel-Stadt

Massnahme

Vertiefte Begleitung AlZ
Ertrage”
Kosten
Einsparungen netto

Priifung bestehender Félle auf Anspruch auf IV-Leistungen
Ertrdge
Kosten
Einsparungen netto

Rechtsdienstliche Abklarungen bei negativem IV-Vorbescheid
Ertrdge
Kosten
Einsparungen netto

Abklarung nicht eingel6ster Anspriiche auf Familienzulagen
Ertrdge
Kosten
Einsparungen netto

Total
Ertrage total
Kosten total
Total Einsparungen netto (jahrlich)

Ertrdage/Kosten

139'000 CHF
-325'000 CHF
-186'000 CHF

3'479'000 CHF
-398'000 CHF
3080000 CHF

1'859'000 CHF
-200'000 CHF
1'659'000 CHF

398'000 CHF
-142'000 CHF
257'000 CHF

5'875'000 CHF
-1'065'000 CHF
4'811°000 CHF

" Hochrechnung der Ertrage fir die Massnahme vertiefte Begleitung AlZ ohne Berticksichtigung von IV-Anmeldungen als nicht-in-
tendierte Nebenfolge. IV-Anmeldungen und daraus resultierende IV-Rentenzusprachen generieren geschatzt zusatzliche Ertrage in

H6he von jéhrlich zwischen 48'000 CHF bis 118'000 CHF.

Rundungsdifferenzen maglich, da jeweils gerundete Ergebnisse ausgewiesen sind, Totale jedoch basierend auf den ungerundeten

Ausgangswerten berechnet wurden.
Quelle: Sozialhilfe Basel-Stadt, Berechnungen BASS
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Nicht bertcksichtigt ist in der Hochrechnung, dass die beiden IV-Massnahmen sich prinzipiell auch tber-
schneiden kénnen. Konkret fuhrt die Prifung auf einen moglichen IV-Anspruch (erste IV-Massnahme) zu
einer Anmeldung bei der IV, ein danach resultierender allfalliger negativer Vorbescheid kénnte in der
Folge rechtsdienstlich weiter abgeklart werden (zweite IV-Massnahme), bevor schliesslich ein IV-Rentenan-
spruch anerkannt wird. Die tatsachlichen Kosten pro Fall waren damit hoher als ausgewiesen, respektive
der «Gewinn» aus einem erfolgreichen Abschluss ist in Einzelfallen auf beide Massnahmen aufzuteilen
und jeweils nur halftig anzurechnen. Durchgefuhrte vertiefende Analysen zeigen jedoch, dass solche
Uberschneidungen nur in seltenen Einzelféllen vorkommen und das Ergebnis der Hochrechnung damit
nicht wesentlich beeinflusst wird.

Durch die frihzeitige Abldsung von Féllen im Rahmen einer Massnahme verringern sich nicht nur die in
der Hochrechnung ausgewiesenen Unterstltzungsleistungen, sondern auch der Gesamtaufwand fur die
Betreuung der Sozialhilfefalle nimmt ohne diese Falle entsprechend ab. Aufgrund der dynamischen Res-
sourcensteuerung der Sozialhilfe Basel-Stadt, die an die Fallzahlen gekoppelt ist, durfte sich dies mittelfris-
tig auch in geringfligig tieferen Personalkosten niederschlagen, insbesondere in der Fallfiihrung. Das ge-
naue Ausmass dieser Einsparungen ist schwer zu beziffern und wurde im Rahmen dieser Studie nicht
quantifiziert. Zu bericksichtigen ist dabei zudem, dass die Entwicklung der Fallzahlen — und damit der zu-
kunftige Personalbedarf der Sozialhilfe — wesentlich starker von externen Faktoren abhangt, etwa von der
Lage auf dem Arbeitsmarkt.

Insgesamt, so lasst sich abschliessend festhalten, resultiert aus den Hochrechnungen der einzelnen Mass-
nahmen eine klar positive Bilanz. Kosten von jahrlich rund 1.1 Mio. CHF stehen geschéatzte Ertrage von
rund 5.9 Mio. CHF gegeniber, woraus Einsparungen fiir die Sozialhilfe Basel-Stadt von jahrlich
rund 4.8 Mio. CHF resultieren. Dies entspricht einer Reduktion der Gesamtausgaben der Sozialhilfe Basel-
Stadt — Transferleistungen und Verwaltungsaufwand?** — um rund 2.7 Prozent.

Neben dem absoluten Betrag der Einsparungen ist auch der «return on investment» (ROI) eine aufschluss-
reiche Kennzahl zur Bewertung einer Massnahme. Der ROI ist ein Mass der Profitabilitat einer getatigten
Massnahme oder Investition. Er betragt gemass Hochrechnung 452 Prozent, d.h. fir jeden eingesetzten
Franken resultiert ein Gewinn von 4.52 Franken - zusatzlich zum eingesetzten 1 Franken, der ebenfalls
wieder rickgewonnen wird.

34 Gesamtausgaben Rechnung 2023, Regierungsrat Kanton Basel-Stadt, Budgetbericht 2025 S. 241.
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6 Schlussfazit

Die Evaluation des Pilotprojekts fur eine Reduktion der Sozialhilfekosten (ReSoKo) der Sozialhilfe Basel-
Stadt zeigt insgesamt ein deutlich positives Ergebnis. Fir alle vier untersuchten Einzelmassnahmen ist eine
Wirkung im Hinblick auf die angestrebten Primérziele gegeben und es ergeben sich gesamthaft unter dem
Strich substanzielle Kosteneinsparungen fur die Sozialhilfe Basel-Stadt (vgl. Abbildung 4). Im Folgenden
werden die zentralen Ergebnisse der Evaluation nochmals hervorgehoben und weiterfiihrende Uberlegun-
gen angestellt.

Wirksamkeit bei allen vier Einzelmassnahmen des Pilotprojekts gegeben

Die Ergebnisse der statistischen Wirkungsanalyse des Pilotprojekts belegen fur alle vier Einzelmassnahmen,
dass die jeweils erwarteten primaren Wirkungsziele — zusatzliche Ablésungen von der Sozialhilfe und/oder
tiefere monatliche Fallkosten — eingetreten sind, wobei das Ausmass der erzielten Wirkung fur die einzel-
nen Massnahmen variiert. Die statistische Wirkungsanalyse stitzte sich dabei auf umfangreiche Daten aus
dem Fallfihrungssystem sowie erganzenden Erhebungen bei den einzelnen Massnahmen. Bericksichtigt
wurde ein Zeitraum von 3.5 Jahren ab Beginn des Pilotprojekts anfangs 2022 bis Mitte 2025, dem Zeit-
punkt des Datenabzugs.

Bei der Massnahme vertiefte Begleitung von Personen mit erschwerten Aussichten auf eine berufliche In-
tegration des Arbeitsintegrationszentrums (AlZ) der Sozialhilfe Basel-Stadt kam es in 16 Prozent der Falle3
bis zum Ende des Untersuchungszeitraums zu einer Aufnahme einer Erwerbstatigkeit, was aufgrund des
damit erzielten Erwerbseinkommens zu tieferen monatlichen Fallkosten oder gar einer Ablésung von der
Sozialhilfe fuhrte.

Abbildung 4: Synthese der Ergebnisse von Wirkungsanalyse und Hochrechnung der jahrlichen finanziellen
Auswirkungen des Pilotprojekts ReSoKo der Sozialhilfe Basel-Stadt
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Ertrage 139°000 CHF |  3'479‘000 CHF | 1'‘859'000 CHF |  398'000 CHF : 5875000 CHF
_______________________________________ 4

Kosten -325°000 CHF -200'000 CHF :  -142°000 CHF

'
"
'
'
1
'
]
]
]
'
1
Il
1
'
'
]
]
]
'
1
B
i
i
'
'
'
1
0
1
i
Il
]
'
]
]
]
]
'
1
[l
1
- ———p---

___r___ﬂ_
1
w
©
@
S
S
S
(@]
T
T

Ergebnis -186'000 CHF | 3080000 CHF | 1659000 CHF |  257'000 CHF | 4‘811'000 CHF

Bemerkungen: Fir weitere, nicht-monetdre und nicht-intendierte Wirkungen siehe Lauftext.
Rundungsdifferenzen moglich, da jeweils gerundete Ergebnisse ausgewiesen sind, Totale jedoch basierend auf den ungerundeten
Ausgangswerten berechnet wurden. Berechnungen BASS

35 Falle mit Eintritt in die Massnahme vertiefte Begleitung vor mindestens 12 Monaten berticksichtigt.
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Bei der Massnahme Uberprifung bestehender Unterstitzungsfalle auf IV-Leistungen erhielten 41 Prozent
der bei der IV angemeldeten Falle*® eine IV-Rente zugesprochen, wobei sich dieser Anteil mit zunehmen-
der Mindestdauer nach Abschluss der Priafung noch weiter erhoht. Fur die Hochrechnung wird deshalb
von einem langfristigen Anteil von 50 Prozent mit IV-Rentenzusprache ausgegangen. Bei einer IV-Renten-
zusprache kommt es, von seltenen Einzelfallen abgesehen, mittelfristig zu einer Ablésung des unterstitz-
ten Haushalts von der Sozialhilfe sowie substanziellen Nachzahlungen an die Sozialhilfe aufgrund der auch
ruckwirkend ausbezahlten Leistungen der IV sowie den Erganzungsleistungen.

Bei 28 Prozent der vom Rechtsdienst aufgrund der neuen Kriterien abgeklarten Falle mit negativem IV-
Vorbescheid®” wurde im weiteren Lauf des Verfahrens eine IV-Rente zugesprochen. Wie bei der vorherigen
Massnahme ist auch hier bei htherer Mindestlaufzeit eine steigende Tendenz des Anteils an IV-Rentenzu-
sprachen zu beobachten, wenn langer andauernde IV-Verfahren vermehrt abgeschlossen sind. Fur die
Hochrechnung wird deshalb von einem langfristigen Anteil von 33 Prozent mit [V-Rentenzusprache ausge-
gangen.

Als Folge der Massnahme Abkldrung mutmasslich nicht eingeldster Anspriche auf Familienzulagen, wel-
che wahrend des laufenden Pilotprojekts per Ende 2024 neu ausgerichtet und ab Beginn 2025 bis zum
Zeitpunkt des Datenabzugs Mitte 2025 intensiviert weitergefthrt wurde, konnten ab Zeitpunkt der Neu-
ausrichtung geschatzt rund 398'000 CHF ausstehende Anspriche auf Familienzulagen erfolgreich nachge-
fordert werden.3®

Insgesamt substanzielle Einsparungen fir die Sozialhilfe Basel-Stadt

Im Rahmen der Hochrechnung wurden gestUtzt auf die Ergebnisse der statistischen Wirkungsanalyse die
jahrlich erzielten Ertrage ermittelt und mit den anfallenden Kosten der Massnahmen verrechnet.? Insge-
samt stehen jahrlichen Kosten von rund 1.1 Mio. CHF — hauptsachlich Mehrausgaben fur zusatzliches Per-
sonal im Umfang von 5.4 Vollzeitaquivalenten — Mehreinnahmen von 5.9 Mio. CHF gegentber. Diese re-
sultieren aus frihzeitigen Ablésungen, Nachzahlungen von IV- und Erganzungsleistungen sowie aus redu-
zierten monatlichen Fallkosten infolge zuséatzlicher Einnahmen wie Erwerbseinkommen oder Familienzula-
gen. Unter dem Strich ergeben sich jahrliche Einsparungen fur die Sozialhilfe Basel-Stadt von rund 4.8
Mio. CHF. Dies entspricht einer Reduktion der Gesamtausgaben der Sozialhilfe, die Transferleistungen und
Verwaltungsaufwand umfassen, um rund 2.7 Prozent. Der «return on investment» (ROI), ein Mass der
Profitabilitat einer getatigten Massnahme, betragt 452 Prozent, was bedeutet, dass fur jeden fur das Pilot-
projekt eingesetzten Franken ein Gewinn von 4.52 Franken resultiert.

Betrachtet man die finanzielle Bilanz der umgesetzten Massnahmen einzeln, so zeigt sich ein differenzier-
tes Bild. Die teuerste Massnahme, die Prifung bestehender Félle auf Anspruch auf IV-Leistungen, ist zu-
gleich auch die ertragreichste. Auch die zweite Massnahme zur IV, die rechtsdienstlichen Abklarungen bei
einem negativen Vorbescheid, weist einen hohen positiven Nettoertrag aus. Aus der (neu ausgerichteten)
Massnahme der Abklarung nicht eingel6ster Anspriche auf Familienzulagen resultiert ebenfalls ein positi-
ver Nettoertrag, auch wenn dieser gegentber den beiden IV-Massnahmen moderater ausfullt.

36 F3lle mit Abschluss der Priifung auf IV-Leistungen vor mindestens 12 Monaten beriicksichtigt.

37 Falle mit negativem IV-Vorbescheid mit Beginn der Abklarung vor mindestens 12 Monaten ber(cksichtigt.

38 Dieser Betrag ist auf ein gesamtes Jahr bei reguldrer Durchfihrung der Massnahme zu beziehen, da die Abkldrungen in der ersten
Halfte des Jahres 2025 unter verdoppeltem Ressourceneinsatz durchgefuhrt wurden.

39 Dabei sind die festgestellten Wirkungen, bspw. Ablésungen, fiir die Hochrechnung der finanziellen Auswirkungen zu monetarisie-
ren, d.h. in konkrete Geldwerte umzurechnen. Dies erfolgte anhand einer kontrafaktischen Betrachtung, bei der eine aufgrund des
Pilotprojekts eingetretene Ablésung einem empirisch-statistisch abgestitzten hypothetischem Szenario ohne Massnahmen gegen-
Ubergestellt wird, in dem eine Ablésung zwar ebenfalls moglich, jedoch weniger wahrscheinlich ist. So waren etwa die im Rahmen
der Massnahmen abgel6sten Falle im Mittel wahrend weiterer 4 Jahre von der Sozialhilfe Basel-Stadt zu unterstiitzen gewesen.
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In einer rein finanziellen Betrachtungsweise negativ zu Buche schldgt die Massnahme vertiefte Begleitung
des AlZ, auch wenn ein wesentlicher Teil der anfallenden Kosten durch die erzielten Ertréage kompensiert
wird. Dies gilt noch verstarkt, wenn die geschatzten zusatzlichen Ertréage dieser Massnahme aus [V-Anmel-
dungen und daraus resultierenden IV-Rentenzusprachen in Héhe von jahrlich zwischen 48'000 CHF bis
118'000 CHF mitberucksichtigt werden, die als nicht beabsichtigte Nebenfolge dieser Massnahme zu be-
trachten sind und im Rahmen der Hochrechnung nicht angerechnet wurden.

Zu beachten ist, dass die Ergebnisse der Wirkungsanalyse wie auch der Hochrechnung bei den beiden
Massnahmen vertiefte Begleitung AlZ sowie Abklarung der Anspriiche auf Familienzulagen u.a. aufgrund
tiefer Fallzahlen und eines kurzeren Beobachtungszeitraums gegentber den beiden anderen evaluierten
Massnahmen weniger robust und mit grosserer Unsicherheit behaftet sind.

Weitere vorteilhafte Auswirkungen der Massnahmen des Pilotprojekts

Im Rahmen einer Gesamtbetrachtung sind neben den direkten finanziellen Einsparungen fur die Sozial-
hilfe Basel-Stadt, die im Fokus dieses Mandats standen, auch allféllige weitere und ebenfalls nicht-mone-
tare Auswirkungen mit einzubeziehen. Dazu gehéren etwa die Verbesserung der gesundheitlichen Situa-
tion und der sozialen Integration der Betroffenen, oder bspw. eine Entlastung der Fallfihrenden mittels
prozessualer und organisatorischer Verbesserungen. Diese Effekte lassen sich nicht quantifizieren, sind
aber ebenfalls von Bedeutung und kénnen ein Grund sein, eine nicht vollsténdig kostendeckende Mass-
nahme in den Regelbetrieb zu Uberfihren und damit verbundene Mehrkosten bewusst in Kauf zu neh-
men.

Die Massnahme vertiefte Begleitung des AlZ etwa zeichnet sich dadurch aus, dass Uber das Ziel der Er-
werbsintegration hinaus bei Klientinnen und Klienten mit komplexen Problemlagen vielféltige positive Ver-
anderungen angestossen werden konnten. In vielen Fallen fuhrte die vertiefte Begleitung zu einer Verbes-
serung der gesundheitlichen, psychosozialen oder familiaren Situation und damit zu einer allgemeinen
Stabilisierung sowie einer héheren Lebensqualitat der Betroffenen. In einzelnen Féllen wurde zudem eine
IV-Anmeldung eingeleitet, die bei einer Rentenzusprache indirekt ebenfalls zu einer Ablésung aus der So-
zialhilfe fihren kann, wenn auch nicht Uber das primér mit der Massnahme angestrebte Ziel einer Er-
werbsintegration. Aus einer solchen umfassenden Perspektive ist das bei der Konzeption primar ange-
strebte Wirkungsziel einer zeitnahen Integration in den Arbeitsmarkt nur eine von mehreren positiven Wir-
kungen der Massnahme. Dies bestatigen auch die Ergebnisse der im Rahmen des Zusatzmandats durchge-
fuhrten vertieften qualitativen Dossieranalyse (Bannwart & Sager 2025).

Bei der Massnahme zu den Familienzulagen sind neben den nachtraglich geltend gemachten Ansprichen,
die sich als finanzielle Mehreinnahmen niederschlagen, auch die durch das Projekt angestossenen organi-
satorischen und prozessualen Weiterentwicklungen hervorzuheben. Nach Einschatzung der befragten
Fachpersonen ist es aufgrund der Erfahrungen mit dem Pilotprojekt prufenswert, die Bearbeitung der An-
spruche auf Familienzulagen vollumfanglich der entsprechenden Fachabteilung zu Gbertragen. Dort kann
diese Aufgabe zentral, fachlich fundiert und effizient ausgeftihrt werden, wodurch gleichzeitig eine Ent-
lastung der Fallfihrung erreicht wird.

Auch bei den beiden finanziell am ertragreichsten Massnahmen zur IV sind weitere positive Wirkungen
festzuhalten. Wie von den befragten Fachpersonen betont, entlastet eine sachgerechte IV-Rentenzuspra-
che nicht nur die Sozialhilfe finanziell. Sie verbessert zugleich die rechtliche und finanzielle Situation der
betroffenen Personen, die zudem bei der IV angemessen aufgehoben sind. Zudem fuhrt die im Rahmen
des IV-Verfahrens erfolgende vertiefte Abklarung der gesundheitlichen Situation haufig zu einer hdheren
Lebensqualitat der Betroffenen, da geeignete medizinische und psychosoziale Massnahmen eingeleitet
werden kénnen.
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Médglichkeiten zur Optimierung der Massnahmen

Im Rahmen der Evaluation konnte die Wirksamkeit und das unterschiedliche finanzielle Einsparungspoten-
zial der vier Einzelmassnahmen detailliert aufgezeigt werden. Zugleich wurden, insbesondere gestutzt auf
die durchgefuhrten Interviews mit den beteiligten Fachpersonen, auch verschiedene Méglichkeiten zur
Optimierung und Weiterentwicklung festgestellt, die im Hinblick auf eine allfallige Uberfihrung der Mass-
nahmen in den Regelbetrieb prifenswert sind.

So ware bei der vertieften Begleitung des AlZ eine systematische Kommunikation der erweiterten Aufnah-
mekriterien an die zuweisenden Fallfihrenden angezeigt, um sicherzustellen, dass allen geeigneten Klien-
tinnen und Klienten der Sozialhilfe der Zugang zur Massnahme offen steht. Zudem ist zu prufen, ob die
derzeit relativ begrenzte Kapazitat dieser Massnahme dem tatsachlichen Bedarf entspricht oder gegebe-
nenfalls auszubauen ist — insbesondere, falls der Zugang weiter gedffnet wird. Weiter ist zu bedenken,
wie die Massnahme des AIZ sich zur regularen Fallfthrung und deren Aufgaben verhalt, sowohl grund-
satzlich als auch im Einzelfall, und es gilt eine gute Koordination sicherzustellen. Die im Zusatzmandat ge-
wonnenen Erkenntnisse (Bannwart & Sager 2025) bieten hierzu ebenfalls wertvolle Hinweise.

Fur die Massnahme zur Abkldrung von Anspriichen auf IV-Leistungen zeigten die Gesprache mit den be-
teiligten Fachpersonen, dass die im Verlauf des Pilotprojekts geschaffene Stelle einer spezialisierten sozial-
arbeiterischen Begleitung ein zentrales Element der Umsetzung darstellt. Eine Weiterfihrung dieser Funk-
tion erscheint daher nur konsequent. Zudem sollte das derzeitige Auswahlkriterium — ein Sozialhilfebezug
von zehn Jahren oder langer — Uberprift werden, da sich gezeigt hat, dass eine Abklarung oftmals bereits
zu einem friiheren Zeitpunkt angezeigt gewesen wdre. Auch bei der zweiten IV-bezogenen Massnahme,
der rechtsdienstlichen Prifung negativer IV-Vorbescheide, ist von einem noch nicht vollstandig ausge-
schopften Potenzial auszugehen. Entsprechend ware zu prifen, ob eine Erweiterung der Auswahlkriterien
nach fachlichen Gesichtspunkten sinnvoll ist.

Wirde die Massnahme zur Abklarung nicht eingel6ster Anspriiche auf Familienzulagen mit dem beste-
henden Kriterium zur Auswahl der zu prtfenden Félle unverandert weitergefthrt, ware sie mit den derzeit
eingesetzten personellen Ressourcen langfristig Uberdotiert. Innerhalb eines Jahres konnten Félle abgear-
beitet werden, die sich Uber einen Zeitraum von etwas mehr als 3 Jahren angesammelt hatten. Eine konti-
nuierliche Bearbeitung klnftig neu anfallender Félle liesse sich somit bereits mit rund einem Drittel der
derzeitig eingesetzten personellen Kapazitdten gewahrleisten. Gemass den befragten Fachpersonen hat
sich jedoch gezeigt, dass das zur Identifikation der zu prtfenden Félle angewandte Kriterium zu eng ge-
fasst ist und im Fallfhrungssystem zahlreiche weitere Félle bestehen, bei denen Anspriche auf Familien-
zulagen potenziell nicht eingefordert wurden. Daher ware es aus Sicht der befragten Fachpersonen sinn-
voll, die Gberschissigen personellen Ressourcen daflr einzusetzen, mittels erweiterter Auswahlkriterien
zusatzliche potenzielle Anspriiche zu identifizieren und zu prufen. Auf diese Weise liesse sich das Potenzial
der Massnahme umfassender ausschopfen.

Impulse zur Weiterentwicklung der Sozialhilfe Basel-Stadt

Das Pilotprojekt lieferte wahrend seiner Laufzeit wertvolle Impulse fur die organisatorische und prozessu-
ale Weiterentwicklung der Sozialhilfe Basel-Stadt, wie aus den Gesprachen mit den Fachpersonen hervor-
ging. Die Erfahrungen aus den beiden Massnahmen der Fachabteilungen — zur Prifung von IV-Anspri-
chen und zur Geltendmachung von mutmasslich nicht eingeldsten Anspriichen auf Familienzulagen — ver-
deutlichen, dass die umfassende Ubernahme der Zustandigkeit und Gesamtverantwortung fur abge-
grenzte Aufgabenbereiche durch die Fachabteilungen eine spezialisierte, qualitativ hochwertige und zu-
gleich effiziente Bearbeitung ermoglicht. Dadurch wird die Fallfthrung wirksam entlastet und kann sich
starker auf ihre Kernaufgaben konzentrieren. Eine konsequente Weiterverfolgung dieser Stossrichtung
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wurde die Rolle der Fachabteilungen als spezialisierte Kompetenzzentren und leistungsfahige Support-
Dienstleister fur die Fallfihrung weiter starken.

Die Evaluationsergebnisse weisen zudem auf ein erhebliches finanzielles Potenzial bei der Identifikation
moglicher IV-Anspriche hin, insbesondere bei Klientinnen und Klienten mit langerfristigem Sozialhilfebe-
zug. Neben der Fortfhrung der im Pilotprojekt eingefihrten [V-Massnahmen bietet es sich an, auch die
fallfuhrenden Mitarbeitenden starker fur diese Thematik zu sensibilisieren und gezielt fortzubilden, insbe-
sondere hinsichtlich der Erkennung und des Umgangs mit psychischen Erkrankungen.

Ein Teil der Klientinnen und Klienten der Sozialhilfe benttigt eine engmaschige und intensive Begleitung,
und zwar Uber den Aspekt der reinen Erwerbsintegration hinaus, wie die Massnahme , AlZ vertiefte Be-
gleitung” veranschaulichte. Durch gezielte Interventionen und ausreichend Ressourcen konnten auch bei
komplexen Problemlagen vielféltige sozialarbeiterische Wirkungen erzielt werden. Vor diesem Hintergrund
stellt sich die Frage, wie die Betreuung langjahriger Unterstttzungsfélle in der regularen FallfGhrung wei-
terentwickelt werden kann, um Handlungsbedarf friihzeitig zu erkennen und sozialarbeiterische Wir-
kungspotenziale konsequent zu nutzen. Dabei sind auch die Rollen und Zustandigkeiten von sozialarbeite-
rischer und kaufmannischer Fallfihrung im Hinblick auf ein optimales Zusammenspiel zu reflektieren.
Diese Aufgabe ist anspruchsvoll, insbesondere angesichts knapper personeller Ressourcen und betrachtli-
cher Fallbelastung.
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Anhang

A-1 Liste der interviewten Fachpersonen

Tabelle 15: Im Rahmen der Evaluation befragte Fachpersonen der Sozialhilfe Basel-Stadt

Befragte Fachpersonen
Ruedi llles, Amtsleitung

Massnahmen:

Maria Jurkovic Loffler, Bereichsleiterin Existenzsicherung + Sozialberatung

Guido Wizent, Abteilungsleiter Rechtsdienst

Bernhard Heeb, Bereichsleiter Migration + Integration

Gerd Misenta, Abteilungsleiter Qualitat + Controlling

Thierry Fernandes, Teamleiter Team 33 (Familienzulagen)

Susanne Shillova, Teamleiterin Team 32/Fachgruppe Subsidiaritat 23 (IV-Abklarungen)

Fallfihrung:

Christoph Waber, Teamleiter Team 23 (kaufmannische Fallfihrung)
Jana Pinske, kaufmannische Fallfihrung

Catherin Koch, Sozialberatung
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1 Ausgangslage

1 Ausgangslage

1.1 Auftrag und Fragestellungen

Im Mai 2021 hat der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt dem Ratschlag «Pilotprojekt fir eine Reduktion
der Sozialhilfekosten durch gezielten Einsatz von zusatzlichen Personalressourcen» zugestimmt. Befristet
fur die Jahre 2022 bis 2027 werden in der Sozialhilfe Basel-Stadt in den Bereichen Arbeitsintegration und
Subsidiaritat (Geltendmachung von IV-Anspriichen und Familienzulagen), bei welchen von einem substan-
ziellen Potenzial fur Mehreinnahmen, respektive Kosteneinsparungen ausgegangen wird, spezifische Mas-
snahmen umgesetzt und entsprechend die verfliigbaren personellen Ressourcen ausgebaut. Das Buro fur
arbeits- und sozialpolitische Studien (BASS) evaluiert dieses Pilotprojekt in Form einer externen Begleitstu-
die. Im Zentrum dieser Evaluation stehen eine Wirkungsanalyse, die mittels statistischer Analysen der ver-
fugbaren quantitativen Daten die Wirkung der ergriffenen Massnahmen auswertet, sowie eine Hochrech-
nung der finanziellen Auswirkungen der geschatzten Effekte.

Das Arbeitsintegrationszentrum (AlZ), welches Menschen in der Sozialhilfe auf dem Weg in den ersten Ar-
beitsmarkt unterstitzt, setzt im Rahmen dieses Pilotprojekts die Massnahmen «Vertiefte Begleitung /
Coaching» um. Ergénzend zur Evaluation des Gesamtprojekts hat das AlZ mit einer qualitativen Analyse
die Qualitat und Wirksamkeit der einzelnen Beratungsprozesse untersuchen lassen. Damit kénnen die vor-
rangig auf das zentrale angestrebte Ergebnis fokussierten quantitativen Analysen (Kosteneinsparungen
aufgrund beruflicher Integration) mit wertvollen Erkenntnissen zum Beratungsprozess an sich sowie zu
den nicht intendierten Effekten der vertieften Begleitung erganzt werden. Dadurch lassen sich die Potenti-
ale und Grenzen einer vertieften Begleitung differenzierter aufzeigen.

Im Zentrum der Untersuchung standen folgende Ubergeordnete Fragestellungen:

B Wie sind die Beratungsprozesse in der vertieften Begleitung im Einzelnen verlaufen?

B Welches war die persénliche Ausgangslage der Klient/innen: welche Faktoren sprachen gegen eine Auf-
nahme ins AIZ oder gegen eine Fortfihrung des Arbeitsintegrationsprozesses im Rahmen der bestehenden
Programme des AlZ?

B Wie wurden diese Themen von den Beratenden adressiert?

B Zu welchen Entwicklungen und Ergebnissen — intendierten und nicht intendierten — fthrten die Bera-
tungsprozesse?

1.2 Aufbau des Berichts

Der vorliegende Bericht ist wie folgt aufgebaut: In Kapitel 2 werden das methodische Vorgehen und die
Datengrundlagen erldutert und im darauffolgenden Kapitel 3 die Massnahme beschrieben und im Arbeits-
integrationszentrum AlZ verortet. In den Kapiteln 4 und 5 werden die Ergebnisse prasentiert: zum einen
die Ergebnisse aus den Dossieranalysen, und zum anderen die Auswertungen der Gesprache mit den
Teamleitenden und den Beratenden (Coaches). Im Fazit in Kapitel 6 werden die wichtigsten Ergebnisse
zusammengefasst und kommentiert.

Zur Veranschaulichung der individuellen Beratungsprozesse wurden basierend auf den ausgewerteten
Dossiers 10 anonymisierte Fallbeispiele verfasst. Die Fallbeispiele finden sich in Anhang A-1. Im Bericht
wird in verschiedenen Unterkapiteln auf die Fallbeispiele im Anhang verwiesen, in denen sich die beschrie-
benen Aspekte illustrativ zeigen.
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2 Methodisches Vorgehen und Datengrundlagen

2 Methodisches Vorgehen und Datengrundlagen

Der Bericht stltzt sich auf zwei zentrale Mandate: eine Dossieranalyse sowie eine Analyse der Mass-
nahme. Beide Zugange ergdnzen sich, indem einerseits die individuelle Fallarbeit nachgezeichnet und an-
dererseits allgemeine Erkenntnisse zu den strukturellen Rahmenbedingungen, den erreichten Zielperso-
nen, Abgrenzung zur regularen Beratung, bearbeiteten Problemstellungen, Wirkungen wie auch den Er-
fahrungen zu Moglichkeiten und Grenzen der vertieften Begleitung herausgearbeitet werden.

2.1 Mandat Dossieranalyse

Insgesamt wurden 34 Dossiers in die Analyse miteinbezogen. Die analysierten AlZ-Dossiers beinhalten je-
weils ein detailliertes Protokoll sémtlicher Kontakte zwischen Coach und Klient/in — unabhéngig davon, ob
diese personlich, telefonisch oder per E-Mail stattfanden — sowie die behandelten Themen, Austausche
mit Fachpersonen, Abkldrungen und auch nicht wahrgenommene Termine. Erganzt wird dieses Protokoll
durch einen zusammenfassenden Bericht, in dem das Profil der Klientin oder des Klienten sowie die Fall-
strategie zu Beginn der vertieften Begleitung dargestellt sind. Bei abgeschlossenen Fallen liegt zudem ein
Schlussfolgerungsdokument vor, das den Verlauf und den Stand beim Abschluss beschreibt. Dartber hin-
aus enthalten die Dossiers ein Hauptprotokoll der Sozialberatung, welches in die Analyse jedoch nur er-
ganzend einbezogen wurde.

Das Auswertungsraster fur die in Freitext verfassten AlZ-Dossiers wurden basierend auf den verfugbaren
Unterlagen (u.a. Beispieldossiers) erarbeitet und durch die Auftraggeberschaft validiert. Im Rahmen der
Dossieranalyse wurde fur jeden Einzelfall die Ausgangslage bei Beginn der vertieften Begleitung erfasst.
Dabei standen insbesondere soziodemografische Merkmale, Sprach- und Integrationsfaktoren, der Ge-
sundheitszustand sowie die berufliche Situation der Klientinnen und Klienten im Fokus. Dartber hinaus
wurde untersucht, wie lange die Begleitung bereits andauerte, mit welcher Frequenz Kontakte stattfan-
den, welche Problemstellungen bearbeitet und welche Massnahmen ergriffen wurden. Ebenso wurde be-
trachtet, welche Themen im Verlauf der Begleitung aufgegriffen wurden und welche Entwicklungen und
Ergebnisse der Beratungsprozess insgesamt hervorbrachte.

Als Ergebnis der Dossieranalyse wurde ein Excel-Dokument erstellt, das die im vorangehenden Abschnitt
beschriebenen Aspekte in strukturierter und zusammengefasster Form fur alle analysierten Falle darstellt.
Daruber hinaus wurden zehn anonymisierte Fallportrats ausgearbeitet, die dazu dienen, die in diesem
Bericht behandelten Erkenntnisse zur Umsetzung und zu den Erfahrungen mit der vertieften Begleitung
exemplarisch zu veranschaulichen und damit die Ergebnisse der Analyse besser greifbar zu machen. Die
Fallbeispiele finden sich im Anhang.

2.2 Mandat Massnahmenanalyse

Im Rahmen dieses Mandats ging es darum, allgemeine Erfahrungen aus den Beratungsprozessen, Ge-
meinsamkeiten in den Ergebnissen der Dossieranalysen, Aussagen zur wahrgenommenen Wirkung der
Methode auf die Zielgruppe und die Zielerreichung sowie der daftir notwendige Aufwand an Zeit und Ex-
pertise zusammenzutragen, und Potentiale und Grenzen einer vertieften Begleitung aufzuzeigen.

Zur Datengrundlage gehorte einerseits die Auswertung zentraler Projektdokumente, insbesondere
der Konzepte der einzelnen AlZ-Segmente und der Zusammenarbeit mit der Sozialberatung. Diese bilde-
ten die Grundlage fur die Erstellung der Detailkonzeption und der Leitfaden fur die Interviews mit den
Teamleitenden und den Coaches. Andererseits wurden ein Gruppen-Interview mit beiden Teamleitern des
AlZ sowie ein Gruppengesprach mit den vier Coaches der vertieften Begleitung durchgefthrt, deren Er-
kenntnisse in die Berichterstattung einflossen (vgl. Tabelle 4 im Anhang).
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3 Verortung der vertieften Begleitung im Arbeitsintegrationszentrum AlZ

Die Sichtweise der AlZ-Teamleitenden wurde in einem gemeinsamen Online-Gesprach erfasst. Im Vor-
dergrund standen die konkrete Umsetzung der vertieften Begleitung, der Ablauf der Aufnahme in die
Massnahme, die angewandten Kriterien fur Aufnahme und Abschluss, die personellen Ressourcen und
Auslastung, die Zusammenarbeit mit der Sozialberatung sowie mégliche Optimierungen. Zudem wurden
Erfahrungen zur Zielgruppe, zu den erreichten Wirkungen — insbesondere auch Uber die berufliche In-
tegration hinaus — sowie forderliche und hinderliche Faktoren thematisiert. Abschliessend wurden die
Teamleitenden gebeten, Bilanz zur Massnahme zu ziehen.

Die Perspektive der vier Coaches, die die vertiefte Begleitung im analysierten Zeitraum umgesetzt
haben, wurde in einem dreistiindigen Gruppengesprach vor Ort im AlZ erfasst. Thematisiert wurden die
konkreten Inhalte der Beratungstatigkeit, der Umfang und Einsatz der verfugbaren zeitlichen Ressourcen,
die Einschatzung der Wirkung der vertieften Beratung sowie Aspekte, die fur oder gegen eine Weiterfuh-
rung der Massnahme sprechen. Ausserdem wurde auch die Ausgestaltung der Zusammenarbeit mit inter-
nen und externen Stellen im Rahmen der vertieften Begleitung erfragt.

3 Verortung der vertieften Begleitung im Arbeitsintegrationszentrum
AlZ

Das Arbeitsintegrationszentrum AlZ unterstitzt Menschen in der Sozialhilfe dabei, auf dem Arbeitsmarkt
Fuss zu fassen und sich sozial integrieren zu kénnen. Die Klient/innen werden von den zustandigen Sozial-
arbeitenden der Sozialberatung angemeldet, wenn sie bestimmte Kriterien bezuglich Arbeitsfahigkeit er-
fullen (Minimalanforderungen Gesundheitszustand, zeitliche Verfugbarkeit) (AlZ 2019). Im AIZ stehen die
vier Segmente «Sprachliche Integration», «Abklarung der Arbeitsmarktperspektive», «Berufliche Integra-
tion» sowie im Rahmen des Pilotprojekts «Vertiefte Begleitung» zur Verfiigung.

Gemass dem Konzept der Massnahme «Vertiefte Begleitung / Coaching» des Pilotprojektes (AlZ 2022)
werden arbeitsfahige Personen, die nicht dauerhaft an einer Erwerbstatigkeit gehindert sind, aber auf-
grund zu geringer Erfolgsaussichten Ublicherweise nicht weiter beraten werden, im Rahmen des Pilotpro-
jekts im AIZ behalten und in vertiefter Form begleitet, d.h. je nach Bedarf enger (haufigere und langere
Gesprache) und Uber einen langeren Zeitraum. Konkret handelt es sich bei der Zielgruppe einerseits um
Personen, welche die Abklarung Arbeitsmarktperspektive durchlaufen haben mit dem Befund, dass die
Arbeitsmarktfahigkeit innerhalb von 12, in Ausnahmefallen innerhalb von max. 36 Monaten, nicht zu er-
reichen ist. Dies etwa aufgrund von schlechter physischer Gesundheit oder mangelnder psychischer Stabi-
litat. Andererseits sind Personen in der Zielgruppe, welche die reguldren Angebote des AlZ erfolglos been-
det haben, sei dies aufgrund unzureichender Mitwirkungsfahigkeit oder Uberschrittener Zeitbudgets. Die
vertiefte Begleitung ist zeitlich grundsatzlich unbefristet, wird aber jeweils immer fur die nachsten 12 Mo-
nate geplant. Sie wird fortgefuhrt, solange Fortschritte erzielt werden und eine Integration nicht vollends
als unrealistisch erachtet wird. Die Intensitat der Betreuung wird individuell festgelegt.

4 Konkrete Umsetzung der vertieften Begleitung

Im Folgenden wird ausgefuhrt, wie sich die konkrete Umsetzung der Massnahme «Vertiefte Begleitung»
gestaltet. Als Grundlage dienen dazu einerseits Informationen, welche im Rahmen der Dossieranalyse zu-
sammengetragen wurden. Andererseits werden die Ausfihrungen und Einschatzungen der Teamleiten-

den des AIZ sowie der Coaches der vertieften Begleitung, welche in den Interviews und Gruppengespra-
chen abgeholt werden konnten, dargestellt.
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4 Konkrete Umsetzung der vertieften Begleitung

4.1 Rahmenbedingungen / personelle Ressourcen

Fur die Umsetzung der vertieften Begleitung wurden befristet ab dem 1.1.2022 die personellen Ressour-
cen des AlZ um 100 Stellenprozente aufgestockt (Regierungsratsbeschluss 2021). Aus dem Interview mit
den Teamleitenden sowie dem Gruppengesprach mit den Coaches ging hervor, dass fur Falle mit vertief-
ter Begleitung pro Monat ein doppelt so hohes Stundenetat zur Verfigung steht wie fur reguldre Falle mit
hoher Beratungsintensitat (+8h). Von den insgesamt 12 Personen, welche aktuell im Segment der Berufli-
chen Integration Falle begleiten, tbernehmen vier Coaches Félle, welche in die vertiefte Begleitung Uber-
fihrt werden. Pro Coach werden neben den regularen Fallen maximal funf Falle mit vertiefter Begleitung
betreut. Die Kapazitatsgrenzen pro Coach hangen immer auch von der Auslastung der Coaches mit regu-
laren Fallen in der Beruflichen Integration zusammen.

4.2 Zielpersonen und Selektion

4.2.1 Mengengeriist und Zusammensetzung der vertieft begleiteten Personen

Von Beginn 2022 bis Mitte 2025 wurden insgesamt 42 Personen in die vertiefte Begleitung aufgenom-
men. Fur die Dossieranalyse wurden uns 34 Dossiers Gbermittelt, die bis Ende 2024 in die vertiefte Beglei-
tung aufgenommen wurden.! Sie bilden die Grundlage fur die nachfolgenden Auswertungen.

Das Geschlecht der in der vertieften Begleitung betreuten Klientel ist weitgehend ausgewogen. Eine
leichte Mehrheit ist mannlich (56%). Knapp 8 von 10 Personen sind zum Zeitpunkt des Programmeintritts
maximal 40 Jahre alt, wobei die 26-40-Jahrigen mit knapp 60% klar die grésste Altersgruppe stellen. Per-
sonen Uber 55 Jahre wurden in der vertieften Begleitung keine betreut (vgl. Abbildung 12).

Abbildung 1: Zusammensetzung der vertieft begleiteten Personen — nach Geschlecht und Alter

Geschlecht [n=34]
= Frauen Manner

Altersgruppen [n=34]
m 18-25 m26-40 = 41-55 = 56-65

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Quelle: AlZ-Dossiers, Berechnungen BASS

Die Halfte der vertieft begleiteten Personen verfligt Uber die schweizerische Staatsburgerschaft. Unter den
17 Personen mit auslandischer Staatsangehorigkeit stammen 12 aus einem Land ausserhalb der EU bzw.
der EFTA (vgl. Abbildung 2). Von den auslandischen Teilnehmenden besitzen 41 % eine Niederlassungs-
bewilligung (Ausweis C) und 35 % eine Aufenthaltsbewilligung (Ausweis B). Bei den Ubrigen 24 % liessen
sich die Bewilligungsarten aufgrund der Angaben in den Dossiers nicht eindeutig feststellen.

! Stichtag fur den Datenabzug war der 31.3.2025, zu welchem Datum alle Dossiers aktualisiert wurden.
2 Die absoluten Zahlen aller in diesem Kapitel prasentierten Auswertungen sind im Anhang in Tabelle 3 ersichtlich.
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4 Konkrete Umsetzung der vertieften Begleitung

Die Deutschkenntnisse der vertieft begleiteten Personen spiegeln weitgehend die nationale Zusammenset-
zung wider: Fir die Mehrheit (65 %) ist Deutsch bzw. Mundart die Muttersprache — dazu zahlen alle
Schweizerinnen und Schweizer sowie jene Auslanderinnen und Ausldnder, die in der Schweiz aufgewach-
sen sind. Eingewanderte Auslanderinnen und Auslander verfigen Gberwiegend Uber eine selbststandige
Sprachverwendung, entsprechend einem Deutschniveau von B1 oder B2 geméss dem gemeinsamen Euro-
paischen Referenzrahmen fur Sprachen (GER). Nur etwas mehr als jede zehnte Person (12 %) weist ledig-
lich ein elementares Deutschniveau von A1 oder A2 auf.

Abbildung 2: Zusammensetzung der vertieft begleiteten Personen — nach Nationalitdt, Aufenthaltsstaus
und Deutschkenntnissen

Nationalitat [n=34]
n CH = EU/EFTA ausserhalb EU/EFTA

Aufenthaltsstatus [n=17]
mB =C keine Angabe

Deutschkenntnisse [n=34]

m elementare Sprachanwendung (A1/A2) = selbsténdige Sprachanwendung (B1/B2) Muttersprache
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Quelle: AlZ-Dossiers, Berechnungen BASS

Da die Zielgruppe der Massnahme Personen mit eingeschrankter Arbeits- bzw. Arbeitsmarktfahigkeit sind,
Uberrascht es nicht, dass die grosse Mehrheit (85 %) beim Eintritt in die vertiefte Begleitung keiner Er-
werbstatigkeit nachgeht. Von den funf Personen, die zu diesem Zeitpunkt erwerbstatig sind, arbeiten alle
lediglich in einem geringen Pensum, meist auf Abruf (vgl. Abbildung 3).

Etwas mehr als die Halfte der begleiteten Personen ist beim Programmeintritt alleinstehend. Gut ein Vier-
tel (27 %) hat ein oder mehrere Kinder, wobei es sich mehrheitlich um alleinerziehende Mutter handelt.

Ein zentrales Merkmal der Personen in der vertieften Begleitung ist der beeintrachtigte gesundheitliche
Zustand: Mehr als acht von zehn Betroffenen leiden unter gesundheitlichen und/oder psychischen Beein-
trachtigungen, Uber die Halfte ist von beidem betroffen. Die kérperliche Gesundheit ist bei knapp 60 %
eingeschrankt, die psychische Gesundheit sogar bei drei von vier Personen (77 %).
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4 Konkrete Umsetzung der vertieften Begleitung

Abbildung 3: Zusammensetzung der vertieft begleiteten Personen — nach Erwerbs- und familidrer Situa-
tion sowie Gesundheitszustand

Erwerbssituation [n=34]

m keine Erwerbsarbeit Erwerbsarbeit in geringem Pensum

85%

Familidre Situation [n=34]

m alleinstehend verheiratet/ in Partnerschaft ohne Kinder

verheiratet/ in Partnerschaft mit Kind(ern) = alleinerziehend

53% 9% 18%

Gesundheitszustand [n=34]

m keine Probleme gesundheitliche Probleme
psychische Probleme m gesundheitliche und psychische Probleme
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Quelle: AlZ-Dossiers, Berechnungen BASS

Die eingeschrankte Arbeits- bzw. Arbeitsmarktfahigkeit zeigt sich neben gesundheitlichen Beeintrachti-
gungen auch im Bereich der Ausbildung und Berufserfahrung (vgl. Abbildung 4). Fast zwei Drittel der
vertieft begleiteten Personen (62 %) verfligen Uber keine Ausbildung, die auf dem Schweizer Arbeitsmarkt
verwertbar ist. Bei eingewanderten Personen liegt dies teils daran, dass sie zwar im Herkunftsland eine
Ausbildung abgeschlossen haben, diese jedoch mangels Anerkennung oder Validierung in der Schweiz
nicht genutzt werden kann. Zudem verfligt nahezu die Halfte aller begleiteten Personen (47 %) Uber
keine oder nur sehr geringe Berufserfahrung auf dem Schweizer Arbeitsmarkt — beispielsweise lediglich
Uber Praktika oder kurze Anstellungen. Selbst Personen, die bereits einige Jahre Berufserfahrung gesam-
melt haben, sind hinsichtlich ihrer Arbeitsfahigkeit oft eingeschréankt, da ihre letzte Anstellung in der Regel
mehrere Jahre zurlckliegt.
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4 Konkrete Umsetzung der vertieften Begleitung

Abbildung 4: Zusammensetzung der vertieft begleiteten Personen — nach verwertbarer (Berufs-)Ausbil-
dung und Arbeitserfahrung in der Schweiz

Verwertbare (Berufs-)Ausbildung [n=34]

= nein mja

Berufserfahrung in der Schweiz [n=34]

mnein m=gering = ja

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Quelle: AlZ-Dossiers, Berechnungen BASS

4.2.2 Ablauf der Selektion in die Massnahme «Vertiefte Begleitung»

Aus den Gesprachen mit den Teamleitenden und den Coaches ging hervor, dass alle Falle, welche in der
vertieften Begleitung betreut wurden, vorher im Segment der Beruflichen Integration waren.? In die ver-
tiefte Begleitung gelangen also grundsétzlich Falle, welche in der reguldren Beratung abgeschlossen wor-
den waren, weil die vorausgesetzte Arbeitsfahigkeit zu tief ist (<50%), die zur Verfligung stehende Bera-
tungszeit Uberschritten ist oder zu viele anderweitige Probleme bestehen, die vor einer beruflichen In-
tegration geklart werden mussen.

Gemass den Teamleitern wurden zu Beginn der Massnahme alle Mitarbeitenden in der Beruflichen In-
tegration intensiv dafir geschult, wann ein laufender Fall fUr die vertiefte Begleitung vorgeschlagen wer-
den soll. Eine vertiefte Begleitung ist angezeigt,

B wenn ein oder mehrere Themen in einer Beratung «Uberborden» und sehr zeitintensiv werden,

B die Beratung und/oder der Beziehungsaufbau generell sehr aufwéandig ist oder mehr Aufwand nétig
wadre, um etwas zu erreichen oder

B wenn man bei einem zentralen Thema nicht weiterkommt*, die Motivation fur eine Veranderung aber
grundsatzlich vorhanden ware und die Einsicht besteht, dass Hilfe benotigt wird.

Grundsatzlich kénnen alle Coaches aus der Beruflichen Integration Falle fur die vertiefte Begleitung an-
melden. Der Vorschlag fur eine Uberfiihrung in die vertiefte Begleitung kommt also immer von Seiten der
Beratungspersonen. Der Aufnahmeentscheid wird nach einer gemeinsamen Fallbesprechung vom Team-
leiter — allenfalls nach Konsultation des zweiten Teamleiters — gefallt. Fur diese ist das Hauptkriterium fur
eine Aufnahme, dass am Horizont eine Chance fur eine Arbeitsmarktintegration gesehen wird. Ansonsten
gibt es neben den oben genannten Aspekten keine harten Aufnahme- oder Ausschlusskriterien.

3 Gemass den Coaches gibt es wenige Falle, die fast direkt in die vertiefte Begleitung kommen, weil sie vorher schon oft zwischen
der Sozialberatung und dem AIZ hin und her gewechselt sind und es sich also um Wiederaufnahmen handelt.

4 Als Beispiel hierfur wurde das Thema Verlasslichkeit genannt: Bei gewissen Féllen scheitern alle Massnahmen daran, dass die Per-
son zwar die AlZ-Termine wahrnimmt, jedoch bei externen Terminen nicht erscheint. Haufig sind Angste und Vermeidungsverhalten
Grund dafir, was in der vertieften Begleitung adressiert werden kann.
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4 Konkrete Umsetzung der vertieften Begleitung

Fur die befragten Coaches ist das wichtigste Kriterium fur eine Anmeldung in die vertiefte Begleitung die
Bereitschaft seitens unterstltzter Person, mitzumachen und etwas verandern zu wollen (Einsicht und Ei-
genmotivation). Viele Falle, die in die vertiefte Begleitung kommen, haben geméss den Coaches psychi-
sche Probleme oder zeigen starke Verhaltensauffélligkeiten. Haufig brauchen diese Falle deutlich mehr
Zeit fur alles, als in der reguléaren Beratung zur Verfigung steht, weshalb dort die Grenzen des Machbaren
erreicht sind.

4.2.3 Friihe Abbriiche (Drop-Outs)

Grundsatzlich besprechen die Coaches die Moglichkeit der vertieften Begleitung mit ihren Klient/innen in
der Beruflichen Integration, die gemass ihrer Einschatzung fur eine vertiefte Begleitung in Frage kommen,
bevor sie einen Antrag bei den Teamleitern stellen. Gemaéss Erfahrung der befragten Coaches stosst das
Angebot bei den Klient/innen auf grosses Interesse, da sich praktisch niemand gegen mehr Unterstiitzung
wehrt. Entsprechend werden nur Personen in die vertiefte Begleitung aufgenommen, die sich auf mehr
Unterstttzung einlassen wollen. Gemass Aussage der Teamleitenden kam in einzelnen Fallen die vertiefte
Begleitung jedoch nie richtig in Gange, weil die Person die Termine nicht wahrgenommen hatte oder an-
dere Probleme auftauchten, die gegen eine Weiterfihrung der vertieften Begleitung sprachen (vgl. dazu
auch Kapitel 4.6).

4.3 Umfang und Ablauf der Beratungsprozesse

4.3.1 Kennzahlen zum Umfang der vertieften Begleitung

Basierend auf den ausgewerteten Dossiers wurden verschiedene Kennzahlen zum Umfang der vertieften
Begleitung zusammengetragen. Im Median® dauert die vertiefte Begleitung 8.5 Monate, wobei die Lauf-
zeiten zwischen den einzelnen Fallen stark variieren: Ein Fall wurde bereits nach eineinhalb Monaten be-
endet, wahrend eine andere Person zum Zeitpunkt der Datenerhebung bereits seit 34 Monaten begleitet
wurde und die Begleitung weiterhin andauert (vgl. Tabelle 1).

Tabelle 1: Kennzahlen zum Umfang der Beratungsprozesse

Durchschnitt Median Min 25 % 75 % Max
Laufzeit (Monate) 11,5 8,5 1,5 5,6 15,8 34
Geplante Termine 11,7 7 2 - - 43
Wahrgenommene Termine 8,7 6 0 - - 38
Abgemeldete Termine 1.1 1 0 - - 5
Unentschuldigte Termine 1,9 1 0 - - 11
Anwesenheitsquote 74 % 79 % 0% 53 % 99 % 100 %
Abmeldungsquote 10 % 7 % 0% 0 % 16 % 36 %
Unentschuldigt-Quote 16 % 8 % 0% 0% 24 % 100 %

Laufzeit: Dauer der abgeschlossenen Falle sowie der laufenden Falle beim Zeitpunkt des Datenabzugs.
Quelle: AlZ-Dossiers, Berechnungen BASS

Im Mittel (Median) werden pro vertiefte Begleitung sieben persdnliche Beratungsgesprache geplant — die
Spannweite ist jedoch gross: In einem Fall wurden lediglich zwei Termine angesetzt, wahrend in einem
anderen insgesamt 43 geplant waren. Dabei werden die vorgesehenen Gesprache nicht immer vollstéandig
wahrgenommen, es kommt auch zu Abmeldungen oder unentschuldigten Abwesenheiten. Die durch-
schnittliche Anwesenheitsquote liegt bei 74 %. In 10 % der angesetzten Termine erfolgt eine Abmeldung,
in 16 % kommt es zu einer unentschuldigten Abwesenheit. Auch hier zeigt sich eine erhebliche Variation

> Dies bedeutet, dass die eine Halfte der Falle kiirzer und die andere Halfte der Félle langer in der vertieften Begleitung waren.
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4 Konkrete Umsetzung der vertieften Begleitung

zwischen den einzelnen Fallen: Eine Person erscheint zu keinem einzigen Termin, wahrend andere aus-
nahmslos an allen vereinbarten Gesprachen teilnehmen.

Ein Drittel der Klient/innen (33 %) wird mit einer hohen Frequenz begleitet, das heiBt vor allem zu Beginn
alle ein bis zwei Wochen. Etwa die Halfte aller Begleitungen findet mit mittlerer Frequenz statt, meist mo-
natlich; bei gut 40 % nimmt diese Frequenz im Verlauf etwas ab. Seltene Kontakte, also eine quartals-
weise Begleitung, betreffen lediglich 6 % der Falle. Weitere 12 % werden variabel nach Bedarf begleitet
ohne klares zeitliches Muster. Insgesamt wird deutlich, dass die Begleitungsintensitat je nach Fall stark va-
riiert, von engmaschig bis hin zu geringer sowie variabler Betreuung. Abbildung 5 zeigt die Verteilung
der Beratungsfrequenzen in der vertieften Begleitung.

Abbildung 5: Frequenz der Beratungsgesprache

Frequenz der Beratungsgesprache

m stabile hohe Frequenz m abnehmend hohe Frequenz stabile mittlere Frequenz
abnehmend mittlere Frequenz = selten m variabel nach Bedarf
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Hinweis: Stabile hohe Frequenz = anhaltende Begleitung jede 1-2 Wochen; Abnehmend hohe Frequenz = zu Beginn wochentlich,
anschliessend monatliche Begleitung; stabile mittlere Frequenz = anhaltende Begleitung jeden oder alle eineinhalb Monate; abneh-
mende mittlere Frequenz = zu Beginn monatlich, anschliessend quartalsweise oder vereinzelte Begleitung; selten = quartalsweise
Begleitung; variabel nach Bedarf = tGber den Beratungszeitraum variierende Begleitungsfrequenz (von wachentlich bis vereinzelt)
Quelle: AlZ-Dossiers, Berechnungen BASS

4.3.2 Ablauf einer vertieften Begleitung

Bei der Aufnahme in die vertiefte Begleitung kommt es gemaéss den Teamleitenden je nachdem, wer die
zustandige Beratungsperson in der Beruflichen Integration war, zu einem Wechsel der Beratungsperson,
da nur vier der insgesamt 12 Coaches vertiefte Begleitungen tUbernehmen. Die Zuteilung zu den vier Coa-
ches hangt von den Kapazitaten, aber auch von der individuellen Passung ab. Bisher konnten gemass Aus-
sage der Teamleitenden alle vorgeschlagenen Falle ohne Wartezeiten in die vertiefte Begleitung aufge-
nommen werden, obwohl die Massnahme immer gut ausgelastet war. In Einzelfallen musste auf zusatzli-
che Coaching-Zeitfenster® ausgewichen werden, wenn die Kapazitaten der vertieften Begleitung ausge-
schopft waren, im Einzelfall zu einem bestimmten Zeitpunkt jedoch noch mehr Zeit benétigt wurde.

Aus dem Gesprach mit den Coaches ging hervor, dass typische AlZ-Falle vorderhand eine Auffrischung der
Bewerbungsunterlagen, aktuelle Arbeitszeugnisse oder eine Aktualisierung ihrer Kompetenzen brauchen.
Diesen Bedurfnissen wird mit einer reguldren Beratung, Arbeitstrainings und/oder Kursen im Rahmen der
Beruflichen Integration entsprochen. Ist die Basis gelegt, kommen die Klient/innen héufig Uber eine Mass-
nahme in die Vermittlung. Die Aufgabe des AlZ-Coaches ist dabei, einen Integrationsplan zu erstellen und
den gesamten Prozess zu koordinieren und zu Uberwachen, die passende Massnahme vorzuschlagen und
einen entsprechenden Platz sicherzustellen. In die vertiefte Begleitung kommen hingegen Falle, die fur
eine erfolgreiche Erwerbsintegration viel mehr benétigen. Das sind Personen, die teilweise schon sehr
lange weg sind vom ersten Arbeitsmarkt oder noch nie wirklich Fuss gefasst haben. Haufig fehlen auch
basale Problemldsungskompetenzen, wodurch ungeltste Alltagsaufgaben oder soziale Konflikte als Gber-
méachtig wahrgenommen werden und die Person blockieren. Im Rahmen der vertieften Begleitung werden

6 Coaching ist ein internes Angebot des AlZ im Rahmen der Beruflichen Integration.
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daher alle moglichen Aspekte des Lebens angeschaut und bei Bedarf gemeinsam bearbeitet — immer im
Hinblick darauf, am Ende einer Arbeitsmarktintegration naher zu kommen.

Die Erfahrung der Coaches zeigt, dass diese Klient/innen haufig eine enge Schritt-fur-Schritt-Begleitung
brauchen. Neben deutlich mehr Beratungsgesprachen, welche die Grundlage fur den Beziehungsaufbau
und das Schaffen einer Vertrauensbasis sind, finden im Rahmen der vertieften Begleitung auch Hausbesu-
che oder eine physische Begleitung zu einem Termin statt — etwas, was aus Ressourcengriinden in keinem
anderen Format moglich ist. Es steht auch mehr Zeit flr Koordination und Austausch/Rucksprache mit an-
deren Fachpersonen zur Verfligung, was beispielsweise 3er-Gesprache mit dem/der Klient/in und anderen
Fachpersonen oder die Vernetzung zu Therapieplatzen ermoglicht. Wenn eine untersttzte Person in einer
Massnahme bei einem externen Anbieter ist, wird diese ebenfalls viel enger begleitet: Normalerweise fuhrt
der AlZ-Coach erst nach 3 Monaten beim Abschluss der Massnahme ein Standortgesprach. In der vertief-
ten Begleitung wird aktiv der Austausch mit der zustandigen Person beim Massnahmenanbieter gesucht.
Zudem kénnen auch wahrend der Massnahme Beratungsgesprache im AlZ vereinbart werden, was nor-
malerweise nicht der Fall ist. Das hohere Zeitbudget in der vertieften Begleitung ermdglicht also, in mehr
Feldern und/oder in einer héheren Intensitat aktiv an einer Problemldsung zu arbeiten. Gemass den Coa-
ches wird in der vertieften Begleitung im Gegensatz zur regularen Beratung nicht mit Sanktionen gearbei-
tet und die Arbeitsfahigkeit muss nicht zwingend bei oder tber 50% liegen, wie in den anderen Angebo-
ten, damit beispielsweise eine Massnahme gestartet wird.

Gefragt nach eingesetzten Coachingmethoden in der vertieften Begleitung wurden Methoden zur Res-
sourcenforderung sowie zur Forderung der Selbstmanagementkompetenzen’, Empowerment-Ansatzens
sowie systemische Ansdtze genannt, welche alle Lebensbereiche bertcksichtigen, in denen es Stabilisie-
rung braucht, bevor eine Arbeitsmarktintegration realistisch wird. In gewissen Fallen kénnen verschiedene
Probleme parallel bearbeitet werden, haufig muss eine Problematik nach der anderen angegangen wer-
den, bis wieder gentigend Ressourcen freigelegt sind, damit sich die Person ernsthaft auf einen Arbeitsver-
such und die Annaherung an den Arbeitsmarkt und die damit verbundenen Konfrontationen einlassen
kann.

Die vertiefte Begleitung wird grundsatzlich fortgefthrt, solange Fortschritte erzielt werden. Am Anfang
wird die vertiefte Begleitung fir ein Jahr gesprochen und nach Bedarf verldngert. Gemaéss der Erfahrung
der Coaches kommt es auch vor, dass die vertiefte Begleitung auf eine relativ kurze Phase beschrankt ist,
wahrend welcher eine sehr enge Betreuung nétig ist. Wenn ein akutes Problemfeld geldst und z.B. eine
Massnahme aufgegleist ist, kann diese Person wieder in die reguldre Beratung umgeteilt werden, weil der
Aufwand far die Betreuung wieder im normalen Rahmen liegt. Gemass den Teamleitenden liegt der Ent-
scheid, wann eine vertiefte Begleitung beendet wird, bei den Coaches. Diese besprechen die Félle auch in
der Inter- und Supervision, um sich darUber auszutauschen, was in einem bestimmten Fall noch sinnvoll
und erfolgsversprechend sein kénnte. Die vertiefte Begleitung wird grundsatzlich dann abgeschlossen,
wenn

W eine erfolgreiche Arbeitsmarktintegration erreicht werden konnte,

W cin Fall bei der IV aufgenommen wird,

B eine Person nicht mehr mitmachen will oder kann,

W oder wenn in den relevanten Lebensbereichen insofern eine Stabilisierung erreicht werden konnte, dass
fur die berufliche Integration eine regulare Begleitung ausreicht (Rucksegmentierung).

7 2.B. Arbeit nach dem Zurcher-Ressourcen-Modell
8 In der Supervision haben sich beispielsweise alle mit der Formel «Wirksamkeit x Wert = Motivation» und der damit verbundenen
Aufbauarbeit auseinandergesetzt.
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4.4 Bearbeitete Problemstellungen

Basierend auf den ausgewerteten AlZ-Dossiers wurde zusammengetragen, welche zentralen Problemstel-
lungen im Rahmen der vertieften Begleitung bearbeitet wurden. Dabei ist zu beachten, dass die nachfol-
gend erwahnten Themen selten isoliert auftreten, sondern bei nahezu allen begleiteten Personen in Kom-
binationen vorlagen. In jeder vertieften Begleitung wurden daher mehrere Problemfelder — zumeist paral-
lel, teilweise nacheinander — bearbeitet. Anzumerken gilt zudem, dass auch in der reguldren Beratung
ahnliche Thematiken bearbeitet werden, in der vertieften Begleitung erfolgt jedoch eine sehr viel starkere
Unterstutzung. Beim Vorliegen gesundheitlicher oder psychischer Beschwerden stand zu Beginn meist
eine Stabilisierung dieser Situation im Vordergrund, um anschliessend weitere Problemstellungen — insbe-
sondere jene mit direktem Bezug zur beruflichen Integration — anzugehen.

Gesundheitliche Probleme sind die haufigste Thematik in den vertieften Begleitungen. In Gber zwei Drittel
der begleiteten Félle (68%) stellen kérperliche oder psychische Beschwerden, die ihre berufliche In-
tegration erschweren, eine zentrale Problemstellung dar, die im Rahmen der vertieften Begleitung schwer-
punktmassig aufgegriffen wurde. Dabei wird in der Regel zundchst eine angemessene medizinische oder
psychologische Abklarung eingeleitet und anschliessend sichergestellt, dass die begleiteten Personen eine
passende Behandlung bzw. Begleitung erhalten. Ziel ist es einerseits, die Arbeitsfahigkeit realistisch einzu-
schatzen, und andererseits eine gesundheitliche Stabilisierung zu erreichen, um die Arbeitsfahigkeit so
weit zu verbessern, dass eine berufliche Integration maglich wird. Bei etwa einem Viertel der begleiteten
Personen (26 %) ging es insbesondere um Abkldrungen zu kérperlichen Beschwerden. Deutlich haufiger
standen jedoch psychische Belastungen wie Depression oder Angstzustédnde im Vordergrund — in 60 %
der Falle war dies ein zentrales Thema in der vertieften Begleitung. Bei 7 der 23 Falle mit einem Fokus auf
gesundheitliche Probleme erfolgte im Verlauf der vertieften Begleitung eine Unterstitzung im Zusammen-
hang mit einer IV-Anmeldung — beispielsweise durch Hilfe bei der administrativen Abwicklung oder bei
der Bewaltigung von Angsten, die mit der Anmeldung oder mit Erstgesprachen verbunden waren.

In knapp der Halfte (47 %) der begleiteten Falle liegen psychosoziale Problematiken vor, die im Rahmen
der Begleitung intensiv bearbeitet wurden. Dabei handelt es sich bei gut einem Drittel (35%) aller Perso-
nen um Belastungsfaktoren, welche sich vor allem aus Spannungen im familidren oder sozialen Umfeld —
beispielsweise durch konflikthafte Beziehungen mit dem (Ex-)Partner, Erfahrungen hauslicher Gewalt oder
dem Verlust naher Angehdriger ergeben. In solchen Fallen wird haufig eine angemessene professionelle
Unterstttzung vermittelt, etwa durch die Opferhilfe oder psychotherapeutische Begleitung. Psychosoziale
Problematiken stehen zudem oft in einem direkten oder indirekten Zusammenhang mit der Arbeitstatig-
keit (32%). Dies zeigt sich unter anderem in mangelnder Kritik- und/oder Kommunikationsfahigkeit, im-
pulsivem Verhalten, Angst vor sozialen Interaktionen, eingeschrankter Belastbarkeit oder fehlender Stress-
resistenz. Auch die erhéhte psychische Belastung durch die Arbeitssuche oder den arbeitsmarktlichen Wie-
dereinstieg nach langeren Unterbrichen und/oder gesundheitlichen Beschwerden spielt eine Rolle. Dar-
Uber hinaus stellen in zwei Fallen Diskriminierungserfahrungen, insbesondere aufgrund der Herkunft, eine
relevante Problematik dar.

Fallbeispiel 1
Arbeitsmarktintegration im Kontext hauslicher Gewalt

Bei fast einem Drittel der Félle (29%) besteht Unterstiitzungsbedarf im administrativen Bereich, weil
basale Problemldsungskompetenzen fehlen und dadurch auch Alltagsaufgaben als Ubermachtig wahrge-

nommen werden und zu Blockaden fuhren: Die Coaches der vertieften Begleitung untersttitzen dabei bei-
spielsweise bei der Suche nach einer neuen Wohnung, der Klarung von Versicherungsangelegenheiten,
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der Verldangerung von Aufenthaltsbewilligungen, bei der Einreichung der Steuererklarung sowie beim Um-
gang mit Finanzen und Schulden.

In 7 Fallen wird die berufliche Integration stark durch Betreuungsaufgaben erschwert — in erster Linie
durch die Betreuung der eigenen Kinder, in einem Fall jedoch auch eines Elternteils. Im Rahmen der ver-
tieften Begleitung wird versucht, passende Betreuungslésungen zu finden, um zeitliche Kapazitaten fur
Qualifizierungsmassnahmen oder eine Arbeitstatigkeit zu schaffen.

Bei fast drei von vier Personen (71%) wird im Rahmen der vertieften Begleitung daran gearbeitet, die
Chancen im Bewerbungsprozess zu steigern. Bei rund einem Viertel der Falle (26%) mussten von
Grund auf neue, realistische Berufsperspektiven erarbeitet werden. Insbesondere bei drei Personen, die im
Ausland eine gute Ausbildung und zum Teil langjéhrige Berufserfahrung erworben haben, deren Qualifi-
kationen jedoch auf dem Schweizer Arbeitsmarkt nicht verwertbar sind, lag hierbei die Hauptproblematik
auf einer sehr starken Diskrepanz zwischen dem Selbst- und dem Fremdbild — das heisst, die beruflichen
Vorstellungen entsprachen Uberhaupt nicht den tatséchlichen Arbeitsmarktfahigkeiten der Klient/innen. In
solchen Féllen musste insbesondere zu Beginn der vertieften Begleitung viel investiert werden, um realisti-
sche berufliche Perspektiven zu entwickeln. Ebenfalls bei etwa einem Viertel der Klient/innen erfolgte eine
gezielte UnterstUtzung im Bewerbungsprozess und bei der Stellensuche. Dazu gehort das Aufzeigen pas-
sender Stellenplattformen, die Untersttitzung bei der Erstellung von Lebenslauf und Bewerbungsschreiben
sowie die intensive Vor- und Nachbereitung von Bewerbungsgesprachen.

Fallbeispiel 2
Erster Schritt in den Schweizer Arbeitsmarkt dank realistischen Berufsvorstellungen

Ein wichtiges Thema ist zudem der schrittweise Aufbau der Arbeits- bzw. Arbeitsmarktfahigkeit,
etwa Uber Praktika oder Arbeitstrainings im zweiten Arbeitsmarkt (41%), der zwar grundsatzlich Teil der
regularen AlZ-Praxis ist, in der vertieften Begleitung aufgrund der Instabilitat der Klientel jedoch besonders
erschwert ist und folglich sehr eng begleitet und betreuungsintensiv ausfallt. Platzierungen im 2. Arbeits-
markt sollen es den Klient/innen ermdglichen, sich an die Bedingungen der Arbeitswelt zu gewhnen und
ihr Arbeitspensum langsam zu steigern. Dabei geht es einerseits um die Organisation solcher Einsatze bei
verschiedenen Anbietern im Raum Basel, andererseits um die parallele Begleitung der Klient/innen auch
wahrend dieser Phase — etwa, wenn Schwierigkeiten auftreten oder sich gesundheitliche Beschwerden
verstarken — sowie den kontinuierlichen Austausch mit den zustéandigen Fachpersonen der Angebote. In
anderen Féllen steht bei solchen Arbeitseinsatzen weniger der Aufbau der Arbeitsfahigkeit im Vorder-
grund, sondern vielmehr die Schaffung einer Tagesstruktur, um beispielsweise eine Stabilisierung der
mentalen Situation zu erreichen. Auch fehlende Qualifikationen konnten von sechs Personen durch ge-
zielte Massnahmen, wie etwa dem Besuch von Nothelfer- oder Deutschkursen, nachgeholt werden.

Fallbeispiel 3
Stabilisierung der gesundheitlichen und mentalen Situation durch Aufbau einer Tagesstruktur

Eine weitere zentrale Problemstellung ist die mangelnde Mitwirkung bzw. Selbstverantwortung der
Klient/innen. Obwohl eine vertiefte Begleitung grundsatzlich nur in Absprache mit den Klient/innen er-
folgt, zeigte sich bei rund einem Drittel der Falle im Verlauf der Begleitung eine unzureichende Mitwir-
kung. In einigen Fallen betraf dies direkt die Wahrnehmung der vereinbarten Termine der vertieften Be-
gleitung. In anderen Féllen zeigte sich die fehlende Mitwirkung eher bei Qualifizierungsmassnahmen wie
dem Besuch von Deutschkursen oder bei der regelmaéssigen Anwesenheit in Arbeitstrainings. Mangelnde
Mitwirkung trat dabei hdufig phasenweise auf und stand oft in Zusammenhang mit psychischen oder ge-
sundheitlichen Belastungen. Teilweise lag sie jedoch auch an einer unzureichenden Organisationsfahigkeit
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der Klient/innen, teilweise auch verbunden mit limitierter Kapazitat aufgrund von Betreuungsaufgaben
oder anderer Termine, welche im Rahmen der vertieften Begleitung gemeinsam adressiert wurde.

4.5 Ergebnisse der vertieften Begleitung

Aus der Dossieranalyse geht hervor, dass Ende Mérz 2025 (Zeitpunkt des Datenabzugs) 23 der 34 analy-
sierten vertieften Begleitungen abgeschlossen waren (vgl. Tabelle 2).

In flinf Fallen konnte durch die vertiefte Begleitung eine Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt er-

reicht werden. In zwei dieser Falle gelang dies durch die erfolgreiche Loslésung von gewalttatigen Ex-Part-
nern. Im einen Fall konnte zusatzlich eine eigene Wohnung organisiert werden, wodurch neue Ressourcen
fur die berufliche Integration freigesetzt wurden. Im anderen Fall wurde neben der Bewaltigung der kon-

flikthaften Beziehung eine realistische berufliche Perspektive entwickelt, die Kritikfahigkeit verbessert und

schliesslich Uber ein Arbeitstraining im gleichen Betrieb der direkte Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt er-

maoglicht. In den drei weiteren Fallen der erfolgreichen Arbeitsmarktintegration trugen vor allem die Orga-
nisation und Begleitung medizinischer Abklarungen sowie die Bearbeitung psychosozialer Problemstellun-
gen zum Erfolg bei.

Fallbeispiel 4
Abklarung und Verbesserung der gesundheitlichen Situation als Schltssel zur Erwerbsintegration

Tabelle 2: Ubersicht Ergebnisse der vertieften Begleitung

Anzahl Anteil
Abgeschlossen 23 68%
Weiterfithrende Ergebnisse 14 61%
Integration in den ersten Arbeitsmarkt 5
Stabilisierung und Ruckfuhrung in regulares AlZ-Segment Berufliche Integration 4
Anmeldung IV / Prafung Rentenanspruch 5
Abbruch 9 39%
Abbruch aufgrund fehlender Mitwirkung 5
Abbruch aufgrund gesundheitlicher Situation/zu tiefer Arbeitsfahigkeit 3
Abbruch aufgrund Wegzugs 1
Total abgeschlossen 23 100%
Noch laufend 11 32%
Vorubergehende Integration in den ersten Arbeitsmarkt; wieder laufend 2
Fortschritte bezlglich Arbeitsmarktfahigkeit durch Losung/Bearbeitung diverser Problemstellungen 6
Arbeit an unterschiedlichen Problemfeldern 3
Total Félle 34 100%

Quelle: AlZ-Dossiers. Berechnungen BASS

In vier weiteren Fallen konnte durch die erfolgreiche Bearbeitung verschiedener Problemfelder im Rah-
men der vertieften Begleitung eine Riicksegmentierung in die reguldren AlZ-Begleitung erreicht und da-
mit eine Grundlage fiir die berufliche Integration geschaffen werden. In einem Fall gelang dies,
nachdem die begleitete Person dank gezielter medizinischer Abklarungen und Behandlungen gesundheit-
lich stabilisiert werden konnten. In zwei weiteren Fallen wurde durch die Aufgleisung einer psychothera-
peutischen Begleitung eine Stabilisierung der mentalen Gesundheit sichergestellt, wodurch wieder Kapazi-
tat fur die berufliche Integration freigesetzt werden konnte. In einem weiteren Fall gelang dank enger Be-
gleitung der erfolgreiche Einstieg und Verbleib in einer Arbeitsmassnahme — trotz anhaltender psychoso-
matischer Beschwerden.

In 5 Fallen konnte die vertiefte Begleitung beendet werden, nachdem eine IV-Anmeldung vorbereitet
und eingereicht wurde. Teilweise wurde zuvor durch Aufgleisung einer psychotherapeutischen
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Behandlung eine Stabilisierung erreicht oder es wurde mithilfe von Arbeitseinsdtzen eine Tagesstruktur als
Uberbriickung bis zur IV-Abklarung geschaffen. In einem Fall spielte zudem die Bearbeitung von Angsten
im Zusammenhang mit der IV eine zentrale Rolle. Kurz nach Beendigung der vertieften Begleitung fuhrte
die IV-Anmeldung bei einer begleiteten Person zu einem positiven Rentenentscheid, der die Ablésung von
der Sozialhilfe ermoglichte; in einem anderen Fall verstarb die betroffene Person, nachdem die IV-Anmel-
dung eingereicht war. Bei einer Person wurde die vertiefte Begleitung beendet, als die IV-Abklarungen
starteten, bei einer weiteren bei Beginn Rentenprifung. In einem Fall kam es zu einer Weitervermittiung
an eine auf das bestehende Krankheitsbild spezialisierte Fachstelle, welche die Wiederanmeldung in die IV
begleitet.

Fallbeispiel 5
Gezielte Ressourcenaktivierung und Einleitung einer IV-Abklarung

In 9 Fallen musste die vertiefte Begleitung ohne Erfolg hinsichtlich der beruflichen Integration oder einer
weiterfihrenden Abklarung beendet werden — das entspricht rund einem Viertel aller Falle, respektive
39% der abgeschlossenen Begleitungen. Davon musste eine Mehrheit aufgrund mangelnder Mitwir-
kung der Klient/innen abgebrochen werden. So kam in einem Fall aufgrund psychischer Probleme nicht
einmal ein Erstgesprach zustande. In einem anderen Fall stellte die mangelnde Mitwirkung ebenfalls von
Beginn weg ein Problem dar und konnte auch durch einen Coach-Wechsel nicht verbessert werden. In
den drei weiteren Fallen konnten zunachst Uber eine gewisse Zeit regelmassige Beratungstermine durch-
gefuhrt werden, anschliessend nahm die Mitwirkung jedoch ab und verunméglichte eine Weiterftihrung.
Drei weitere vertiefte Begleitungen mussten ohne Erfolg abgebrochen werden, da die gesundheitliche
Situation der betroffenen Personen nicht ausreichend stabilisiert oder verbessert werden konnte, um eine
Grundlage fur eine berufliche Integration zu erreichen. Eine weitere vertiefte Begleitung wurde beendet,
da die betreute Person ins Ausland auswanderte.

Nach wie vor laufend waren zum Stand des Datenabzugs Ende Marz 2025 11 der 34 analysierten vertief-
ten Begleitungen.

In zwei Fallen konnte zwischenzeitlich eine Integration in den ersten Arbeitsmarkt und damit eine Abl®-
sung von der Sozialhilfe erreicht werden. Da es sich dabei jeweils nur um befristete Anstellungen gehan-
delt hat und keine Anschlusslésung gefunden werden konnte, wurden die beiden Personen wieder in die
vertiefte Begleitung aufgenommen.

Fallbeispiel 6
Begleitung auf dem Weg zu einer nachhaltigen Integration im ersten Arbeitsmarkt trotz Rtckschléagen

In 6 Fallen, die noch laufen, konnten bereits nennenswerte Fortschritte in Bezug auf die Arbeits-
marktfahigkeit erzielt werden. Einerseits wurde mehrfach eine Stabilisierung der mentalen und/oder kor-
perlichen Gesundheit erreicht — sowohl durch medizinische Abkldrungen wie auch den Aufbau therapeuti-
scher Begleitung — in einem Fall wirkte sich auch die Organisation einer ruhigeren Wohnung positiv auf
die gesundheitliche Situation aus. Andererseits fihrten Arbeitseinsatze, Praktika oder Qualifizierungsmass-
nahmen zum Aufbau einer Tagesstruktur beziehungsweise der schrittweisen Steigerung der Arbeitsfahig-
keit.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die vertiefte Begleitung bei der Mehrheit der Falle po-
sitive Entwicklungen anstossen konnte und sich dadurch die Zukunftsperspektive vieler begleiteter Perso-
nen verbesserte.
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5 Erfahrungen mit der vertieften Begleitung

In diesem Kapitel wird ausgefuhrt, welche Erfahrungen die Teamleitenden sowie insbesondere die Coa-
ches, welche die vertiefte Begleitung umsetzen, mit der vertieften Begleitung gemacht haben und inwie-
fern Moglichkeiten zur Optimierung gesehen werden.

5.1 Moglichkeiten der vertieften Begleitung

Aus dem Gesprach mit den Teamleitenden ging hervor, dass zu Beginn der Umsetzung viel in die Diskus-
sion investiert wurde, was in einer vertieften Begleitung mdglich sein sollte. Am Anfang sei es fir die Coa-
ches schwierig und ungewohnt gewesen, sich wirklich so weit zu 6ffnen, dass sie sich an Themen heran-
wagten, die sie im Rahmen der Beruflichen Integration bis anhin nicht selbst bearbeiteten. In der regula-
ren Beratung werden Falle, die in unterschiedlichen Lebensbereichen Problematiken aufweisen, welche
einer beruflichen Integration im Wege stehen, zurtick an die fallftihrende Person in der Sozialberatung
Uberwiesen, mit dem Hinweis, dass die berufliche Integration weitergefuhrt werden kann, wenn die ent-
sprechende Thematik gelost ist. Solche Falle verbleiben nun im AlZ, womit die vertiefte Begleitung sozial-
arbeiterische Aspekte umfasst, die weit Uber die berufliche Integration hinaus gehen.

Aus dem Gesprach mit den Coaches ging hervor, dass zu Beginn bei einzelnen Coaches auch eine gewisse
Skepsis gegentber der Massnahme bestand, weil Unsicherheiten dariber bestanden, ob es Gberhaupt
maoglich ist, mehr zu machen als in einer regularen Beratung und bei der Zielgruppe Uberhaupt mehr zu
erreichen ist. Entsprechend waren die Coaches grundsatzlich auch positiv Uberrascht, was mit der vertief-
ten Begleitung nun alles bewirkt werden konnte. Eine zentrale Unterstitzung auf diesem Weg war fur die
Coaches die Supervision mit einem externen Psychiater, die sehr viele Fragen im Umgang mit den Kli-
ent/innen klaren und Wege aufzeigen konnte, wie man selbst durchhalten, geduldig bleiben und einen
anderen Blick auf die Situation einnehmen kann.

Aus Sicht der Teamleitenden ist das zentrale Element der vertieften Begleitung, dass massgeschneidert auf
jede Situation eingegangen werden kann und das ganze Spektrum der Sozialen Arbeit zum Einsatz
kommen kann. So kann eine Person auch mal zuhause abgeholt werden und zu einem ersten Termin fur
eine Psychotherapie begleitet werden, was entscheidend fur die Aufnahme einer Therapie sein kann.

Fallbeispiel 7
Aufwandige Stabilisierung in mehreren Lebensbereichen

Neben der Individualitat der Begleitung ist gemass den Coaches auch die Kontinuitat in der Fallarbeit
ein wichtiges Element der vertieften Begleitung und ein Schltssel zum Erfolg: Schritt fir Schritt kénnen
alle relevanten Themen angegangen werden und es ist immer dieselbe Fachperson, die den Prozess be-
gleitet. In der vertieften Begleitung komme man durch den Beziehung- und Vertrauensaufbau haufiger
dahinter, was im Kern fur eine Problematik hinter der erfolglosen Erwerbsintegration steckt. Je nach Kili-
ent/in kénne das viel Zeit beanspruchen, weil viele Personen im privaten wie auch im professionellen Un-
terstitzungsumfeld negative Erfahrungen gemacht haben und es ihnen daher schwerfallt, sich ganz zu
offnen und auf eine Beziehung einzulassen. Unterschiedliche Themen sind zudem sehr schambehaftet,
weshalb so lange wie moéglich versucht wird, die Thematisierung zu verhindern. Psychologische Hilfe anzu-
nehmen ist beispielsweise haufig mit grossen Widerstanden verbunden, insbesondere bei Personen aus
anderen Kulturen. Eine personliche Begleitung zur UPK, zum Arzt oder zur Therapeutin kénne hier viel be-
wirken. In diesem Zusammenhang haben die Teamleitenden auch darauf hingewiesen, dass die Zusam-
menarbeit mit den Klienten durch die vertiefte Begleitung nicht per se einfacher wird. Immer wieder
kommt es auch zu Kontaktabbrichen, werden Probleme weitergetragen oder ist der Umgang generell
schwierig. Die Wirkung der Massnahme entfaltet sich haufig genau in solchen professionell herausfor-
dernden Situationen, wenn die Coaches trotzdem dranbleiben, den Klient/innen nochmals eine Chance
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geben, nochmals einen anderen Zugang ausprobieren und durch diesen intensiven Austausch und den
hohen Einsatz auch starker Vertrauen aufbauen kénnen.

Fallbeispiel 8
Hartnackige Begleitung zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation

Ein wichtiger Vorteil der vertieften Begleitung ist laut den Coaches zudem, dass in einer intensiven Zeit
auch genltigend Ressourcen investiert werden kédnnen, und damit ein positives Momentum genutzt oder
die Motivation aufrechterhalten werden kann. Durch den ldngeren Zeithorizont kénne auch Druck von
den Klient/innen weggenommen werden. Gemadss den Coaches ist die Arbeitsmarktintegration haufig mit
grossen Angsten verbunden. Arbeiten bedeutet fir viele Klient/innen auch eine Konfrontation mit ihren
Problemen. Besonders bei Fallen mit gesundheitlichen und psychischen Problemen, welche eine Mehrheit
ausmachen, muss manchmal viel Zeit investiert werden, um diese Grundpfeiler fur die Arbeitsmarktin-
tegration zu stabilisieren. Gerade bei solchen Féllen ist es gemass den Teamleitenden von Vorteil, dass sie
in der vertieften Begleitung Sanktionen wie Verwarnungen und Ausschlusse flexibler handhaben kénnen,
wenn es der langerfristigen Zielerreichung dient. Ein wichtiges Element der vertieften Begleitung ist daher,
dass die Mitwirkungspflicht nicht unter Sanktionsandrohung eingefordert wird.

5.2 Grenzen der vertieften Begleitung

An Grenzen stosst die vertiefte Begleitung gemass den Teamleitenden etwa dann, wenn bei einer Person
medikamentés behandelbare Krankheiten vorliegen, die Person jedoch entscheidet, diese Medikamente
nicht einzunehmen oder abzusetzen. Eine solche Entscheidung kann nicht Gbersteuert werden und fuhrt
haufig dazu, dass man eine solche Person verliert. Ahnliche Probleme kénnen auch auftreten, wenn Sucht
ein Thema ist. Hindernd kann auch sein, wenn eine Person auch nach langem Vertrauensaufbau relevante
Informationen nicht auf den Tisch legt oder eine verdeckte Agenda verfolgt. Schwierig wird es auch,
wenn sich andere persistente Hindernisse zeigen, wie eingeschrankte kognitive Fahigkeiten, grosse
Schwierigkeiten beim Erlernen der Sprache oder eine zu grosse Kumulation von verschiedenen Einschran-
kungen. Haufig ist der erste Arbeitsmarkt nicht bereit, solche Personen aufzunehmen. In solchen Fallen
kann die vertiefte Begleitung allenfalls die Lebensqualitat verbessern, beispielsweise indem eine Wohnbe-
gleitung oder eine Beistandschaft aufgegleist wird. Danach wird der Fall im AIZ aber abgeschlossen, weil
es keine realistische Chance auf eine Arbeitsmarktintegration gibt. Klar ist zudem, dass die Coaches keine
Therapeuten sind und dass das AlZ nicht die Rolle der IV Gbernehmen kann. Die vertiefte Begleitung kann
hier lediglich dazu beitragen, dass eine Person mit ihrer Problematik an die richtige Stelle gelangt. Fir die
Coaches gibt es zudem eine untiberwindbare Grenze, wenn ein/e Klient/in nicht zu den Beratungsge-
sprach im AlZ auftaucht. Wenigsten mit der Bezugsperson im AlZ braucht es eine minimale Verbindlich-
keit, ansonsten kann nicht gemeinsam gearbeitet werden.

Fallbeispiel 9
Abbruch der vertieften Begleitung aufgrund mangelnder Mitwirkung

Fallbeispiel 10
Beendigung der vertieften Begleitung aufgrund unveranderter gesundheitlicher Einschrankungen
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5.3 Weitere Erfahrungen

5.3.1 Interne Zusammenarbeit mit der Sozialberatung

Die interne Zusammenarbeit gestaltet sich nach Aussage der Teamleitenden sowie der Coaches, analog
zur reguldren Beratung im AlZ, sehr individuell und hangt von den bearbeiteten Themen ab. Teilweise
lauft die Kommunikation vorderhand Uber das Protokoll, teilweise braucht es eine aktive Zusammenarbeit
in Form eines Austauschs zum weiteren Vorgehen oder mittels Dreiergesprach mit dem/der Klient/in.
Grundsatzlich wird das Feedback auf die vertiefte Begleitung aus der Sozialberatung als sehr positiv und
wohlwollend wahrgenommen, naturlich auch, weil die Klient/innen im AlZ verbleiben und dort im Rah-
men der vertieften Begleitung auch nicht direkt arbeitsintegrationsrelevante Aspekte bearbeitet werden,
fur die im reguldren Prozess an die Fallfihrung in der Sozialberatung zurticktberwiesen wird.

Seitens Coaches wurde darauf hingewiesen, dass vom Prozess her vorgesehen ware, dass alle Klient/in-
nen, welche ins AlZ angemeldet werden, in der Sozialberatung von einer/einem Sozialarbeiter/in betreut
werden. In der Realitat wirden mangels Kapazitat regelmassig entsprechende Dossiers auch beim kauf-
méannischen Personal verbleiben, welches neben der fehlenden sozialarbeiterischen Qualifikation aufgrund
der héheren Dossierbelastung pro Fall auch Uber weniger zeitliche Ressourcen und entsprechend teils
auch Uber geringere Fallkenntnisse verfigen. Die meisten Klient/innen haben gemass den Coaches gar
oder fast keine Termine mehr bei der Sozialberatung, solange sie in der vertieften Begleitung im AlZ sind.
Falls sie bei Bedarf notwendig ist, wird die Zusammenarbeit mit den Fallfihrenden jedoch als sehr gut be-
urteilt.

5.3.2 Zusammenarbeit mit externen Stellen

Auch die Zusammenarbeit mit Externen wird von den Coaches als gut eingeschatzt. In Einzelfallen kam es
zu Verunsicherungen, weil im regularen Prozess wahrend einer Massnahme bei einem externen Anbieter
kein oder kaum Kontakt zur Beratungsperson im AIZ besteht. In solchen Fallen musste die Zusammenar-
beit mit den externen Coaches neu definiert werden, da die AlZ-Coaches in der vertieften Begleitung pa-
rallel involviert bleiben, friher nachfragen oder auch bei allfalligen Sanktionen mitentscheiden. Nur in Ein-
zelféllen haben Fachperson (insb. Therapeut/innen und Arzt/innen) auch irritiert auf die Begleitung der Kli-
ent/innen durch die AlZ-Coaches reagiert, in den allermeisten Fallen werden die Vernetzungs- und Koordi-
nationsbemiihungen jedoch sehr geschatzt.

Als positiv hervorgehoben wurde von den Coaches auch die engere Zusammenarbeit zwischen der Sozial-
hilfe und der IV.° Beispielsweise habe die IV gemerkt, dass im AlZ sehr dhnlich gearbeitet wird wie in ih-
rem Abklarungsprozess, wodurch Falle ohne realistische Chance auf eine Arbeitsmarktintegration schnel-
ler in die Rentenprtifung kommen, anstatt nochmals das ganze Integrationsprozedere zu durchlaufen.

5.3.3 Rickmeldungen der Klient/innen

Gemass den Coaches fallen die Ruckmeldungen der unterstiitzten Personen durchwegs positiv aus. Sie
empfinden grosse Dankbarkeit fir die erbrachte Unterstttzung, fur die Kontinuitat der Begleitung, das
Gewahren von erneuten Chancen und gentigend Zeit. Die gute Zusammenarbeit zeige sich beispielsweise
auch in einer hohen Kooperationsbereitschaft bei Vollmachten zur Ricksprache mit einer medizinischen
Fachperson. Die Coaches beobachten zudem, dass das klare Ziel der Arbeitsmarktintegration einen

9 Im Rahmen eines separaten Projekts wurde gemass den Coaches die Zusammenarbeit zwischen Sozialhilfe und IV gestérkt. Bei-
spielsweise fuhrt die Sozialhilfe ihre Beratung oder ihre Massnahmen im AIZ neu weiter, nachdem eine Anmeldung bei der IV erfolgt
ist, um Ruckschritte wahrend der Wartezeit zu vermeiden. Durch regelmdassige Schnittstellentreffen und der Definition von direkten
Ansprechpersonen konnten zudem der Informationsfluss und die Zusammenarbeit gestarkt und Synergien genutzt werden.
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starken Einfluss auf die Motivation haben kann, verfestigte Probleme anzugehen, die teilweise jahrelang
unterdrickt und ignoriert wurden.

5.3.4 Erkenntniszuwachs und Lernprozesse bei den Coaches

Auch fur die Coaches ist es gemass ihrer Erfahrung wichtig, sich in der Arbeit mit den Klient/innen immer
wieder auf die berufliche Integration zu besinnen und sich klar vor Augen zu halten, dass sie keine thera-
peutische Rolle Gbernehmen mussen. In der vertieften Beratung werden zwar Probleme in allen moglichen
Lebensbereichen der Klient/innen bearbeitet und psychische Probleme sind allgegenwartig, es geht aber
um die Vermittlung einer geeigneten Therapie und nicht darum, selbst therapeutische Verantwortung zu
tbernehmen. Viele Klient/innen in der vertieften Begleitung zeigen ein sehr schwieriges oder auffalliges
Verhalten. Die eigene Abgrenzung und die Entwicklung des Gefuhls daftr, ob jemand nicht will oder
nicht kann, wird von den Coaches als wichtiger Lernprozess beschrieben. Fur diesen Lernprozess wurde
die Supervision mit einem Psychiater, welcher auch viele Informationen zu bestimmten psychischen St6-
rungen und Handlungsanleitungen zum Umgang mit solchen Personen einbringen konnte, als sehr hilf-
reich wahrgenommen.

Die Coaches haben durch die vertiefte Begleitung zudem gelernt, schneller Muster im Verhalten der Kli-
ent/innen zu erkennen und richtig darauf zu reagieren. Sie haben weiter ihre Gesprachsftihrung, das Zu-
gehen auf Leute sowie den Einsatz von neuen Methoden entwickelt, um den Klienten der vertieften Be-
gleitung gerecht zu werden. Alle haben zudem ihr eigenes Inventar bezuglich verschiedener Massnahmen
sowie bestehender Unterstlitzungsmassnahmen ausserhalb der eigentlichen Arbeitsmarktintegration aus-
gebaut sowie neue Kontakte und Netzwerke zu Fachpersonen sowie Institutionen aufgebaut (bspw. IV,
Arzte, UPK).

Auch aus Sicht der Teamleitenden ist diese Horizonterweiterung ein grosser Gewinn, welcher das AlZ als
Organisation weitergebracht hat und allen Klient/innen im AlZ zugutekommt. Zudem stellt die Mass-
nahme eine Bereicherung fur die Arbeit der Coaches dar, da sie ein noch selbstéandigeres und umfassen-
deres Arbeiten ermoglicht, Platz lasst fir Kreativitat und die Moglichkeit gibt, vom gesamten Angebot des
sozialen Basels zu profitieren.

5.4 Anpassungs- oder Optimierungsbedarf

Weder die Teamleitenden noch die Coaches orten beim Konzept oder bei der Umsetzung der vertieften
Begleitung grundlegenden Verbesserungsbedarf. Bereits heute besteht die Méglichkeit, sehr massge-
schneidert vorzugehen und dadurch zu einer Losung beizutragen. Die vertiefte Begleitung wird nach wie
vor als Lernprozess gesehen, da bisher pro Coach nur wenige Félle betreut wurden.

Im Hinblick auf eine mogliche Weiterfiihrung der Massnahme sollte gemass den Coaches die Supervision
mit dem externen Psychiater, welche als sehr wertvoll bewertet wird, unbedingt beibehalten werden.

Anderungsbedarf sehen die Teamleitenden allenfalls bei der Beschrankung auf vier Coaches, damit einer-
seits mehr Klient/innen aufgenommen werden kénnten und andererseits mehr Coaches die Maglichkeit
hatten - wenn sie die notwendige Motivation und Offenheit gegentiber neuen Methoden und Ansatzen
zeigen - ebenfalls vertiefte Begleitung anzubieten. Ein grésserer Pool an Coaches wirde zudem weniger
Wechsel bei der Aufnahme in die vertiefte Begleitung bedeuten. Die Coaches, welche heute die vertiefte
Begleitung umsetzen, begrussen hingegen den Austausch in einer kleinen Gruppe und wirden beim Aus-
tausch und der Koordination der Fallbelastung mit regularen Fallen Anpassungsbedarf sehen, falls der Be-
raterkreis ausgeweitet wird. Als prifenswert erachten die Coaches zudem, die vertiefte Begleitung als fi-
xes Pensum mit reservierten Stunden fur dieses Segment im Stellenprofil festzuschreiben. Unbedingt
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beibehalten werden sollte die Aufteilung der Stellenprozente fur die vertiefte Begleitung auf mehrere Per-
sonen, weil eine Person allein nicht 100% vertiefte Begleitungen wahrnehmen konne.

Weiter ausgebaut werden sollte gemass den Coaches das externe fachliche Netzwerk, insbesondere bezo-
gen auf geeignete Massnahmen fur das Klientel der vertieften Begleitung. Liicken werden bei nieder-
schwelligen Platzierungsmaoglichkeiten im ersten Arbeitsmarkt gesehen, wie sie etwa der Basler Verein Im-
pulse im Rahmen seiner Mentoring- und Coaching-Angebote kennt. Ideale Angebote fur die Klientel, wel-
che die nétige Niederschwelligkeit bieten, finden sich zudem beispielsweise beim Verein Humano, der ei-
nen niederschwelliger Therapieeinstieg ermdglicht, dem sozialen Unternehmen Weizenkorn, sowie der
Stiftung Jugendsozialwerk JSW. Auch wenn eine Person weit weg von einer Arbeitsmarktintegration
steht, so ist es doch wichtig, durch solche niederschwelligen Anndherungen an den Arbeitsmarkt klar im-
mer wieder das Ziel der Arbeitsmarktintegration in den Fokus ricken zu kénnen.

Zudem wurden es die Coaches als sinnvoll erachten, wenn auch das AlZ an den Schnittstellengesprachen
der Sozialhilfe und der IV sowie der Sozialhilfe und der UPK vertreten ware, um dort direkte Kontakte auf-
zubauen.

Grundsatzlich ware es fur die Coaches auch vorstellbar, dass das Gefass der vertieften Begleitung in der
Sozialberatung angesiedelt wirde und die Falle erst dann regular ins AlZ Gberwiesen werden, wenn alle
sozialarbeiterischen Themen rund um die Arbeitsmarktintegration bearbeitet und stabilisiert waren. Ge-
mass Einschatzung der Coaches ware das Angebot aufgrund der sozialarbeiterischen Ausbildung der
Fachpersonen, den taglich bearbeiteten Themenfeldern sowie den bestehenden Netzwerken in der Sozial-
beratung theoretisch besser platziert als in der Arbeitsintegration. Im laufenden Pilot zeigte sich aber, dass
viele Themen erst im Rahmen der versuchten Arbeitsmarktintegration, wenn beispielsweise ein/e Klient/in
in einer Massnahme platziert ist, effektiv sichtbar werden. Auf solche Massnahmen hat die Sozialberatung
zurzeit keinen Zugriff. Auch hilft es vielen Klient/innen, das konkrete Ziel der Arbeitsmarktintegration bei
der Bearbeitung von anderen Baustellen vor Augen zu haben, weshalb die Coaches die Ansiedlung im AlZ
trotzdem als sinnvoll erachten. Auch fur die Teamleitenden ist dieses konkrete Ziel der Arbeitsmarktin-
tegration und der damit verbundenen finanziellen Eigenstandigkeit von der Sozialhilfe, gerade das zent-
rale motivationale Element der vertieften Begleitung. Daher sind die Teamleitenden klar der Meinung,
dass die Massnahme im AIZ mit seinem Fokus auf die Erwerbsintegration an der richtigen Stelle angeglie-
dert ist.

5.5 Abschliessende Beurteilung der vertieften Begleitung durch die
Teamleitenden und die Coaches

Die Teamleitenden sind sich bewusst, dass der geleistete Aufwand bei einer vertieften Begleitung sehr
gross und diese entsprechend kostspielig ist. Wie das Ergebnis der Massnahme beurteilt wird und was al-
les als Erfolg betrachtet wird, sei am Ende eine gesellschaftliche Frage.

Im Rahmen der vertieften Begleitung konnten einerseits mehrere Félle in eine bezahlte Arbeit gebracht
werden, die ohne diese Massnahme gemass Einschatzung der Teamleitenden mit hoher Wahrscheinlich-
keit weiterhin in der Sozialhilfe verblieben waren. Die Fallfuhrenden in der Sozialberatung hatten voraus-
sichtlich keine Kapazitdten und Mdéglichkeiten gehabt, die komplexen Probleme zu I6sen und so hatte es
in diesen Fallen wohl einen Drehtureffekt gegeben: Vom AIZ zurtick in die Sozialberatung, dort hatte al-
lenfalls eine Sache geklart werden kénnen, im AlZ hétte sich dann die nachste Problematik gezeigt, dann
ware der Fall wieder mit einer Empfehlung zurtick in die Sozialberatung etc. Dank der vertieften Beglei-
tung konnte in solchen komplexen Féllen alles aus einer Hand angegangen werden, was die Effizienz und
Effektivitat bei der Losungsfindung sicherlich erhohte. Auch die Coaches waren erstaunt, bei wie vielen
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Fallen, die im AIZ normalerweise erfolglos abgeschlossen worden waren, durch die vertiefte Begleitung
doch noch eine erfolgreiche Arbeitsmarktintegration erreicht werden konnte.

Daneben gibt es andererseits jene Falle, bei welchen trotz vertiefter Begleitung - im Moment zumindest -
keine Anstellung im ersten Arbeitsmarkt realistisch ist. Darunter waren Personen, fir welche die Uberfih-
rung in die IV die bestmogliche Lésung war. Bei weiteren Personen konnten in anderen Lebensbereichen
als der Erwerbsarbeit (bspw. Familie und Beziehungen, psychische und physische Gesundheit) wichtige
Verbesserungen erzielt werden, womit sich die Lebensqualitat fur diese Klient/innen stark erhohte. Die
Teamleitenden und die Coaches sind sich einig, dass auch diese Ergebnisse als Erfolg zu werten sind. Nicht
auszuschliessen ist zudem, dass diese Anstrengungen sich mit Blick auf die Erwerbsintegration zu einem
spateren Zeitpunkt doch noch auszahlen. Dies gilt insbesondere fir jene Falle, welche wieder in die regu-
lare Begleitung des AlZ umgeteilt werden konnten.

Uber die gesamte Massnahme hinweg ziehen die Teamleitenden als auch die Coaches klar eine positive
Bilanz. Aus der psychosozialen und berufsintegrativen Sicht spreche vieles fur eine Weiterfuhrung. Dies
auch deshalb, da auch bei jenen Klient/innen, bei welchen beim Abschluss der Massnahme keine erfolg-
reiche Integration in den ersten Arbeitsmarkt bestand, wertvolle weitere Entwicklungen angestossen wer-
den konnten.

6 Zusammenfassung und Fazit

Der vorliegende Bericht zur Massnahme «Vertiefte Begleitung / Coaching» zeigt auf, wie die Massnahme
umgesetzt wurde, welche Klient/innen erreicht wurden, wie die Beratungsprozesse abliefen, was fr Ent-
wicklungen und Ergebnisse erreicht werden konnten und welche Erfahrungen die in die Umsetzung invol-
vierten Fachpersonen mit der Massnahme gemacht haben. Als Datengrundlage dienten neben den kon-
zeptuellen Grundlagendokumenten insbesondere die Ergebnisse aus den Analysen der AlZ-Dossiers sowie
die gefuhrten Gesprache mit den Teamleitenden des AlZ und den Coaches, welche die vertiefte Beglei-
tung umsetzen. Von Beginn 2022 bis Mitte 2025 wurden insgesamt 42 Personen in die vertiefte Beglei-
tung aufgenommen. Alle bis Ende 2024 ertffneten 34 Falle flossen in die Analyse der Dossiers mit ein.

Zusammenfassend kénnen folgende Erkenntnisse zu den Hauptfragestellungen des Mandats festgehalten
werden:

B Ausgangslage der Klient/innen: Ein zentrales Merkmal der Personen in der vertieften Begleitung ist
der beeintrachtigte gesundheitliche Zustand: Mehr als acht von zehn Betroffenen leiden unter physischen
und/oder psychischen Beeintrachtigungen, Uber die Halfte ist von beidem betroffen. Die kdrperliche Ge-
sundheit ist bei knapp zwei Drittel eingeschrankt, die psychische Gesundheit sogar bei drei von vier Perso-
nen.

Fast zwei Drittel der vertieft begleiteten Personen verfligen zudem Uber keine auf dem Schweizer Arbeits-
markt verwertbare Ausbildung und fast der Halfte aller begleiteten Personen fehlt Berufserfahrung auf
dem Schweizer Arbeitsmarkt. Selbst Personen, die bereits einige Jahre Berufserfahrung gesammelt haben,
sind hinsichtlich ihrer Arbeitsfahigkeit oft eingeschrankt, da ihre letzte Anstellung in der Regel mehrere
Jahre zurtickliegt.

B Verlauf der Beratungsprozesse: Im Rahmen der vertieften Begleitung werden alle maglichen As-
pekte der Lebenssituation der Klient/innen angeschaut und bei Bedarf gemeinsam bearbeitet — immer im
Hinblick darauf, am Ende einer Arbeitsmarktintegration naher zu kommen. Haufig ist eine enge Schritt-
far-Schritt-Begleitung notig, da vielen Klient/innen in verschiedenen Gebieten wichtige Problemlésekom-
petenzen fehlen. Neben deutlich mehr Beratungsgesprachen kénnen im Rahmen der vertieften Begleitung
deshalb auch Hausbesuche, Begleitungen zu einem Termin, 3er-Gesprache mit anderen Fachpersonen,
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Vernetzung zu Therapieplatzen etc. umgesetzt werden. Auch werden im Sinne der léangerfristigen Zieler-
reichung bei mangelnder Mitwirkung nicht, wie sonst tblich, Sanktionen (Leistungskirzungen) empfohlen
und die Arbeitsfahigkeit muss nicht zwingend bei 50% oder mehr liegen, damit Uberhaupt eine Mass-
nahme gestartet wird.

Im Median'® dauert die vertiefte Begleitung 8.5 Monate, wobei die Laufzeit zwischen den einzelnen Fallen
stark variiert: Der kurzeste Fall wurde bereits nach eineinhalb Monaten beendet, wahrend der aktuell
langste Fall nach 34 Monaten immer noch weiter begleitet wird. Auch die Begleitungsintensitat unter-
scheidet sich je nach Fall: Ein Drittel der Klient/innen wird mit einer hohen Frequenz begleitet, das heif3t
vor allem zu Beginn alle ein bis zwei Wochen. Etwa die Halfte aller Begleitungen findet mit mittlerer Fre-
guenz statt, meist monatlich. Bei knapp der Halfte nimmt die Frequenz im Verlauf etwas ab. Bei einzelnen
Fallen reichen seltene Kontakte, also eine quartalsweise Begleitung, weitere werden variabel nach Bedarf
begleitet.

Die vertiefte Begleitung wird grundsatzlich dann abgeschlossen, wenn eine erfolgreiche Arbeitsmarktin-
tegration erreicht werden konnte. Weitere sekundare Abschlussgriinde sind, wenn ein Fall bei der IV auf-
genommen wird, eine Person nicht mehr mitmachen will oder kann, oder wenn in den relevanten Lebens-
bereichen insofern eine Stabilisierung erreicht werden konnte, dass fur die berufliche Integration eine re-
gulare Begleitung ausreicht (Ruckfiihrung in die AlZ-Massnahme Berufliche Integration).

B Zentrale bearbeitete Problemstellungen: Je nach Fall werden im Rahmen der vertieften Begleitung
unterschiedliche zentrale Problemstellungen bearbeitet. Dabei ist zu beachten, dass diese Problemstellun-
gen selten isoliert auftreten, sondern bei nahezu allen begleiteten Personen eine Kombination von
Schwierigkeiten vorlag. In jeder vertieften Begleitung werden daher mehrere Problemfelder — zumeist pa-
rallel, teilweise nacheinander — bearbeitet. Die bearbeiteten Themen unterscheiden sich nicht grundsatz-
lich von regularen Beratungen, die Differenz liegt vielmehr im Umfang und in der Intensitat der Unterstat-
zung.

Gesundheitliche Probleme sind die haufigste Thematik in den vertieften Begleitungen. In Gber zwei Drittel
der Falle stellen korperlichen oder psychischen Beschwerden, die die berufliche Integration erschweren,
eine zentrale Problemstellung dar, welche im Rahmen der vertieften Begleitung aufgegriffen und intensiv
bearbeitet wurde.

In knapp der Halfte der Falle stehen mitunter psychosoziale Problematiken im Zentrum der vertieften Be-
gleitung. Dabei handelt es sich bei gut einem Drittel aller Personen um Belastungsfaktoren, welche sich
vor allem aus Spannungen im familiaren oder sozialen Umfeld — beispielsweise durch konflikthafte Bezie-
hungen mit dem (Ex-)Partner, Erfahrungen hauslicher Gewalt oder dem Verlust naher Angehériger erge-
ben. Weiter auch um mangelnde Kritik- und/oder Kommunikationsfahigkeit, impulsives Verhalten, Angst
vor sozialen Interaktionen, eingeschréankte Belastbarkeit oder fehlende Stressresistenz.

Ein wichtiges Thema in rund 40% der Falle ist der schrittweise Aufbau der Arbeits- bzw. Arbeitsmarktfa-
higkeit durch Praktika oder Arbeitstrainings im zweiten Arbeitsmarkt, welcher sehr eng begleitet wird, um
Abbriche zu vermeiden.

Bei fast einem Drittel der Falle besteht Unterstitzungsbedarf in administrativen und organisatorischen Be-
langen, weil basale Problemlésungskompetenzen fehlen und dadurch auch Alltagsaufgaben als tber-
machtig wahrgenommen werden und zu Blockaden fuihren. Dazu zahlen beispielsweise die Unterstiitzung
beim Schritt, die Steuererklarung in Angriff zu nehmen und einzureichen, die Kldrung von Versicherungs-
angelegenheiten, die Verlangerung von Aufenthaltsbewilligungen, der Umgang mit Finanzen und Schul-
den sowie die Wohnungssuche.

In 7 Fallen wird die berufliche Integration stark durch Betreuungsaufgaben erschwert — in erster Linie
durch die Betreuung der eigenen Kinder, in einem Fall jedoch auch eines Elternteils — was in der vertieften

19 Das bedeutet, dass die eine Halfte der Falle kirzer und die andere Halfte der Falle langer in der vertieften Begleitung waren.
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6 Zusammenfassung und Fazit

Begleitung angegangen wurde. Weitere Problemstellungen, welche im Rahmen der vertieften Begleitung
bearbeitet wurden und je nach Fall sehr zeitintensiv waren, waren die grosse Diskrepanz zwischen dem
Selbst- und dem Fremdbild bezuglich Arbeitsmarktfahigkeit, falsche Bewerbungsstrategien, fehlende Ta-
gesstruktur, fehlende Qualifikationen sowie mangelnde Mitwirkung bzw. Selbstverantwortung.

B Erreichte Entwicklungen und Ergebnisse: Zum Zeitpunkt des Datenabzugs fur die Dossieranalyse
Ende Marz 2025 waren 23 der 34 analysierten Falle in der vertieften Begleitung bereits abgeschlossen (5
in Arbeit, 5 in der IV, 4 zurlck in der reguldren Beratung und 9 Abbriche):

Eine Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt konnte durch die vertiefte Begleitung in finf Fallen erreicht
werden. In zwei dieser Félle gelang dies vorderhand durch die erfolgreiche Unterstiitzung der Loslésung
von gewalttatigen Ex-Partnern. In den drei weiteren Fallen trugen vor allem die Organisation und Beglei-
tung bei medizinischen Abklarungen sowie die Bearbeitung psychosozialer Problemstellungen zum Erfolg
bei.

In finf Fallen wurde die vertiefte Begleitung beendet, nachdem bewirkt werden konnte, dass die unter-
stUtzte Person einen IV-Antrag stellte und beim Abkldrungsverfahren mitwirkte.

In vier weiteren Fallen konnte durch die erfolgreiche Bearbeitung verschiedener Problemfelder im Rahmen
der vertieften Begleitung eine Stabilisierung als Grundlage fir die berufliche Integration erreicht und als
Folge eine Rucksegmentierung in die reguldre Beratung vorgenommen werden.

In neun Fallen musste die vertiefte Begleitung ohne Erfolg hinsichtlich der beruflichen Integration oder ei-
ner IV-Anmeldung beendet werden — das entspricht rund einem Viertel aller Félle, respektive 39% der ab-
geschlossenen Begleitungen.

Davon musste eine Mehrheit aufgrund unzureichender Mitwirkungsfahigkeit abgebrochen werden, an-
dere, da die gesundheitliche Situation der betroffenen Personen nicht ausreichend stabilisiert oder verbes-
sert werden konnte.

Laufend waren zum Zeitpunkt des Datenabzugs noch 11 Falle. In zwei dieser Félle gelang zwar temporar
eine Arbeitsmarktintegration und als Folge eine Ablésung von der Sozialhilfe. Da es sich dabei jedoch je-
weils um befristete Anstellungen handelte und keine Anschlusslésung gefunden werden konnte, wurden
die beiden Personen wieder in die vertiefte Begleitung aufgenommen. In sechs der noch laufenden vertief-
ten Begleitungen konnten gemass den Angaben in den Dossiers nennenswerte Fortschritte in Bezug auf
die Arbeitsmarktfahigkeit erzielt werden, beispielsweise durch die Stabilisierung der mentalen und/oder
korperlichen Gesundheit, die Organisation einer ruhigeren Wohnung, den Aufbau einer Tagesstruktur
oder die Aufgleisung von Qualifizierungsmassnahmen.

Abschliessend lasst sich festhalten, dass im Rahmen der Massnahme «Vertiefte Begleitung» eine Vielzahl
positiver Entwicklungen angestossen und gut ein Flnftel der abgeschlossenen Falle erfolgreich in den ers-
ten Arbeitsmarkt integriert werden konnte. Offenbar schliesst die Massnahme eine vorhandene Licke und
einen tatsachlichen Bedarf bei der Begleitung der Félle in der Sozialhilfe Basel-Stadt. Insgesamt konnte im
Rahmen des Pilots jedoch erst eine relativ kleine Gruppe an Personen erreicht werden. Grundsatzlich stellt
sich die Frage, ob diese Lucke und dieser Bedarf so auch bei anderen Fallen bestehen, die bisher keine
Chance hatten, es in die Selektion zu schaffen, weil sie gar nicht erst ins AlZ angemeldet wurden. Im Hin-
blick auf eine allfallige Weiterfihrung der Massnahme scheint es daher wichtig, die Zuweisungsprozesse
und die Aufgabenteilung zwischen der Sozialberatung und dem AIZ nochmals im Detail anzuschauen und
gegebenenfalls neu zu definieren.
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Anhang

A-1 Fallbeispiele vertiefte Begleitung

Fallbeispiel 1: Arbeitsmarktintegration im Kontext hauslicher Gewalt
Ausgangslage: Die alleinerziehende Mutter von mehreren Kindern wird in die vertiefte Begleitung
aufgenommen, weil ihre hohen Anspriiche an eine berufliche Tatigkeit in starkem Kontrast zur reellen
Arbeitsmarktfahigkeit stehen. Familiare Verpflichtungen, Schwierigkeiten beim Deutschlernen und
beim Entwerfen eines realistischen Selbstbildes sowie eine hohe Belastung durch eine bedrohliche fa-
milidre Lage (Einschréankung des Radius, hdusliche Gewalt, Stalking durch Ex-Ehemann) erschwerten
bisherige Arbeitsmarktintegrationsbemuhungen. Der Ex-Ehemann unterband jegliche Arbeitsmarktin-
tegrationsversuche in der Schweiz, weshalb die letzte Anstellung im Herkunftsland 11 Jahre zurtick-
liegt. Externe Kinderbetreuung von Mo-Fr von 8.00 bis 17.00 Uhr wurde durch die zustandige Person
in der Sozialberatung organisiert und die Familie wird zweimal wdchentlich von einer Familienbeglei-
terin aufgesucht.

Verlauf Beratungsprozess: Durch viele Beratungsgesprache und Angebote, in denen die Lern- und
Leistungsfahigkeit in Kontrast zu den geforderten Fahigkeiten in den angestrebten Berufsfeldern ge-
setzt wurden, konnte ein realistischeres Selbstbild in Bezug auf mogliche Berufsfelder erarbeitet wer-
den. Dadurch konnte die unterstltzte Person zur Suche einer einfacheren, kognitiv weniger fordern-
den Arbeit im Bereich der Gastronomie bewegt werden. Parallel dazu wurde an der eingeschrénkten
Kritikfahigkeit und an Kommunikationsproblemen gearbeitet, in dem die Selbstreflexion angeregt
wurde und einzelne Vorkommnisse, die zu Krankungen gefthrt haben, diskutiert und Bewaltigungs-
strategien erarbeitet wurden. Daneben wurde die Loslésung vom gewalttatigen Ex-Ehemann unter-
stltzt, indem u.a. administrative Arbeiten (Umleiten der Post des Ex-Ehemanns) begleitet, Rat zur An-
zeige von Stalking und Eindringen in die Wohnung bei der Polizei erteilt, sowie, in Koordination mit
der bei der KESB zustandigen Person, ein stabiles Hilfsnetzwerk installiert wurde. Durch die Stabilisie-
rung der belastenden Situation bezuglich Ex-Ehemann, konnten mehr Ressourcen in die ergriffenen
Qualifizierungsmassnahmen (ECDL-Kurs) sowie in die Verbesserung der Prasenzzeit beim organisierten
Berufstraining gesteckt werden. Im Anschluss an diese Qualifizierungsmassnahmen wurde eine Ar-
beitstrainingsmassnahme in einem betrieblichen Gastronomiebetrieb aufgegleist und eng begleitet.
Dadurch konnten erste Kenntnisse in der Gastronomie erlangt, eine Steigerung der Arbeitsleistung so-
wie eine Verbesserung der Teamfahigkeit und der Sprachkenntnisse erlangt und somit die Arbeits-
marktfahigkeit verbessert werden.

Ergebnisse der vertieften Begleitung: Dank der Stabilisierung der familidren Situation konnte eine
Steigerung der Arbeitsmarktfahigkeit erreicht und eine Ruckfihrung in die reguldre Beratung im AlZ
vorgenommen werden. Wahrend der Verldangerung des Arbeitstrainings fuhrte eine erfolgreiche Be-
werbung auf eine offene Stelle im Arbeitstrainings-Betrieb zur erfolgreichen Integration in den ersten
Arbeitsmarkt. Die unterstiitzte Person arbeitet nun in einer unbefristeten Anstellung in einem 60 Pro-
zent Pensum als Leiterin eines Gastrokioskes.

Dauer vertiefte Begleitung: 6 Monate
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Fallbeispiel 2: Erster Schritt in den Schweizer Arbeitsmarkt dank realistischen Be-
rufsvorstellungen

Ausgangslage: Die alleinerziehende Mutter von zwei Kindern verfugt Gber 16 Jahre Berufserfahrung
in der Buchhaltung im Herkunftsland ausserhalb der EU/EFTA, davon 6 Jahre in einer Fihrungsposi-
tion. In der Schweiz hat sie bislang jedoch noch nicht gearbeitet. Bis kurz vor der Aufnahme in die ver-
tiefte Begleitung befand sich die Klientin wahrend vier Jahren in psychiatrischer Behandlung. Sie leidet
unter den Folgen traumatischer Erlebnisse aus der friiheren Beziehung mit ihrem Ex-Mann, von dem
sie sich nach wie vor Uberwacht, verfolgt und bedroht fuhlt. Deshalb steht sie auch in Kontakt mit der
Opferhilfe. Daraus, wie auch aus der Regelung des Besuchsrechts der Kinder, resultieren zahlreiche
Termine, die sich mit den bisherigen Arbeitsmarktintegrationsbemihungen Uberschneiden und diese
behindern. Zudem stehen die hohen Anspriche an eine berufliche Tatigkeit in starkem Kontrast zur
realen Arbeitsmarktfahigkeit, die durch limitierte Deutschkenntnisse und fehlende Arbeitserfahrung in
der Schweiz eingeschrankt ist. Die Kinderbetreuung ist wahrend der Schulzeit organisiert, jedoch nicht
wahrend der Schulferien.

Verlauf Beratungsprozess: Zu Beginn konnten durch den vertieften Austausch mit dem Coach des
bisherigen externen Integrationsprogramms die bereits getatigten Schritte, bisherige Herausforderun-
gen sowie die Hintergriinde der Zuweisung zur vertieften Begleitung nachvollzogen und die weiteren
Integrationsbemihungen darauf abgestimmt werden. Um der Klientin die n&tige Zeit und einen ge-
schutzten Rahmen fur den Aufbau der Arbeitsmarktfahigkeit zu geben, wurde die Teilnahme an ei-
nem Kurs in einem Arbeitsprogramm fur Frauen mit Migrationserfahrung organisiert.

Als nachster Schritt wurden mit der Klientin mogliche Wege zur beruflichen Integration in der Schweiz
diskutiert. Empfohlen wurde ein zumindest vortibergehender Einstieg in die Hauswirtschaft, um erste
Schritte im Arbeitsmarkt zu erméglichen. Anfanglich konnte sich die Klientin nicht von ihrer ablehnen-
den Haltung lésen, da sie sich aufgrund ihrer Ausbildung und Arbeitserfahrung im Herkunftsland fir
eine solche Stelle als Uberqualifiziert betrachtete. Sie bewarb sich ausschliesslich auf Stellen im Zusam-
menhang mit ihrer friheren beruflichen Tatigkeit, jedoch ohne Erfolg. Als Ergebnis aus der Supervi-
sion wurde daraufhin der Fokus der vertieften Beratung zunachst auf den Aufbau der Beziehungs-
ebene gelegt, um ein Weiterkommen auf der Inhaltsebene zu erméglichen.

Im weiteren Verlauf der vertieften Begleitung wurde viel Zeit in die gemeinsame Erarbeitung eines rea-
listischeren Berufswunsch investiert. Gemeinsam wurden mogliche Berufsfelder, die daftr notwendi-
gen Ausbildungen sowie damit verbundene Perspektiven besprochen. Unter anderem wurden die Op-
tionen als Schulpraktikantin oder Kita-Mitarbeiterin diskutiert. Zusatzlich wurden Vorstellungsgespra-
che gemeinsam vor- und nachbesprochen. Damit eine kinftige Arbeitstatigkeit auch organisatorisch
maoglich ist, wurde die Kinderbetreuung wahrend der Schulferien thematisiert. Gemeinsam wurde die
Maoglichkeit der Betreuung in der Tagesschule gepruft, und der Coach kldrte bei der zustandigen
Stelle ab, ob noch Platze verfugbar sind. Schliesslich wurde ein maglicher Einstieg in die Lebensmittel-
produktionsbranche bei einem sozialen Unternehmen gefunden. Die Klientin erklarte sich fur eine vo-
ribergehende Beschaftigung im 2. Arbeitsmarkt bereit.

Ergebnisse der vertieften Begleitung: Wahrend der 4.5 Monate der vertieften Begleitung gelang
es dem Coach, durch die Arbeit auf der Beziehungsebene Vertrauen aufzubauen, sodass die Klientin
bereit war, von ihren ursprtinglich unflexiblen und die Arbeitsintegration behindernden Berufswin-
schen abzurticken und sich fur eine voribergehende Beschaftigung im 2. Arbeitsmarkt anmelden zu
lassen. Zum Stand der Datenerhebung ist die vertiefte Begleitung noch im Gange.

Dauer vertiefte Begleitung: 4.5 Monate (laufend)
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Fallbeispiel 3: Stabilisierung der gesundheitlichen und mentalen Situation durch
Aufbau einer Tagesstruktur

Ausgangslage: Die alleinstehende Person befindet sich in einer prekdren Wohnsituation: Ein Wasser-
schaden verunméglicht die Nutzung der Kuche, wahrend larmende Nachbarn den Schlaf massiv be-
eintrachtigen. Diese belastenden Wohnumstande verstarken die gesundheitlichen und psychischen
Beschwerden. Die Person leidet unter Erschépfung und starker Mudigkeit sowie an Depressionen und
Angstzustanden, die sie zeitweise daran hindern, die Wohnung zu verlassen und am gesellschaftlichen
Leben teilzunehmen. Trotz einer abgeschlossenen Berufslehre EBA und Arbeitserfahrung in mehreren
Bereichen zweifelt die Person stark an ihren beruflichen Perspektiven und zeigt eine deutliche Orien-
tierungslosigkeit.

Verlauf Beratungsprozess: Die Person wurde in die vertiefte Begleitung aufgenommen, um die ge-
sundheitliche und psychische Situation zu stabilisieren und damit die aktive Teilnahme an der berufli-
chen Integration zu ermdglichen.

Ein erster wichtiger Schritt war die Verbesserung der Wohnsituation: Dank der aktiven Unterstlitzung
bei der Wohnungssuche und der Klarung der Kostentibernahme trotz der Uberschreitung des maxi-
malen Mietzinses gemass Richtlinien der Sozialhilfe (begrtiindete Ausnahmeregelung), konnte eine
neue Wohnung gefunden werden. Dadurch hat sich die mentale Verfassung und Schlafqualitat der
Person signifikant verbessert. Parallel dazu wurde die belastende administrative Situation angegangen:
Nach Vertrauensaufbau wurde ein Hausbesuch durchgefuhrt, Unterlagen gemeinsam sortiert und ein
Ordnersystem empfohlen. Zudem erhielt die Person eine Agenda geschenkt und es wurde gemeinsam
an Strategien gearbeitet, um Termine zuverldssiger wahrzunehmen und das Ubermassige Aufschiebe-
verhalten zu Uberwinden.

Ein weiterer Schwerpunkt der vertieften Begleitung lag auf der Fortfihrung der medizinischen Abkla-
rungen und der gesundheitlichen Stabilisierung. Dazu wurden mit einer Psychologin, welche Abkla-
rungen durchfuhrte, sowie der Hausarztin je ein Dreiergesprach gefuhrt. Dabei wurden weitere Abkla-
rungen und Behandlungen der korperlichen Beschwerden (u.a. Schlafapnoe und Erschépfung) aufge-
gleist, was zu einer Verbesserung der Schlafqualitat fihrte. Zudem wurde die Person an eine Herz-
Lungen-Praxis vermittelt, an die sie sich bei Bedarf wenden konnte. Parallel dazu wurde eine psycholo-
gische Betreuung Uber eine niederschwelliges Therapieangebot initiiert, die anschliessend in eine wei-
terfihrende — wenn auch nicht anhaltende — psychologische Begleitung munden sollte. Dadurch ver-
besserte sich auch der mentale Zustand der unterstitzten Person.

Nach dem Umzug und der ersten gesundheitlichen Stabilisierung hatte die Person mehr Kapazitat,
sich mit beruflichen Perspektiven auseinanderzusetzen. In Gesprachen wurden die eigenen Interessen
und Starken reflektiert und Moglichkeiten diskutiert, in einem Berufsfeld mit Menschenkontakt tatig
zu werden. Daraufhin wurde ein erster Arbeitseinsatz mit 50%-Pensum in einem Programm eines In-
tegrationsunternehmens in die Wege geleitet. Ziel war der Aufbau einer geordneten Tagesstruktur als
Vorbereitung auf eine magliche Berufslehre. Obwohl die Person aufgrund gesundheitlicher Themen
immer wieder Absenzen hatte, wirkte sich die Tagesstruktur positiv auf die psychische Stabilitat aus.
Schliesslich musste der Arbeitseinsatz abgebrochen werden, weil die mentalen Schwierigkeiten sich
wieder verstarkten.

Um die Arbeitsmotivation erneut aufzubauen, wurde die Person einerseits zur Klarung des Berufswun-
sches beim Berufsinformationszentrum angemeldet und andererseits wurde im Rahmen der vertieften
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Begleitung mit dem St.Galler Coaching Modell (insb. Einsatz des kybernetischen Dreiecks) gearbeitet.
Nachdem mithilfe der psychologischen Betreuung eine Stabilisierung der mentalen Gesundheit er-
reicht werden konnte, konnte die Person Uber einen Bekannten einen Arbeitseinsatz in einer Kliche
antreten. Das regelmadssige Arbeiten, die klare Tagesstruktur und das Gefuhl, gebraucht zu werden,
wirkten mental stabilisierend und verbesserten auch den Schlaf. Nach rund einem halben Jahr kiin-
digte die unterstUtzte Person diesen Job in Absprache mit dem AIZ, um ihre Arbeitsmarktfahigkeit
Uber ein weiterfihrendes Integrationsprogramm zu starken. Gegen Ende 2024 verschlechterte sich
der psychische Zustand jedoch erneut, wodurch die Person wieder grosse Mlhe hatte, sich fur einen
neuen Arbeitseinsatz zu motivieren. Zum Zeitpunkt der Datenerhebung war der Coach damit beschaf-
tigt, einen erneuten Integrationsplatz zur Tagesstrukturierung aufzugleisen.

Ergebnisse der vertieften Begleitung: Durch die vertiefte Begleitung konnten zwar wichtige Fort-
schritte in der gesundheitlichen und psychischen Stabilisierung erreicht werden — insbesondere durch
den Umzug in eine geeignetere Wohnung, medizinische Abkldrungen und psychologische Betreuung.
Auch die Strukturierung der administrativen Angelegenheiten und die Einfihrung von Strategien zur
besseren Selbstorganisation zeigten zeitweise Wirkung. Dennoch gelang es nur phasenweise, eine
stabile Tagesstruktur Gber Arbeitseinsatze aufzubauen, da wiederkehrende psychische Krisen den
Fortschritt immer wieder unterbrachen. Aktuell ist die unterstUtzte Person erneut ohne Arbeitseinsatz,
sodass der Fokus weiterhin auf der Suche nach einer geeigneten Integrationsmassnahme liegt.

Dauer vertiefte Begleitung: 34 Monate (laufend)

Fallbeispiel 4: Abkldrung und Verbesserung der gesundheitlichen Situation als
Schliissel zur Erwerbsintegration

Ausgangslage: Die alleinstehende Person wird in die vertiefte Begleitung aufgenommen, da die ak-
tuelle Arbeitsfahigkeit fir eine Arbeitsmarktintegration zu stark eingeschrankt ist. Ursachlich hierfir
sind zunachst anhaltende Ruckenschmerzen, die bereits vor Beginn der Aufnahme in die Beruflichen
Integration im AlZ bestanden und eine volle Belastbarkeit nicht zuliessen. Wahrend eines Arbeitstrai-
nings im Rahmen der Beruflichen Integration erlitt die Person zusatzlich eine muskuldre Verletzung am
Arm, wodurch sich die Arbeitsfahigkeit weiter verringerte. Aufgrund dieser weiteren Verschlechterung
des Gesundheitszustands kam es zur Anmeldung in die vertiefte Begleitung. Neben den physischen
Einschrankungen erschweren auch psychische Belastungen die Bemihungen um eine nachhaltige Ar-
beitsmarktintegration. Die unterstlitzte Person leidet stark unter der gesundheitlich kritischen Situa-
tion ihrer Mutter und ihres Bruders, die beide im Herkunftsland ausserhalb der EU/EFTA leben. Die
standige Sorge um die Familie fuhren zu Schlaf- und Konzentrationsstérungen. Trotz dieser Mehrfach-
belastung verfolgt die Person das Ziel, ihre korperliche Fitness wiederherzustellen, um einer geregelten
Arbeit nachgehen zu kénnen. Damit méchte die unterstltzte Person langfristig eine eigene Wohnung
finanzieren, ihre Schulden abbauen, ihre Familie besuchen und sich ein moglichst stabiles und selbst-
bestimmtes Leben aufbauen.

Verlauf Beratungsprozess: Durch mehrere Dreiergesprache mit dem Hausarzt konnte die aktuelle
Arbeitsfahigkeit geklart und eine Strategie zur gesundheitlichen Stabilisierung entwickelt werden. Die
unterstitzte Person wurde voriibergehend zu 100 % arbeitsunfahig geschrieben, um die Arm- und
Ruckenverletzungen auszukurieren. Im Rahmen der vertieften Begleitung wurden die Weiterfihrung
der Physiotherapie und der medizinischen Trainingstherapie organisiert, die Finanzierung Uber die So-
zialhilfe abgeklart und so ein kontinuierliches Aufbautraining erméglicht. Parallel dazu wurde die
mentale Situation thematisiert: Die Aufnahme einer psychologischen Begleitung wurde empfohlen,
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wahrend gleichzeitig Ressourcen im persénlichen Umfeld der Person abgeklart wurden. Dabei zeigte
sich, dass die unterstitzte Person ihre Sorgen um die Familie lieber im Austausch mit ihrer Schwester
und engen Freunden verarbeitete als mit professioneller Untersttitzung. Aufgrund des Todes der Mut-
ter wurde eine zweiwdchige Ortsabwesenheit genehmigt, um die Familie zu besuchen und den Ver-
lust gemeinsam mit Angehorigen zu verarbeiten. Parallel zur gesundheitlichen Stabilisierung wurde
das Bewerbungsdossier vervollstandigt, indem die Person angeleitet wurde, fehlende Arbeitszeugnisse
zu beschaffen. Innerhalb von funf Monaten konnte durch die engmaschige Begleitung, die physiothe-
rapeutischen MaBnahmen und die Férderung von sozialen Ressourcen eine splrbare Stabilisierung der
physischen und psychischen Gesundheit erreicht werden. Dadurch war es moglich, den Fokus wieder
schrittweise auf die Arbeitsmarktintegration zu legen. In Absprache mit dem Hausarzt wurde ein vor-
sichtiges Aufbautraining im Umfang von 20-30 % geplant — in einer Tatigkeit ohne schwere Belas-
tung und mit wechselnder Kérperhaltung. Zur Klarung eines moglichen Aufbautrainings wurde die
Person fur ein Informationsgesprach bei einer Stiftung fir Arbeitsintegration angemeldet. In der dorti-
gen Abklarungsphase konnte eine realistische Wiedereingliederungsstrategie entwickelt werden. Mit
dem Start dieser Massnahme konnte die vertiefte Begleitung abgeschlossen und die unterstttzte Per-
son wieder in die reguldre AlZ-Massnahme Berufliche Integration umgeteilt werden.

Ergebnisse der vertieften Begleitung: Dank der Stabilisierung der gesundheitlichen Situation — so-
wohl im physischen als auch im psychischen Bereich — konnte die Arbeitsfahigkeit schrittweise gestei-
gert und damit die Grundlage fur die Wiederaufnahme der Beruflichen Integration in der regularen
Beratung des AlZ gelegt werden. Wahrend der anschliessenden Beruflichen Integration gelang es, mit-
hilfe des Arbeitstrainings bei Stiftung fur Arbeitsintegration sowie einem darauffolgenden Praktikum
den Ubergang in den ersten Arbeitsmarkt zu schaffen und die Abhéngigkeit von der Sozialhilfe zu be-
enden. Die Person arbeitet nun in einer befristeten Anstellung im Detailhandel, wobei die Vorgesetz-
ten aktuell prafen, ob in einer anderen Filiale eine unbefristete Festanstellung mit einem Pensum von
50-60 Prozent ermoglicht werden kann.

Dauer vertiefte Begleitung: 7.5 Monate

Fallbeispiel 5: Gezielte Ressourcenaktivierung und Einleitung einer IV-Abkldrung

Ausgangslage: Die Person, welche in einer Partnerschaft lebt, wird in die vertiefte Begleitung aufge-
nommen, da sich im Rahmen der Beruflichen Integration im AlZ gezeigt hat, dass die Arbeitsmarktfa-
higkeit noch nicht gegeben ist. Die unterstiitzte Person verflgt Gber wenig Ressourcen, was sich in
einer reduzierten Konzentrationsfahigkeit und der Selbstregulierung Uber Ablenkung zeigt. Zudem lei-
det sie an massiven Angsten (bspw. vor einer zahnarztlichen Behandlung) und seit ihrer Kindheit an
Schlafproblemen. Ein Praktikum im 1. Arbeitsmarkt im Rahmen der Beruflichen Integration musste
aufgrund zu hoher Belastung abgebrochen werden. Auch von einem Arbeitstraining bei einem Ar-
beitsintegrationsanbieter musste aufgrund der reduzierten Arbeitsmarktfahigkeit abgesehen werden.

Verlauf Beratungsprozess: Aufgrund der Erfahrungen in der Beruflichen Integration wurde der Per-
son eine IV-Anmeldung nahegelegt. Durch das Aufzeigen der passenderen Unterstitzungsmoglichkei-
ten der IV konnte die Person — trotz ihrer Angste vor einer méglichen Medikation und insbesondere
der belastenden Vorstellung, als invalide Person zu gelten — zu einer IV-Anmeldung bewegt werden.
Das AlZ begleitete die Person in diesem Verfahren: Bei der Organisation der notwendigen Dokumente,
dem Ausfullen von Fragebdgen und mithilfe maglicher Coping-Strategien zum Umgang mit Angsten
vor dem IV-Erstgesprach. Zudem konnten im Austausch mit den Abklarungsfachpersonen der IV und
mithilfe der Berichte der bisherigen Massnahmenanbieter die Ergebnisse zur Arbeitsmarktféhigkeit der
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Person dargelegt und so ein direkter Wechsel von den beruflichen Massnahmen in die Rentenprifung
erreicht werden, ohne dass dhnliche Abklarungen bei der IV erneut durchlaufen werden mussten. Pa-
rallel zur IV-Anmeldung wurde die Person beim Einreichen der Steuererkldrung untersttzt, indem ge-
meinsam eine Bescheinigung der Sozialhilfe eingeholt wurde und der Person das Angebot unterbreitet
wurde, die ausgefullte Steuererklarung gemeinsam bei der Post einzuwerfen.

Um eine Tagesstruktur bis zur Klarung der IV-Situation sicherzustellen, wurden aufeinanderfolgende
Arbeitseinsatze bei zwei verschiedenen Sozialfirmen organisiert und eng begleitet. Wahrend dieser
Einsatze wurde einerseits an der bestehenden Nervositat gearbeitet, indem Ressourcen identifiziert
wurden, die beruhigend wirken und das vorschnelle Reaktionsmuster verlangsamen. Andererseits
wurden Kommunikationsstrategien fur das Angehen heikler Anliegen erarbeitet, wobei die unter-
stltzte Person lernte, weniger von hinderlichen Annahmen auszugehen und eigene Bedurfnisse klarer
zu formulieren. Zudem wurde die Person darin unterstltzt, konstruktive Konfliktldsungen mit Mitar-
beitenden und Vorgesetzten zu entwickeln.

Dank der engen Begleitung konnten Phasen mentaler Niedergeschlagenheit iberwunden werden,
ohne dass der Arbeitseinsatz abgebrochen werden musste. Insgesamt wirkten sich die Einsatze, die
UnterstUtzung bei der Kommunikation und die emotionale Stabilisierung positiv aus: Die mentale Ge-
sundheit der Person verbesserte sich merklich, was sich daran zeigte, dass sie sich nun eine Trauma-
Therapie und damit die Auseinandersetzung mit ihrer belasteten Kindheit zutraut. Die Arbeitseinsatze
boten der Person eine wichtige Tagesstruktur und hatten eine aktivierende Wirkung — so erledigt sie
inzwischen auch private Angelegenheiten, die zuvor aufgeschoben wurden. Die Person hat einen bes-
seren Umgang mit ihrer Nervositat gefunden, fuhlt sich entspannter bei der Arbeit und benétigt in
Leerzeiten keine permanente Ablenkung mehr durch das Handy, sondern kann sich ihren Gedanken
zuwenden.

Als Entwicklungsschritte zeigen sich ein gefestigteres Auftreten, die Ubernahme von Verantwortung
flr eigene Angelegenheiten, ein verbesserter Umgang mit Konflikten am Arbeitsplatz sowie die Be-
reitschaft, sich — unabhangig vom IV-Entscheid — eine 50%-Stelle zu suchen, wofur die Person weiter-
hin die Unterstitzung des AIZ in Anspruch nehmen mdchte. Um eine Anstellung im ersten Arbeits-
markt vorzubereiten, wechselte die Person beim Massnahmenanbieter von der Uberbrickung in eine
vorlbergehende Beschaftigung mit Bewerbungsunterstiitzung und Coaching. Mit der Ruckkehr der
Therapeutin aus dem Mutterschaftsurlaub und dem dadurch sinkenden Betreuungsaufwand konnte
die Person von der vertieften Begleitung in die Berufliche Integration umgeteilt werden.

Ergebnisse der vertieften Begleitung: Dank der vertieften Begleitung konnte die Person zu einer
IV-Anmeldung und damit zur Gewahrleistung einer addquaten Unterstlitzung bewegt werden. Dabei
konnte im Austausch mit der zustandigen Person ein direkter Wechsel in die Rentenprifung erreicht
werden, womit die unterstitzte Person nicht erneut dhnliche Abklarungen wie bereits in der Berufli-
chen Integration durchlaufen musste. Nach der Phase der vertieften Begleitung wurde schliesslich ein
Rentenanspruch von 63% gewahrt, womit sich die Person von der Sozialhilfe ablésen konnte. Neben
der erfolgreichen IV-Anmeldung konnte die mentale Gesundheit sowie die Eigenverantwortung der
Person im Rahmen von Uberbrickenden Arbeitseinsdtzen gesteigert werden.

Dauer vertiefte Begleitung: 16 Monate
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Fallbeispiel 6: Begleitung auf dem Weg zu einer nachhaltigen Integration im ersten
Arbeitsmarkt trotz Riickschldagen

Ausgangslage: Eine angestrebte unbefristete Festanstellung im hochprozentigen Bereich — und da-
mit eine Ablésung von der Sozialhilfe — konnte bei der alleinstehenden Person im Rahmen der Berufli-
chen Integration nicht erreicht werden. Wahrend eines Praktikums traten fachliche Uberforderung
und personliche Uberlastungssymptome auf, die sich auch schon zuvor in einer starken Belastung im
angestammten Berufsfeld gezeigt hatten. Daraufhin wurde bei einem spezialisierten Anbieter eine Di-
agnostik durchgefuhrt und die unterstiitze Person in die vertiefte Begleitung aufgenommen, um sie
schrittweise bei der Entwicklung einer passenden Arbeitsmoglichkeit zu unterstitzen.

Verlauf Beratungsprozess: In der vertieften Begleitung lag der Fokus der beruflichen Orientierung
von Beginn an auf dem Tatigkeitsfeld der nicht-institutionellen Kinderbetreuung. Die unterstutzte Per-
son dusserte klar den Wunsch, sich auf Bewerbungen in diesem Bereich zu konzentrieren und lehnte
Arbeitseinsatze oder Tatigkeiten in anderen Bereichen ab. Die Stellensuche und der Bewerbungspro-
zess wurden eng begleitet: So wurde das Bewerbungsschreiben Gberarbeitet, relevante Bewerbungs-
unterlagen gemeinsam zusammengestellt und ein Termin bei einem Arbeitscoaching organisiert, um
den Lebenslauf weiterzuentwickeln. Parallel dazu wurde die Person wiederholt Gber offene Stellen in-
formiert und bei der Anmeldung auf Vermittlungsportalen unterstutzt. Dank organisatorischer Unter-
stitzung sowie der Organisation der Finanzierung, konnte die unterstltzte Person die zur Arbeit im
Betreuungsbereich notwendigen Nothelferkurse erfolgreich absolvieren. In kurzer Zeit ergaben sich
mehrere Bewerbungsgesprache, die jeweils gemeinsam vor- und nachbesprochen wurden. Rund funf
Monate nach Beginn der vertieften Begleitung konnte die Person schliesslich eine befristete Anstel-
lung in einem Privathaushalt antreten, wobei als unterstiitzende Massnahme eine Anmeldung fur ein
Coaching in der Wirtschaft initiiert wurde.

Durch das erzielte Einkommen war es der Person mdéglich, sich voriibergehend von der Unterstlitzung
durch die Sozialhilfe abzulésen und die AlZ-Begleitung wurde zwischenzeitlich beendet. Nachdem die
befristete Anstellung beendet war, wurde die vertiefte Begleitung wiederaufgenommen, wobei die
Person bereits wieder eine neue Stelle im selben Bereich mit einem Pensum von rund 40% antreten
konnte. In der vertieften Begleitung wurde nun der Fokus auf die Hoherqualifizierung gelegt, wobei
gemeinsam geschaut wurde, welche weiteren Qualifizierungsmoglichkeiten im Bereich der Kinderbe-
treuung bestehen. Daraus resultierte eine Teilnahme an einem flinftdgigen Lehrgang, von welchem
die Person fur ihren Berufsalltag stark profitieren konnte.

Parallel zur Untersttitzung in der beruflichen Integration wurde die unterstitzte Person auch in weite-
ren Handlungsfeldern begleitet. Aufgrund einer ADHS-Diagnose erfolgte eine enge Begleitung bei ge-
sundheitlichen Abklarungen sowie bei der Suche nach einer geeigneten Therapeutin. Dabei wurde die
Person sowohl Uber mégliche Therapeut/innen als auch Uber einschldgige ergénzende Angebote in-
formiert. Zeitgleich nahm die unterstttzte Person an einem Selbstmanagement-Training teil, das ihr
half, im Alltag mehr innere Ruhe zu finden. Im Hinblick auf die zunehmende Arbeitsbelastung wurden
gemeinsam vorausschauende Strategien entwickelt, um die Selbstflrsorge zu starken und die person-
liche Stressresistenz aufzubauen. DarUber hinaus wurden auch die familidren Belastungen themati-
siert, insbesondere die Betreuungsaufgaben fur einen pflegebedurftigen Elternteil. In diesem Zusam-
menhang wurde ein Austausch mit der zustandigen Sozialarbeiterin aufgegleist, um moégliche kom-
munale Entlastungsangebote — wie etwa durch die Spitex oder dhnliche Dienste — zu prufen. In die-
sem Kontext wurde die unterstitzte Person zudem vom AlZ-Coach ermutigt, Kontakt mit einem Ent-
lastungsdienst aufzunehmen. Dartber hinaus erhielt die Person Unterstlitzung bei administrativen
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Fragestellungen, insbesondere zu AHV-Beitragen und Pensionskasse, und wurde hierzu an entspre-
chende Beratungsstellen verwiesen.

Ergebnisse der vertieften Begleitung: Dank der intensiven Begleitung konnte die Person eine be-
fristete Anstellung in der nicht-institutionellen Kinderbetreuung antreten und sich voribergehend von
der Sozialhilfe I6sen. Aktuell wird die vertiefte Begleitung fortgesetzt, wobei die unterstiitzte Person
bereits erneut eine Stelle in demselben Bereich gefunden hat und nun der Fokus auf der beruflichen
Hoherqualifizierung im Bereich Kinderbetreuung liegt.

Dauer vertiefte Begleitung: 8 Monate

Fallbeispiel 7: Aufwandige Stabilisierung in mehreren Lebensbereichen

Ausgangslage: Die alleinlebende Person wird in die vertiefte Begleitung aufgenommen, da vielfaltige
Belastungen die Arbeitsmarktintegration erheblich erschweren. Nach einem Wohnungsbrand ist die
Person stark mit Versicherungsfragen und der Suche nach einer neuen Unterkunft beschaftigt. Zudem
muss sie sich um die Verlangerung der Aufenthaltsbewilligung kimmern. Ihre mentale Gesundheit ist
durch traumatische Erlebnisse im Herkunftsland, eine konfliktbeladene Beziehung zur Ex-Frau sowie
die als ungerecht empfundene Besuchsregelung fur die zwei gemeinsamen Kinder zusatzlich belastet.
Hinzu kommen eine entwickelte Spielsucht, Schwierigkeiten im Umgang mit Geld und daraus resultie-
rende Schulden. Diese Faktoren flhren zu einer hohen Stressbelastung und teils aufbrausendem Ver-
halten. Zusatzlich stellen auch unzureichende Deutschkenntnisse sowie das Fehlen von Berufserfah-
rungen in der Schweiz eine zentrale Hurde fur die berufliche Integration dar.

Verlauf Beratungsprozess: Im Rahmen einer intensiven Begleitung wurde in einer ersten Phase vor-
rangig die Stabilisierung der Lebenssituation der Person untersttzt — sowohl im psychosozialen und
gesundheitlichen als auch im administrativen Bereich. Nach dem Wohnungsbrand erhielt die Person
UnterstUtzung bei Wohnungsbewerbungen und Versicherungsangelegenheiten, sodass in Zusammen-
arbeit mit der zustandigen Person in der Sozialberatung eine neue, wenn auch befristete, Wohnl6-
sung organisiert werden konnte. Zudem wurde die Person bei der Einreichung der Steuererklarung
sowie der Verlangerung der Aufenthaltsbewilligung begleitet. Eine Schuldenberatung bei einem spezi-
alisierten Anbieter wurde initiiert und die dafir notwendigen Unterlagen gemeinsam vorbereitet. In
Bezug auf die korperliche und psychische Gesundheit wurde der Abklarungsprozess weiter vorange-
trieben — dies resultierte einerseits in einer Weiterfiihrung der Physiotherapie — was sich positiv auf die
Ruckenschmerzen auswirkte —, andererseits in einer regelméassigen psychiatrischen Therapie mit Medi-
kation und einem stationaren Aufenthalt mit anschliessendem Home Treatment zur Behandlung der
Spielsucht und weiteren mentalen Problematiken. Parallel dazu wurden Strategien zum Umgang mit
innerer Unruhe erarbeitet und die Vergangenheitsbewaltigung sowohl in Gesprachen als auch durch
die Bewilligung einer Reise ins Herkunftsland unterstitzt. Zudem erhielt die Person Begleitung im Um-
gang mit der konfliktbeladenen Beziehung zur Ex-Frau, insbesondere indem sie bei der Aufldsung des
ehemals gemeinsamen Haushalts begleitet wurde. Diese Massnahmen, erganzt durch ein Gewaltpra-
ventionstraining, wirkten sich insgesamt positiv auf die psychische Stabilitdt und Gesundheit der Per-
son aus.

Mit der — vorerst provisorischen — Verldngerung der Aufenthaltsbewilligung und der erreichten Stabili-
sierung konnte rund zehn Monate nach Beginn der vertieften Begleitung der Fokus auf den Aufbau
der Arbeitsmarktfahigkeit gelegt werden. Zunachst wurde durch den Besuch eines Deutschkurses in
einem ersten Schritt eine Tagesstruktur geschaffen. Ergénzend tGbernahm eine psychiatrische Spitex
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die Nachbetreuung des Home Treatments und unterstitzte die Person bei Emotionsregulation, Skills-
training, Aufbau sozialer Kontakte sowie in der Tages- und Wochenplanung. Zudem besuchte die Per-
son ein Selbstmanagement-Training und wurde zu einer Abklarung einer maglichen ADHS-Diagnose
angemeldet, um das impulsgesteuerte Verhalten besser bearbeiten zu kénnen. In einem zweiten
Schritt wurde eine Uberbriickungsbeschaftigung in der Logistik bei einem sozialen Unternehmen auf-
gegleist und die verschiedenen Termine in Absprache mit den beteiligten Akteuren so koordiniert,
dass ein 50% Pensum erreicht werden konnte — unter anderem durch die Verlegung der Kinderbe-
treuungstage auf das Wochenende. Der Einstieg in das Arbeitstraining gltickte trotz zwischenzeitli-
chen krankheitsbedingten Ruckschlagen: Die Person fuhlte sich im Team wohl, machte Fortschritte in
der Zuverlassigkeit und konnte das Pensum schrittweise steigern. Nach einem halben Jahr musste die
Massnahme jedoch abgebrochen werden, da sich aufgrund der erneuten anstehenden Wohnungssu-
che und belastender Nachrichten aus dem Herkunftsland der psychische Zustand der Person erneut
verschlechterte. Gemeinsam mit der fallfUhrenden Person bei der Sozialberatung konnte jedoch rasch
eine Notwohnung gefunden werden, was sich stabilisierend auf die mentale Gesundheit und die Mo-
tivation zur beruflichen Integration auswirkte. Auf dieser Grundlage konnte die Person in einem drit-
ten Schritt ein unbezahltes Praktikum im ersten Arbeitsmarkt bei einem Logistikunternehmen begin-
nen. Zudem ist der Besuch eines Grundkurses in Lagerlogistik geplant. Nach erfolgreichem Kursab-
schluss ist eine Umteilung von der vertieften Begleitung zurtick in die Berufliche Integration vorgese-
hen.

Ergebnisse der vertieften Begleitung Dank einer langen und intensiven Begleitung konnte die Per-
son zunachst in mehreren Lebensbereichen stabilisiert und so eine Grundlage fur den Aufbau seiner
Arbeitsmarktfahigkeit geschaffen werden. In einem néchsten Schritt wurde diese durch den Aufbau
einer Tagesstruktur, einen Arbeitseinsatz sowie ein Praktikum im ersten Arbeitsmarkt — bei gleichzeitig
fortlaufender psychosozialer und administrativer Unterstitzung — weiter gestarkt, sodass die Person
nun kurz vor der Umsegmentierung in die Berufliche Integration steht.

Dauer vertiefte Begleitung: 31 Monate

Fallbeispiel 8: Hartnédckige Begleitung zur Verbesserung der gesundheitlichen Situa-
tion

Ausgangslage: Die alleinerziehende Mutter von mehreren Kindern wurde auf Empfehlung der fall-
fihrenden Sozialarbeiterin in die vertiefte Begleitung aufgenommen, um sicherzustellen, dass die not-
wendigen gesundheitlichen Abklarungen veranlasst und begleitet werden. Weil in der Sozialberatung
ein Wechsel der zustandigen Beratungsperson bevorstand, sollte eine engere Begleitung durch das
AlZ eine nahtlose WeiterfUhrung der Abklarungsprozesse sicherstellen. Die Klientin litt bereits seit
rund zwei Monaten vor der Aufnahme in die vertiefte Begleitung unter starkem Schwindel. Zum Zeit-
punkt der Aufnahme in die vertiefte Begleitung lag noch keine gesicherte Diagnose vor, jedoch waren
weitere Abkldarungen — beispielsweise im Zentrum fur Schwindel oder fir Psychosomatik — vorgese-
hen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme war die Klientin in einem kleinen Pensum als Reinigungskraft tatig.
Die Kinderbetreuung war grundsatzlich organisiert: Die schulpflichtigen Kinder besuchten die Tages-
struktur, wahrend die alteren Kinder und jungen Erwachsenen an einem Motivationssemester teilnah-
men.

Verlauf Beratungsprozess: Um eine gesundheitliche Stabilisierung zu erreichen und damit die
Grundlage fur eine Erhéhung des Arbeitspensums zu schaffen, wurde der Klientin zunachst empfoh-
len - spater wurde sie wiederholt dazu aufgefordert -, sich Gber ihre Hausarztin zur Schwindeltherapie
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Uberweisen zu lassen. Zudem wurde sie angehalten, ein Schwindeltagebuch zu fihren, um mogliche
Muster und Ausldser besser zu erkennen. Da ihre bisherige Hausarztin wegzog, wurde die Klientin zu-
satzlich aufgefordert, sich zeitnah um die Suche nach einer neuen Hausarztin zu kimmern, damit die
notwendigen gesundheitlichen Abklarungen fortgesetzt werden konnten. Gleichzeitig wurde ihr gera-
ten, unter BerUcksichtigung der aktuellen gesundheitlichen Verfassung vorerst keine neue Arbeitsta-
tigkeit zu suchen. Ein Stellenwechsel sollte erst dann in Betracht gezogen werden, wenn Uber einen
gewissen Zeitraum hinweg stabil ein erhéhtes Pensum geleistet werden kann. Nach mehrmaliger Auf-
forderung organisierte die Klientin schliesslich die Schwindeltherapie und begann, das Schwindeltage-
buch zu fuhren. Diese Massnahmen zeigten Wirkung: Nach gut funf Monaten liessen die Schwindel-
beschwerden deutlich nach.

Nachdem die gesundheitlichen Abkldrungen organisiert waren und sich erste Verbesserungen ab-
zeichneten, wurde die Aufgleisung einer geeigneten Tagesstruktur in Angriff genommen. Die Klientin
wurde Uber ein Angebot eines Arbeitscoachings informiert und dort anschliessend fur ein Coaching
und eine Vermittlung angemeldet. Da die Klientin in dieser Massnahme sehr gut mitarbeitete und
man beim Anbieter zuversichtlich war, zeitnah eine passende Anstellung fur sie zu finden — sowie auf-
grund der erreichten gesundheitlichen Stabilisierung — wurde sie von der vertieften Begleitung wieder
in die Berufliche Integration umgeteilt.

Ergebnisse der vertieften Begleitung: Die enge Begleitung ermdglichte die nétigen gesundheitli-
chen Abklarungen, was zu einer Stabilisierung der gesundheitlichen Situation innerhalb von funf Mo-
naten fuhrte. Die Klientin wurde fur ein Coaching und eine Vermittlung angemeldet. Aufgrund der
verbesserten Gesundheit und der Aussicht auf Stellenvermittlung wurde sie wieder in die Berufliche
Integration umsegmentiert.

Dauer vertiefte Begleitung: 5.5 Monate

Fallbeispiel 9: Abbruch der vertieften Begleitung aufgrund mangelnder Mitwirkung
Ausgangslage: Die alleinstehende Person im jungen Erwachsenenalter wurde zur Durchfuhrung ge-
sundheitlicher Abklarungen — die Person leidet an anhaltenden Knieschmerzen — in die vertiefte Be-
gleitung aufgenommen. Aufgrund einer fehlenden Erstausbildung — eine Lehre als Koch wurde be-
gonnen, aber nicht abgeschlossen — und nur sehr beschrankter Arbeitserfahrung ist die Arbeitsmarkt-
fahigkeit eingeschrankt.

Verlauf Beratungsprozess: Zu Beginn wurde mit der Person eine Auslegeordnung erstellt, um die
Bereiche mit UnterstUitzungsbedarf zu definieren. Der Fokus lag auf der gesundheitlichen Stabilisie-
rung sowie dem Aufbau von Ausbildung- und Arbeitsmarktfahigkeit. Anschliessend wurde das Bewer-
bungsdossier erganzt, indem die Person Schulzeugnisse mitbrachte und der Lebenslauf gemeinsam
aktualisiert wurde. Fur die weiteren gesundheitlichen Abklarungen sollte die unterstitzte Person aktu-
elle arztliche Berichte einreichen, jedoch tbermittelte sie dem AIZ nur drei Jahre alte Dokumente.

Zur Steigerung der Arbeitsmarktfahigkeit wurde eine niederschwellige, voribergehende Beschafti-
gung bei einem Arbeitsintegrationsanbieter organisiert, mit dem Ziel, das Pensum innerhalb von drei
Monaten von 60 % auf 100 % zu erhohen. Die Person begann zwei Arbeitstrainings in Partnerbetrie-
ben des Anbieters, die jedoch aufgrund mangelnder Erreichbarkeit, Mitwirkung und Leistungsfahig-
keit scheiterten. Laut Rickmeldungen des Anbieters traten wahrenddessen zusétzliche Herausforde-
rungen zutage, etwa potenzielle Suchtproblematiken, unzureichende Ernahrung, mangelnde Kor-
perhygiene sowie das unangepasste dussere Erscheinungsbild. Gemeinsam wurde zwischen AlZ und
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dem externen Massnahmenanbieter entschieden, dass zuerst diese Themen bearbeitet werden mus-
sen, bevor das Arbeitstraining weitergefuhrt werden kann.

Da die Person in der Folge auch wiederholt bei AlZ-Beratungsterminen fehlte und Arbeitseinsatze ver-
saumte, wurde in Absprache mit der zustandigen Person bei der Sozialberatung entschieden, die ver-
tiefte Begleitung und Beratung im AIZ zu beenden.

Ergebnisse der vertieften Begleitung: Aufgrund mangelnder Mitwirkung vonseiten der unterstit-
zen Person musste die vertiefte Begleitung sowie die Beratung durch das AlZ ganz abgebrochen wer-
den.

Dauer vertiefte Begleitung: 9 Monate

Fallbeispiel 10: Beendigung der vertieften Begleitung aufgrund unveridnderter ge-
sundheitlicher Einschrankungen

Ausgangslage: Die alleinstehende Person wird aufgrund der gesundheitlich bedingten reduzierten
Arbeitsfahigkeit in die vertiefte Begleitung aufgenommen. Sie leidet an chronischen rheumatischen
Schmerzen und einem Geburtsgebrechen, wobei sich die langanhaltende belastende Gesundheitssitu-
ation zudem negativ auf die psychische Gesundheit auswirkt. Trotz der Schmerzen ist die unterstutzte
Person gewillt zu arbeiten — auch aufgrund des wahrgenommenen Drucks durch das Migrationsamt
wegen der Herkunft aus einem EU/EFTA-Land. So arbeitete die Person einige Stunden pro Woche in
einem Quartierladen, wobei der Arbeitgeber die Arbeit entsprechend ihren Méglichkeiten anpasste.
Damit hatte die Beschaftigung den Charakter eines Supported Employment. Kurz vor der Aufnahme
in die vertiefte Begleitung musste der Arbeitgeber das Arbeitsverhéltnis aus wirtschaftlichen Grtinden
jedoch beenden. Die unterstltzte Person tut sich schwer, ihre eingeschrankte Arbeitsfahigkeit zu ak-
zeptieren. Aufgrund des Gesundheitszustands ist eine Tatigkeit im 1. Arbeitsmarkt — insbesondere im
Servicebereich, in dem bereits etwas Arbeitserfahrung besteht — jedoch nicht realistisch. Zudem ver-
flgt die Person Uber keine Erstausbildung und eine unvorteilhafte Berufsbiografie mit gehduften kurz-
zeitigen Beschaftigungen.

Verlauf Beratungsprozess: Um die bereits eingeschrénkte Arbeitsfahigkeit zu erhalten und még-
lichst auszubauen, wurde die vertiefte Begleitung initiiert. Zunachst wurde ein Arbeitsversuch mit ge-
ringem Pensum bei einem Arbeitsintegrationsanbieter in einem flexiblen Setting gestartet, sodass pa-
rallel gesundheitliche Abklarungen sowie eine magliche Psychotherapie aufgenommen werden konn-
ten. Im Rahmen dieses Arbeitsversuchs unterrichtete die unterstitzte Person Auszubildende, wodurch
sie gleichzeitig ihre eigenen Kenntnisse verbessern konnte. Parallel dazu wurde der Kontakt zur fall-
fihrenden Person in der Sozialberatung unterstitzt, wodurch Auszahlungsmodalitdten angepasst,
vergessene Zahlungen nachtraglich erwirkt sowie die Leistungsgewdhrung wahrend eines stationaren
Aufenthalts in einer Schmerzklinik sichergestellt werden konnten. Da die kérperlichen und psychi-
schen Beschwerden trotz medikamentdser Behandlung zunahmen, musste der Arbeitsversuch pausiert
werden, damit die Person eine zweiwdchige stationdre Behandlung in einer Schmerzklinik antreten
konnte — jedoch ohne nachhaltige Verbesserung des Gesundheitszustands.

Vor Eintritt in die vertiefte Begleitung hatte die unterstiitzte Person selbststandig mit Unterstitzung
eines Anwalts der Rheumaliga eine IV-Anmeldung eingereicht. Nachdem der Rentenentscheid negativ
ausfiel, tbernahm die vertiefte Begleitung eine aktive Rolle bei der Anfechtung des Vorentscheids: In
AlZ-interner Absprache wie auch im Austausch mit dem externen Massnahmenanbieter wurde ent-
schieden, dass die unterstltzte Person Einwand erheben sollte. Gemeinsam mit der zustandigen
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Person beim externen Massnahmenanbieter wurde erfolgreich sichergestellt, dass via Rheumaliga frist-
gerecht Einwand erhoben wurde.

Da sich der Gesundheitszustand nicht verbesserte und der Entscheid zum Einwand noch aussteht,
wurde schliesslich beschlossen, die vertiefte Begleitung zu beenden und eine Umsegmentierung in die
Berufliche Integration vorzunehmen.

Ergebnisse der vertieften Begleitung: Aufgrund der unverandert eingeschrankten gesundheitli-
chen Situation konnte die bereits reduzierte Arbeitsfahigkeit nicht gesteigert werden. Zudem ist ein
Einwand gegen den abgelehnten IV-Antrag hangig. Daher wurde die vertiefte Begleitung beendet
und die Person vorerst wieder in die Berufliche Integration umsegmentiert, wobei die Uberbriickung
beim externen Massnahmenanbieter weiterlief. Aufgrund zahlreicher krankheitsbedingter Abwesen-
heiten und Arzttermine wurde drei Monate spater auch die Uberbriickungsmassnahme beendet. Da-
mit endete ebenfalls die Berufliche Integration und somit die Begleitung durch das AlZ.

Dauer vertiefte Begleitung: 10.5 Monate
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A-2 Zusatzauswertungen

Tabelle 3: Zusammensetzung der vertieft begleiteten Personen nach soziodemografischen Merkmalen

Soziodemografische Merkmale Anzahl Anteil

Geschlecht Frauen 15 44%
Manner 19 56%

Alter 18-25 6 18%
26-40 20 59%
41-55 8 24%
56-65 0 0%

Nationalitat CH 17 50%
EU/EFTA 5 15%
ausserhalb EU/EFTA 12 35%

Aufenthaltsstatus’ B 6 35%
C 7 41%
keine Angabe 4 24%

Deutschkenntnisse elementare Sprachanwendung (A1/A2) 4 12%
selbstandige Sprachanwendung (B1/B2) 8 24%
kompetente Sprachanwendung (C1/C2) 0 0%
Muttersprache 22 65%

Erwerbssituation keine Erwerbsarbeit 29 85%
Erwerbsarbeit in geringem Pensum 5 15%

Familidre Situation alleinstehend 18 53%
verheiratet / in Partnerschaft ohne Kinder 7 21%
verheiratet / in Partnerschaft mit Kind(ern) 3 9%
alleinerziehend 6 18%

Gesundheitszustand keine Probleme 6 18%
gesundheitliche Probleme 2 6%
psychische Probleme 8 24%
gesundheitliche und psychische Probleme 18 53%

Verwertbare (Berufs-)Ausbildung nein 21 62%
ja 13 38%

Berufserfahrung in der Schweiz nein 6 18%
gering 10 29%
ja 18 53%

Anmerkung: ' bei auslandischer Nationalitét

Quelle: AlZ-Dossiers, Berechnungen BASS

A-3 Gespraichspartner/innen

Tabelle 4: Namen und Funktion der Gesprachspartner/innen

Namen Funktion

Alexander Bahnerth
Marga Voelker
Martin Burgi
Martin Keller

Sonja Ehrler

Willi Dzodic

Teamleiter AlZ

Coach vertiefte Begleitung AlZ

Coach vertiefte Begleitung AlZ

Teamleiter AlZ

Coach vertiefte Begleitung AlZ

Coach vertiefte Begleitung AlZ

36

BASS



	1.  Begehren
	2. Verlauf und Ergebnisse des Pilotprojekts
	2.1 Entstehung
	2.2 Ziele und Wirkungsmodell
	2.2.1 Massnahme 1: Mehr Ablösungen in Arbeit und zusätzliches Lohneinkommen
	2.2.2 Massnahme 2: Mehr Ablösungen durch IV-Rente bei Langzeitfällen
	2.2.3 Massnahme 3: Mehr Ablösungen durch IV-Renten durch Rekurse bei ablehnenden IV-Entscheiden
	2.2.4 Massnahme 4: Mehr Einnahmen aus Familienzulagen
	2.2.5 Wirkungsmodell des Pilotprojekts «ReSoKo» der Sozialhilfe Basel

	2.3 Geschätzte finanzielle Einsparungen
	2.4 Umsetzung und Verlauf
	2.4.1 Massnahme 1: Mehr Ablösungen in Arbeit und zusätzliches Lohneinkommen
	2.4.2 Massnahme 2: Mehr Ablösungen durch IV-Rente bei Langzeitfällen
	2.4.3 Massnahme 3: Mehr Ablösungen durch IV-Renten durch Rekurse bei ablehnenden IV-Entscheiden
	2.4.4 Massnahme 4: Mehr Einnahmen aus Familienzulagen

	2.5 Zwischenbericht 2024

	3. Schlussbericht
	3.1 Ergebnisse der Wirkungsanalyse
	3.1.1 Massnahme 1: Vertiefte Begleitung von Personen mit erschwerten Aussichten zur beruflichen Integration durch das AIZ
	3.1.2 Massnahme 2: Überprüfung von bestehenden Unterstützungsfällen auf Anspruch auf IV-Leistungen
	3.1.3 Massnahme 3: Ausbau rechtsdienstlicher Abklärungen bei negativem IV-Vorbescheid
	3.1.4 Massnahme 4: Abklärung von mutmasslich nicht eingelösten Ansprüchen auf Familienzulagen für Erwerbstätige

	3.2 Kosten
	3.2.1 Personalkosten
	3.2.2 Massnahmenkosten

	3.3 Finanzielle Ergebnisse
	3.3.1 Berechnung der Einsparungen für die Hochrechnung
	3.3.2 Geschätzte jährliche finanzielle Auswirkungen der Massnahmen (Bilanz)
	3.3.3 Bilanz der Massnahmen im Einzelnen

	3.4 Weitere positive Auswirkungen
	3.5 Fazit: Erwartungen übertroffen

	4. Überführung in den Regelbetrieb
	4.1 Weiterführung aller Massnahmen
	4.2 Antrag auf Entfristung von heute 5.4 befristeten Stellen

	5. Finanzielle Auswirkungen
	6. Prüfungen
	7. Antrag
	Beilage Evaluation BASS Schlussbericht 2026
	Evaluation des Pilotprojekts für eine Reduktion der Sozialhilfekosten durch gezielten Einsatz von zusätzlichen Personalressourcen (ReSoKo) der Sozialhilfe Basel-Stadt
	Inhaltsverzeichnis
	Zusammenfassung
	1 Einleitung
	2 Evaluation des Pilotprojekts ReSoKo der Sozialhilfe Basel-Stadt
	2.1 Evaluationsgegenstand und Wirkungsmodell
	2.1.1 Die im Rahmen des Pilotprojekts konzipierten Massnahmen
	2.1.2 Wirkungsmodell der Massnahmen des Pilotprojekts

	2.2 Methodisches Vorgehen und Datengrundlagen

	3 Erkenntnisse aus den Fachgesprächen zu Durchführung und Weiterentwicklung der Massnahmen
	3.1 Vertiefte Begleitung AIZ bei erschwerten Erfolgsaussichten auf eine berufliche Integration
	3.2 Überprüfung des Anspruchs auf IV-Leistungen bei bereits länger unterstützten Fällen 
	3.3 Ausbau rechtsdienstlicher Abklärungen bei negativem IV-Vorbescheid
	3.4 Abklärung von mutmasslich nicht eingelösten Ansprüchen auf Familienzulagen
	3.5 Übergeordnete Aspekte

	4 Ergebnisse der statistischen Wirkungsanalyse der vier Massnahmen
	4.1 Vertiefte Begleitung AIZ bei erschwerten Erfolgsaussichten auf eine berufliche Integration
	4.2 Überprüfung des Anspruchs auf IV-Leistungen bei bereits länger unterstützten Fällen
	4.3 Ausbau rechtsdienstlicher Abklärungen bei negativem IV-Vorbescheid
	4.4 Abklärung von mutmasslich nicht eingelösten Ansprüchen auf Familienzulagen

	5 Hochrechnung der finanziellen Auswirkungen des Pilotprojekts
	5.1 Kosten des personellen Mehraufwands und weiterer Aufwände
	5.2 Bestimmung der mit den Massnahmen generierten Einkünfte
	5.3 Finanzielle Bilanz der Massnahmen des Pilotprojekts 

	6 Schlussfazit
	Literaturverzeichnis
	Anhang
	A-1 Liste der interviewten Fachpersonen

	Beilage Schlussbericht BASS Vertiefte Begleitung A
	Bericht zur Massnahme «Vertiefte Begleitung / Coaching»
	1 Ausgangslage
	1.1 Auftrag und Fragestellungen
	1.2 Aufbau des Berichts

	2 Methodisches Vorgehen und Datengrundlagen
	2.1 Mandat Dossieranalyse
	2.2 Mandat Massnahmenanalyse

	3 Verortung der vertieften Begleitung im Arbeitsintegrationszentrum AIZ
	4 Konkrete Umsetzung der vertieften Begleitung
	4.1 Rahmenbedingungen / personelle Ressourcen
	4.2 Zielpersonen und Selektion
	4.2.1 Mengengerüst und Zusammensetzung der vertieft begleiteten Personen
	4.2.2 Ablauf der Selektion in die Massnahme «Vertiefte Begleitung»
	4.2.3 Frühe Abbrüche (Drop-Outs)

	4.3 Umfang und Ablauf der Beratungsprozesse
	4.3.1 Kennzahlen zum Umfang der vertieften Begleitung
	4.3.2 Ablauf einer vertieften Begleitung

	4.4 Bearbeitete Problemstellungen
	4.5 Ergebnisse der vertieften Begleitung

	5 Erfahrungen mit der vertieften Begleitung
	5.1 Möglichkeiten der vertieften Begleitung
	5.2 Grenzen der vertieften Begleitung
	5.3 Weitere Erfahrungen
	5.3.1 Interne Zusammenarbeit mit der Sozialberatung
	5.3.2 Zusammenarbeit mit externen Stellen
	5.3.3 Rückmeldungen der Klient/innen
	5.3.4 Erkenntniszuwachs und Lernprozesse bei den Coaches

	5.4 Anpassungs- oder Optimierungsbedarf
	5.5 Abschliessende Beurteilung der vertieften Begleitung durch die Teamleitenden und die Coaches

	6 Zusammenfassung und Fazit
	Literaturverzeichnis
	Anhang
	A-1 Fallbeispiele vertiefte Begleitung
	A-2 Zusatzauswertungen
	A-3 Gesprächspartner/innen


